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bedingter Haushaltsfreibetrag; Abs. 3), Herabsetzung der Altersgrenze für die
estl. Berücksichtigung von Kindern von 18 auf 16 Jahre (Abs. 5) und Anpassung
der Regelungen über die Berücksichtigung von Kindern ohne Arbeits- und Stu-
dienplatz und behinderten Kindern an entsprechende Änderungen im Kinder-
geldrecht (Abs. 6 und 7).
HBegleitG 1983 v. 20.12.1982 (BGBl. I 1982, 1857; BStBl. I 1982, 972): Wie-
dereinführung eines Kinderfreibetrags in Höhe von 432 DM je Kind (Abs. 8 aF).
StBereinigungsG 1985 v. 14.12.1984 (BGBl. I 1984, 1493; BStBl. I 1984, 659):
Abs. 6 Nr. 1a (Berücksichtigung von Kindern unter 28 Jahren ohne Ausbil-
dungsplatz oder bei Arbeitslosigkeit) wurde neu gefasst.
StSenkG 1986/1988 v. 26.6.1985 (BGBl. I 1985, 1153; BStBl. I 1985, 391):
§ 32 wurde insgesamt neu gefasst. Die in Abs. 1 enthaltene und mit § 2 Abs. 5
übereinstimmende Definition des zu versteuernden Einkommens entfiel, statt
dessen wurde der zuvor in Abs. 4 geregelte estl. Kindbegriff nach Abs. 1 über-
nommen (s. Anm. 24).
StSenkErwG 1988 v. 14.7.1987 (BGBl. I 1987, 1629; BStBl. I 1987, 523): Ent-
sprechend der Erhöhung des Grundfreibetrags (§ 32a Abs. 1 Nr. 1) wurde der
Haushaltsfreibetrag von 4536 DM auf 4752 DM angehoben.
StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224):
– Der Kinderfreibetrag wurde von 1242 DM auf 1512 DM angehoben

(Abs. 6),
– der Haushaltsfreibetrag wurde entsprechend dem neuen Grundfreibetrag

(§ 32a Abs. 1 Nr. 1) von 4752 DM auf 5616 DM angehoben (Abs. 7),
– wegen Anhebung des Grundfreibetrags von 4752 DM auf 5616 DM (bei Zu-

sammenveranlagung verdoppelt) wurde der Altersfreibetrag (bisher Abs. 8)
abgeschafft.

StÄndG 1991 v. 24.6.1991 (BGBl. I 1991, 1322; BStBl. I 1991, 665):
– Die allgemeine Altersgrenze für die Berücksichtigung von Kindern wurde in

Abs. 3 und 4 wieder vom 16. auf das 18. Lebensjahr heraufgesetzt.
– Ein neuer Abs. 8 sah einen (zeitlich befristeten) Tariffreibetrag von 600 DM

bzw. 1200 DM bei Ehegattenveranlagung vor, der vom Einkommen Stpfl.
mit Wohnsitz oder Beschäftigung im Beitrittsgebiet abgezogen wird.

– Abs. 8 idF des HBegleitG 1983 v. 20.12.1982 (s.o.) wurde in § 54 neu gefasst
und dadurch die Kinderfreibeträge für die VZ 1983–1985 von 432 DM für
das erste Kind des Stpfl. auf 2432 DM und für das zweite Kind auf 1832 DM
angehoben.

StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146):
– Die Regelung in Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 wurde als gegenstandslos gestrichen.
– In Abs. 6 wurden die Kinderfreibeträge von 1512 DM auf 2052 DM bzw.

von 3024 DM auf 4104 DM erhöht.
– In Abs. 7 (Haushaltsfreibetrag) wurde Satz 2 klarstellend neu gefasst und an-

geordnet, dass das Wahlrecht auf abweichende Zuordnung der Kinder zum
Vater für mehrere Kinder nur einheitlich ausgeübt werden kann.

– In Abs. 8 Satz 2 wurde die Formulierung „Ehegatten, bei denen die Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen“ ersetzt durch „Ehegatten, die nach den
§§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden“.

FÖJG v. 17.12.1993 (BGBl. I 1993, 2118; BStBl. I 1994, 19): In Abs. 4 Satz 1
Nr. 6 wurde als zusätzlicher Verzögerungstatbestand das freiwillige ökologische
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Jahr nach dem das Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres
(FÖJG) aufgenommen.
StMBG v. 21.12.1993 (BGBl. I 1993, 2310; BStBl. I 1994, 50):
– Abs. 2, die Regelung zur Nichtberücksichtigung von Auslandskindern, wurde

aufgehoben.
– Abs. 4 Satz 1 erhielt wieder eine neue Nr. 4, mit der die durch StÄndG 1992

(s.o.) erfolgte Aufhebung des Verzögerungstatbestands des freiwilligen Wehr-
dienstes wieder rückgängig gemacht wurde (s. § 52 Abs. 23).

– In Abs. 6 wurde ein neuer Satz 4 eingefügt, wonach der Kinderfreibetrag für
sog. Auslandskinder nur in der nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaates
notwendigen und angemessenen Höhe gewährt wird.

– Abs. 7 wurde neu gefasst, um sicherzustellen, dass der Haushaltsfreibetrag
wie bisher nur in Betracht kommt, wenn das Kind zum inländ. Haushalt eines
Alleinstehenden gehört. Nach dem neu eingefügten Satz 3 gilt auch die Woh-
nung eines im Ausland lebenden alleinstehenden deutschen Staatsangehöri-
gen, der nach § 1 Abs. 2 unbeschränkt estpfl. ist, als inländ. Wohnung.

– Abs. 8 (besonderer Tariffreibetrag) wurde aufgehoben.
Im Übrigen wurde § 54 aufgehoben. Die dort vorgesehene Sondervorschrift
zum Abzug des Kinderfreibetrags für die VZ 1983–1985 war jedoch nach § 52
Abs. 32 weiter anzuwenden.
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): Neufassung
und Änderung der gesamten Vorschrift zur Harmonisierung von ESt.- und Kin-
dergeldrecht im Rahmen der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Im
Einzelnen:
– Streichung der Doppelberücksichtigung von Pflegekindern und angenom-

menen Kindern in den Fällen der Erwachsenenadoption (Abs. 1 und 2) durch
Einfügung des Abs. 2 (jetzt Abs. 2 Satz 2; s. Anm. 62);

– Umstellung auf das kindergeldrechtl. Monatsprinzip bei Berücksichtigung des
Kindes (Abs. 3);

– Neufassung des Katalogs der Berücksichtigungstatbestände für über 18 Jahre
alte Kinder (Abs. 4 Satz 1);

– Wegfall der Berücksichtigung von Kindern, die Wehr- oder Zivildienst leisten
oder eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer ausüben (Abs. 4 Nr. 3–5 aF), zu-
gunsten der Einführung entsprechender Verlängerungstatbestände (Abs. 5);

– Einführung einer Grenze für eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes, bei
deren Überschreiten der Kinderfreibetrag und alle anderen kindbezogenen
Leistungen entfallen (Abs. 4 Sätze 2–5);

– Verzögerungstatbestände zur Berücksichtigung von Kindern, die Wehr- oder
Zivildienst leisten oder eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer ausüben, über
das 21. oder 27. Lebensjahr für die Dauer des jeweiligen Dienstes (Abs. 5);

– Anhebung der Kinderfreibeträge auf 261 DM bzw. 522 DM monatlich, also
3231 DM bzw. 6462 DM jährlich (Abs. 6);

– Anpassung des Haushaltsfreibetrags an die Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs (Abs. 7).

JStErgG 1996 v. 18.12.1995 (BGBl. I 1995, 1959; BStBl. I 1995, 786): Ände-
rungen bzw. Ergänzungen der Abs. 2, 4 und 6:
– Vorrangregelung bei Kindschaftsverhältnissen zu einem angenommenen und

zu einem leiblichen Kind (Abs. 2 Satz 1);

§ 32 Anm. 2 Kinder,
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– Klarstellung, dass für die schädlichen Einkünfte und Bezüge des Kindes das
Zuflussprinzip gilt (Abs. 4 Satz 2);

– Ergänzung zur Anrechnung nur solcher Einkünfte und Bezüge des Kindes,
die auf den Berücksichtigungszeitraum entfallen (Abs. 4 Satz 5);

– Abschaffung der einvernehmlichen Übertragung des Kinderfreibetrags zwi-
schen nicht der Ehegattenveranlagung unterliegenden Eltern zur Miss-
brauchsabwehr (Abs. 6 Sätze 5 und 6).

JStG 1997 v. 20.12.1996 (BGBl. I 1996, 2049; BStBl. I 1996, 1523):
E Änderungen bzw. Ergänzungen der Abs. 4–7:
– Kürzung der Einkommensgrenze von 12000 DM für Auslandskinder nach

der sog. Ländergruppeneinteilung (Abs. 4 Satz 2 Halbs. 2);
– Einfügung der neuen Sätze 4 und 5 zur Festlegung der Umrechnungskurse

für die anzurechnenden Einkünfte und Bezüge des Kindes (Abs. 4 Sätze 4
und 5); die bisherigen Sätze 4–6 des Abs. 4 werden zu den Sätzen 6–8;

– Folgeänderung in Abs. 5 Satz 3 zu den Änderungen des Abs. 4: „Abs. 4
Satz 2 bis 8 gilt entsprechend“;

– Übernahme der bisher in § 52 Abs. 22a geregelten Anhebung der monat-
lichen Kinderfreibeträge von 261 DM auf 288 DM in Abs. 6 Satz 1 und von
522 DM auf 576 DM in Abs. 6 Sätzen 2 und 3;

– Neufassung des Abs. 6 Satz 6: In einem 2. Halbs. wird „klargestellt“, dass die
Übertragung des Kinderfreibetrags auf einen Stiefelternteil oder die Groß-
eltern auch mit (nur für die Zukunft widerrufbarer) Zustimmung des berech-
tigten Elternteils erfolgen kann;

– In Abs. 7 bestimmt ein neuer Satz 3, dass das Wahlrecht auf anderweitige Zu-
ordnung von Kindern, die bei Vater und Großeltern zugleich gemeldet sind,
dem Vater zusteht, damit die gleichzeitige Inanspruchnahme des Haushalts-
freibetrags durch einen Elternteil und einen Großelternteil verhindert wird
(BTDrucks. 13/5952, 98);

– Einbeziehung der Großelternwohnung in die Regelung des Abs. 7 Satz 4
(Auslandswohnung als fiktive Inlandswohnung, s. Anm. 226), damit die
gleichzeitige Inanspruchnahme des Haushaltsfreibetrags durch einen Eltern-
teil und einen Großelternteil verhindert wird (BTDrucks. 13/5952, 98);

– Ersetzung einer irreführenden, durch JStErgG 1996 nicht angepassten Ver-
weisung auf Abs. 6 Satz 6 durch eine sachliche Regelung, die wiederum der
Neuregelung des Abs. 6 Satz 6 Halbs. 2 entspricht (Abs. 7 Satz 5);

E Neufassung der Übergangsvorschrift des § 52 Abs. 22a:
– Übernahme der bisher in § 32 Abs. 6 für den VZ 1996 geregelten monat-

lichen Kinderfreibeträge von 261 DM und 522 DM in Satz 1;
– Anhebung der Grenze für das schädliche Einkommen des Kindes entspre-

chend der Regelung zum Grundfreibetrag: 12360 DM für 1998 und
13020 DM ab VZ 1999.

StEntlG 1999 v. 19.12.1998 (BGBl. I 1998, 3779; BStBl. I 1999, 81): Anhebung
der Einkommensgrenze des Kindes in Abs. 4 Satz 2 auf 13020 DM ab dem VZ
1999.
FamFördG v. 22.12.1999 (BGBl I.1999, 2552; BStBl. I 2000, 4):
– In Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 wurde hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Ar-

beitslosigkeit auf die Bestimmungen des SGB III verwiesen; zudem wurde in
Nr. 2 Buchst. d ein weiterer Berücksichtigungstatbestand (europäischer Frei-

E 15

Freibeträge für Kinder Anm. 2 § 32



E 16 Grönke-Reimann

willigendienst) aufgenommen. Nr. 3 wurde neu gefasst; vorausgesetzt wird
nunmehr, dass die Behinderung vor Vollendung des 27. Lebensjahres einge-
treten ist. In Satz 2 wurde die Einkommensgrenze des Kindes ab VZ 2000
auf 13500 DM angehoben. Die Sätze 4 und 5 wurden aufgehoben; im neuen
Satz 4 wurde die Umrechnung ausländ. Währungen neu geregelt.

– Abs. 5 Satz 1 wurde neu gefasst und um die Berücksichtigung von Kindern
der Übergangszeit nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b erweitert; die Benen-
nung des Polizeivollzugsdienstes in Satz 1 Nr. 2 wurde gestrichen. Zudem
wurde Abs. 5 Satz 1 sprachlich kürzer gefasst und Abs. 5 Satz 3 redaktionell
an den verkürzten Abs. 4 angepasst.

– Abs. 6 wurde tiefgreifend geändert und neu gefasst. In Umsetzung der Vor-
gaben des BVerfG v. 10.11.1998 – 2 BvR 1057/91, 2 BvR 1226/91, 2 BvR
980/91 (BVerfGE 99, 216 = BStBl. II 1999, 182) hat der Gesetzgeber erst-
mals ab dem VZ 2000 einen Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs-
oder Ausbildungsbedarf in Höhe von 1512 DM je Elternteil gewährt. Zu-
gleich hat der Gesetzgeber einen besonderen Betreuungsfreibetrag von
540 DM je Elternteil für volljährige behinderte Kinder in vollstationärer Un-
terbringung normiert. Am Monatsprinzip wurde festgehalten (vgl. Satz 5), ob-
gleich die Freibeträge des Satzes 1 (wieder) als Jahresbeträge ausgewiesen
werden.

StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428): Anhebung
der Einkommensgrenze des Kindes in Abs. 4 Satz 2 ab dem VZ 2001 auf
14040 DM.
StEuglG v. 19.12.2000 (BGBl. I 2000, 1790; BStBl. I 2001, 3) stellte die DM-
Beträge wie folgt auf Euro-Beträge um: In Abs. 4 Satz 2 wurde die Einkom-
mensgrenze von 14040 DM durch 7188 E ersetzt; in Abs. 6 wurde der Kinder-
freibetrag von 3456 DM auf 1782 E und der Freibetrag für den Betreuungs-
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von 1512 DM auf 774 E umgestellt;
in Abs. 7 wurde der Haushaltsfreibetrag von 5616 DM durch 2916 E ersetzt.
2. FamFördG v. 16.8.2001 (BGBl. I 2001, 2074; BStBl. I 2001, 533): Abs. 4
und Abs. 6 wurden geändert und neu gefasst. Danach wurde Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
Buchst. b hinsichtlich der Berücksichtigung von Übergangszeiten zwischen Aus-
bildung und Wehr- und Zivildienst erweitert.

Berücksichtigt werden nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. d (nach dem Auslaufen des Europäi-
schen Freiwilligendienstes für junge Menschen) nunmehr auch Kinder, die einen Frei-
willigendienst iSd. Beschlusses Nr. 1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates v. 13.4.2000 zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms „Ju-
gend“ leisten. Zudem werden ab VZ 2001 (§ 52 Abs. 40 Satz 3) auch Kinder, die einen
anderen Dienst im Ausland iSv. § 14b ZDG leisten, berücksichtigt.

Im neu eingefügten Abs. 4 Satz 4 ordnete der Gesetzgeber an, dass ua. die Ver-
sorgungsbezüge in Höhe des Versorgungs-Freibetrags nach § 19 Abs. 2 und Ka-
pitalerträge in Höhe des Sparer-Freibetrags nach § 20 Abs. 4 als anrechenbare
Bezüge zu berücksichtigen sind.
In Abs. 6 wurde der seit 1997 unverändert gebliebene Freibetrag für das säch-
liche Existenzminimum auf 1824 E je Elternteil erhöht und um einen einheit-
lichen Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsfreibetrag von 1080 E je El-
ternteil ergänzt. Im Gegenzug wurde in Abs. 7 der Haushaltsfreibetrag ab dem
VZ 2002 auf 2340 E abgesenkt. Zudem wurde dessen Gewährung davon ab-
hängig gemacht, dass die Voraussetzungen hierfür (auch) bereits im VZ 2001
vorgelegen haben (Abs. 7 Satz 6).

§ 32 Anm. 2 Kinder,
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unter der Bezeichnung „Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen
verwandt sind“ zusammengefasst. Die Berücksichtigungsfähigkeit eines Stief-
kinds wurde davon abhängig gemacht, dass der Stpfl. es in seinen Haushalt auf-
genommen hat.
StSenkG 1986/1988 v. 26.6.1985: Ab VZ 1986 galten Stiefkinder nicht mehr als
Kinder iSd. § 32 (s. Anm. 52). Unverändert umfasste der Kindbegriff „Kinder,
die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandt sind“ (s. Anm. 35ff.).
Der Begriff des Pflegekinds wurde nunmehr im Gesetz selbst umschrieben
(Abs. 1 Nr. 2 Sätze 1–2 aF; s. Anm. 44ff.), Abs. 1 Sätze 2–3 aF schränkten bei
Adoptivkindern und Pflegekindern eine Mehrfachberücksichtigung weitgehend
ein (s. Anm. 56 ff.).
JStG 1996 v. 11.10.1995: Der Kindbegriff wurde unverändert übernommen; al-
lerdings können ab VZ 1996 auch wieder Enkel- und Stiefkinder im Wege der
Übertragung des Kinderfreibetrags berücksichtigt werden.

Einstweilen frei.

II. Bedeutung des einkommensteuerlichen Kindbegriffs

1. Kindbegriffe des EStG und BKGG
Die Tarifvorschrift § 32 bestimmt in Abs. 1 den Begriff Kind und in Abs. 2–5,
unter welchen weiteren Voraussetzungen ein solches Kind „zu berücksichtigen“
ist.
Besonderer einkommensteuerlicher Kindbegriff: Nach dem Wortlaut des
Abs. 1 Satz 1 gilt der Kindbegriff nur für den Tarif, insbes. die Tariffreibeträge.
Tatsächlich hat dieser Kindbegriff für zahlreiche weitere Vorschriften des EStG
(zB § 10 Abs. 1 Nr. 9, § 33 Abs. 3, § 34f) wie für Nebengesetze (zB § 9 Abs. 5
EigZulG; § 3 Abs. 1 Nr. 2 5. VermBG) Bedeutung. Es ist daher gerechtfertigt,
von einem estl. Kindbegriff auszugehen und diesen von anderen Kindbegriffen,
wie dem des BKGG oder des Sozialrechts (§ 19 SGB II und § 7 SGB XII), zu
unterscheiden.
Kindbegriffe des § 63 und des BKGG: Der estl. Kindbegriff des § 32 und der
für das sozialrechtl. Kindergeld maßgebende Kindbegriff des Bundeskindergeld-
gesetzes (§ 2 Abs. 1 BKGG) stimmen nicht überein. Der Kindbegriff des
BKGG ist weiter und schließt auch Stiefkinder, Enkel und (bis einschließlich
VZ 1995) Geschwister ein, die der Kindergeldberechtigte in seinen Haushalt
aufgenommen hat. Nach § 2 Abs. 1 BKGG idF des JStG 1996 werden Ge-
schwister wie im EStRecht nicht mehr berücksichtigt, weil sie einander nicht un-
terhaltspflichtig sind (BTDrucks. 13/1558, 163). Durch das JStG 1996 v. 11.10.
1995 (s. Anm. 2) ist der kindergeldrechtl. Kindbegriff in § 63 Abs. 1 weitgehend
mit den Bestimmungen des § 32 Abs. 1 in Übereinstimmung gebracht worden
(s. § 63 Anm. 3); eine (völlige) Übereinstimmung mit dem Kindbegriff des § 32
ist jedoch nicht gelungen (Nolde, FR 1995, 845). Der Gesetzgeber hat für En-
kel- und Stiefkinder in § 32 Abs. 6 Satz 6 lediglich eine Übertragungsmöglichkeit
vorgesehen.
Stellungnahme: Eine vollständige Übereinstimmung der Kindbegriffe im Kinder-
geld- und Kinderfreibetragsrecht ist kaum möglich, solange beim Kindergeld
nach § 64 Abs. 1 der Grundsatz der Einmalgewährung und das Aufteilungsver-
bot gelten (s. § 64 Anm. 5), der Kinderfreibetrag aber beiden Eltern gewährt
wird bzw. auf einen Stiefelternteil oder die Großeltern übertragen werden kann.
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Für die konsequente Durchführung des sog. Optionsmodells beim Familienleis-
tungsausgleich (s. § 31 Anm. 3) ist uE jedoch eine Übereinstimmung beider
Kindbegriffe unerlässlich.

Einstweilen frei.

2. Bedeutung des Kindbegriffs des § 32 für andere Vorschriften
Mit der Weiterentwicklung des Familienlastenausgleichs zu einem Familienleis-
tungsausgleich ab dem VZ 1996 ist der estl. Kindbegriff des § 32 außer für die
Tariffreibeträge (Abs. 6 und 7) auch maßgebend für
p den Anspruch auf das estl. Kindergeld nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 (s. § 63 Anm. 4 ff.),
p Bemessungen und Ermäßigungen nach EStG, wie

– die Bemessung des zu versteuernden Einkommens nach § 2 Abs. 5,
– den Abzug erwerbsbedingter Kinderbetreuungskosten nach § 4f und § 9

Abs. 5 Satz 1,
– den SA-Abzug zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversor-

gung nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b (s. § 10 Anm. 130),
– den SA-Abzug für Betreuungsdienstleistungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 und

Nr. 8,
– den SA-Abzug des Schulgelds nach § 10 Abs. Nr. 9 (s. § 10 Anm. 270),
– den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24b Abs. 1,
– die Bemessung der zumutbaren Belastung nach § 33 Abs. 3,
– den Unterhaltshöchstbetrag nach § 33a Abs. 1 Satz 3 als negative Voraus-

setzung (s. § 33a Anm. 83 f.),
– den Ausbildungsfreibetrag nach § 33a Abs. 2 (s. § 33a Anm. 199),
– den (krankheitsbedingten) Hausgehilfinnenfreibetrag nach § 33a Abs. 3

Satz 1 Nr. 1 Buchst. b,
– den übertragbaren Behinderten-Pauschbetrag oder Hinterbliebenen-

Pauschbetrag nach § 33b Abs. 5 (§ 33b Anm. 75 ff.),
– die sog. Kinderkomponente nach § 34f (s. § 34f Anm. 38 ff.),
– die Kinderzulage nach § 85 als Komponente der Altersvorsorgezulage,
– die Eintragungen auf der LStKarte nach § 39 Abs. 3 und Abs. 3a sowie

nach § 39a Abs. 1,
– die Durchführung einer Pflichtveranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 4 und 4a,
– die Bemessung von Annexsteuern, insbes. den Solidaritätszuschlag (s. § 3

Abs. 1 SolZG) und die Kirchensteuern nach § 51a Abs. 2,
p Leistungen und Verpflichtungen nach Nebengesetzen, wie

– die Anlage vermögenswirksamer Leistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 5.
VermBG,

– den Kinderzuschlag zur Berlin-Zulage von ArbN nach § 28 Abs. 4–6 Ber-
linFG,

– die Kinderzulage nach § 9 Abs. 5 und § 17 Satz 5 des zum 31.12.2005 ab-
geschafften EigZulG,

– die Weitergabe von Besteuerungsunterlagen nach § 17 AVKiStG Bay
(BayRS 2220–4-1-K).

Unterschiedliche Form der Verweisung auf den Kindbegriff: Der Gesetz-
geber hat grundsätzlich zwei Formen der Anknüpfung kindbedingter Ermäßi-

§ 32 Anm. 30–32 Kinder,
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gungen an die Grundvoraussetzungen des Familienleistungsausgleichs gewählt.
Die Verweisung auf ein „Kind im Sinne des § 32 Abs. 1“ (so in § 39 Abs. 3
Nr. 2) oder die Formulierung „Kind, für das er Anspruch auf einen Freibetrag
nach § 32 Abs. 6 oder auf Kindergeld hat“ (so in § 10 Abs. 1 Nr. 9); daneben
findet sich auch die Formulierung „Anspruch auf Kindergeld oder auf einen
Freibetrag nach § 32 Abs. 6“ (so in § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b). Die unter-
schiedlichen Formen der Verweisung auf die Kinderfreibetrags- oder Kinder-
geldregelung sind wohl nur historisch zu erklären. Unbedenklich erscheint allein
die Verweisung auf den Kindbegriff des Abs. 1, wie sie in § 10 Abs. 1 Nr. 8,
§ 39 Abs. 3 Nr. 2 und § 39a Abs. 1 Nr. 6 enthalten ist. Ist die StErmäßigung da-
gegen davon abhängig, dass der Stpfl. „für ein Kind einen Kinderfreibetrag oder
Kindergeld erhält“, so bedarf es noch der Regelung nach § 65 Abs. 1 Satz 2, wo-
nach andere kindbedingte Leistungen dem Kindergeld gleichgestellt werden.

Durch JStG 1996 hat der Gesetzgeber diese Tatbestände lediglich dadurch ergänzt,
dass neben dem Kinderfreibetrag noch die Zahlung von Kindergeld als weitere Vo-
raussetzung aufgenommen wurde, weil nach § 31 Satz 4 nicht in allen Fällen der Zah-
lung von Kindergeld auch ein Kinderfreibetrag abgezogen wird (s. § 31 Anm. 34). Ent-
fällt in diesen Fällen auch die Zahlung des Kindergelds, weil dem Kindergeld vergleich-
bare Leistungen beansprucht werden können, so müsste auch die jeweilige an die
Kindergeldzahlung geknüpfte StErmäßigung (zB kindbedingte Verringerung der zu-
mutbaren Belastung oder Ausbildungsfreibetrag) entfallen. Dies soll durch die Gleich-
stellung von kindbedingten Leistungen und Kindergeld nach § 65 Abs. 1 Satz 2 ver-
mieden werden (s. § 65 Anm. 12).

Einstweilen frei.

B. Kinder im Sinne des EStG (Abs. 1)
Schrifttum: Korn/Kupfer, Familienleistungsausgleich und Unterhaltsaufwendungen,
KÖSDI 1995, 10458; Brockmeyer, Der Begriff des Pflegekindes und seine Bedeutung im
alten und im neuen Familienleistungsausgleich, DStZ 1996, 225; Ebling/Heuermann, Die
Kindergeldauszahlung durch den Arbeitgeber – Die Neuregelung des Kindergeldes im
EStG (Familienleistungsausgleich), München 1996; Ehlers/Ahrens, Die estl. Berücksich-
tigung von Kindern – gesetzliche Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten, FamRZ
1996, 385; Horlemann, Der Familienleistungsausgleich ab 1996 – Rechtspolitischer Hin-
tergrund und Ausgestaltung der Neuregelung, BB 1996, 186;Müller/Traxel, Die Bedeu-
tung von Kindergeld und Kinderfreibetrag für die Veranlagung zur ESt. ab dem VZ 1996;
BB 1996, 1141; Plenker, Der neue Familienleistungsausgleich, Köln 1996; Gröpl, Grund-
gesetz, Bundesverfassungsgericht und „Kinderleistungsausgleich“ – zur Berücksichtigung
von Kindern im Einkommensteuerrecht nach den „Familienbeschlüssen“ des Bundesver-
fasungsgericht vom 10.11.1998 und dem Imkrafttreten des Gesetezs zur Familienför-
derung, StuW 2001, 150; Kanzler, Die Zukunft der Familenbesteuerung – Familien-
besteuerung der Zukunft, FR 2001, 921; Kanzler, Die Besteuerung von Ehe und Familie,
DStJG 24 (2001), 417; Kulmsee, Die Berücksichtigung von Kindern im Einkommensteu-
ergesetz, Aachen 2002; Schneider, Die steuerliche Berücksichtigung von Kindern durch
das zweite Gesetz zur Familienförderung ab 2002, DStR 2002, 64.

I. Kinder (Einleitungssatz des Abs. 1)

Der einleitende Teil des Abs. 1 führt ohne Einschränkung aus: „Kinder sind ...“
und regelt damit den Kindbegriff für das gesamte EStRecht. Tatsächlich ist der
Geltungsbereich des Kindbegriffs noch weiter, weil in einigen Nebengesetzen
entweder an die Gewährung eines Freibetrags nach Abs. 6 oder von Kindergeld
angeknüpft oder unmittelbar auf § 32 verwiesen wird. Im Einzelnen dazu
Anm. 32.
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Der Kindbegriff des § 32 umfasst nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Kinder kraft Ver-
wandtschaft im ersten Grade in absteigender Linie (s. Anm. 35 ff.) und nach
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Pflegekinder (s. Anm. 40 ff.).

II. Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen
verwandt sind (Satz 1 Nr. 1)

1. Überblick und Grundsätzliches zur Verwandtschaft im ersten
Grad (leibliche und adoptierte Kinder)

Kinder iSd. Satz 1 Nr. 1 sind die Abkömmlinge ersten Grades des Stpfl. sowie
die von ihm durch Adoption angenommenen Kinder. Satz 1 Nr. 1 knüpft damit
an die familienrechtl. Vorschriften des BGB über die Verwandtschaft an
(§§ 1589–1772 BGB). Die Verwandtschaft nach BGB umfasst die auf Abstam-
mung beruhende Blutsverwandtschaft (Verwandtschaft im engeren Sinne gem.
§ 1589 BGB), die Verwandtschaft infolge Eheschließung (Schwägerschaft gem.
§ 1590 BGB) und die auf Dekret (gerichtlichem Ausspruch) beruhende Ver-
wandtschaft durch Annahme als Kind (Adoption gem. §§ 1741 ff. BGB). Die
Verwandtschaft iSd. BGB geht damit über die durch Blutsbande vermittelte
Verwandtschaft hinaus (s. Palandt/Diederichsen, BGB, 67. Aufl. 2008, vor
§ 1589 BGB Rn. 1).

2. Leibliche Kinder des Steuerpflichtigen
Der Grad der Verwandschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden
Geburten (§ 1589 Satz 2 BGB), so dass Eltern mit ihren leiblichen Kindern im
1. Grad verwandt sind. Nach der zum 1.7.1998 in Kraft getretenen Neuregelung
des Abstammungsrechts durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz v. 16.12.1997
(BGBl. I 1997, 2942) ist die frühere statusrechtl. Unterscheidung zwischen ehe-
licher und nichtehelicher Geburt entfallen (vgl. zur Rechtslage bis 30.6.1998:
Tz. 63.2.1.1 f. DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). Die Mutter eines Kindes ist die
Frau, die es geboren hat (§ 1591 BGB). Vater ist der Mann, der im Zeitpunkt
der Geburt mit der Mutter (rechtsgültig) verheiratet ist, der die Vaterschaft aner-
kannt hat oder dessen Vaterschaft (durch Statusurteil, vgl. § 1600d BGB,
§§ 640 ff. ZPO) gerichtlich festgestellt wurde (§ 1592 BGB). In Ergänzung hier-
zu bestimmt § 1593 BGB die Vaterschaft im Fall der Eheauflösung durch den
Tod des Ehemanns und nachfolgender Geburt eines Kindes; zugleich wird die
Vaterschaft in Fällen der Wiederverheiratung der Mutter geregelt.
Die erfolgreiche – und zivilrechtl. rechtsgestaltend auf die Geburt zurückwir-
kende – Anfechtung einer Vaterschaft (sog. Scheinvater) zeitigt auch stl. Kon-
sequenzen: dem Scheinvater sind die kindbedingten Vergünstigungen zu entzie-
hen und dem rückwirkend festgestellten Vater zu gewähren (BFH v. 28.7.2005
– III R 68/04, BStBl II 2008, 350; Nds. FG v. 19.8.2003, EFG 2004, 164, rkr.).
Der Scheinvater ist für den Ersatz seiner geleisteten Unterhaltsaufwendungen
gegenüber dem genetischen Vater allein auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

3. Adoptivkinder

Schrifttum: o.V., Einkommensteuerrechtliche Berücksichtigung von Adoptivkindern, FR
1976, 531; Wismeth, Erlöschen des leiblichen Kindschaftsverhältnisses bei Adoptivkin-
dern, FR 1979, 348; Wismeth, Zuordnung von Kindern zwischen leiblichen Eltern und
Adoptiveltern im Jahr der Adoption, FR 1982, 562.

§ 32 Anm. 34–36 Kinder,
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a) Zivilrechtliche Grundlagen
Zu den Kindern, die im ersten Grade mit dem Stpfl. verwandt sind, gehören
auch die Adoptivkinder. Das Adoptionsrecht wurde in §§ 1741–1772 BGB
durch das Adoptionsgesetz v. 2.7.1976 (BGBl. I 1976, 1749) neu geregelt und
durch AdoptRÄndG v. 4.12.1992 (BGBl. I 1992, 1974) vor allem hinsichtlich
der Adoption Volljähriger geändert. Die Annahme als Kind wird nicht mehr
durch gerichtlich bestätigten Vertrag, sondern seit 1.1.1977 durch (vormund-
schafts-)gerichtlichen Ausspruch (§ 1752 BGB) begründet (sog. Dekretsystem).
Durch das KindRG v. 16.12.1997 wurde die Stellung des mit der Mutter des
Kindes nicht verheirateten Vaters durch das Erfordernis seiner Einwilligung
(§ 1747 BGB) zur Adoption des minderjährigen Kindes gestärkt.
Adoption Minderjähriger: Infolge der Adoption eines Minderjährigen wird
dieser in jeder Beziehung wie ein leibliches Kind in die Familie des Annehmen-
den aufgenommen (Grundsatz der Volladoption); die alten Verwandtschaftsver-
hältnisse erlöschen (§§ 1754, 1755 BGB). Bei der Annahme des Kindes des Ehe-
gatten erlischt gem. § 1755 Abs. 2 BGB nur das Verwandtschaftsverhältnis zum
anderen Elternteil des Kindes und dessen Verwandten (sog. Stiefkindadoption).
Adoption Volljähriger: Die Adoption eines Volljährigen als Kind ist zulässig,
wenn die Annahme sittlich gerechtfertigt ist; dies ist insbes. dann anzunehmen,
wenn bereits ein Eltern-Kind-Verhältnis entstanden ist (§ 1767 Abs. 1 BGB). Die
Volljährigen-Adoption ist jedoch schwächer in ihrer Wirkung. So wird insbes.
das Verwandtschaftsverhältnis zu seinen bisherigen Verwandten nicht gelöst
(§ 1770 Abs. 2 BGB); auch die gegenseitigen Unterhaltspflichten zwischen Ange-
nommenem und leiblichen Eltern bleiben bestehen, wobei jedoch die Unterhalts-
pflicht der Adoptiveltern gegenüber dem Angenommenen Vorrang hat (§ 1770
Abs. 3 BGB; s. auch Tz. 63.2.1.3 Abs. 3 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).

b) Einkommensteuerliche Behandlung des Adoptionsverhältnisses
Die Adoption Minderjähriger führt dazu, dass das Kind estl. nur noch beim
Annehmenden und nicht mehr bei den leiblichen Eltern zu berücksichtigen ist.
Eine Doppelberücksichtigung von minderjährigen Adoptivkindern ist infolge
des Grundsatzes der Volladoption (s. Anm. 37) grundsätzlich ausgeschlossen.

Zur Berücksichtigung als Zählkind bei den leiblichen Eltern und zur Überwindung
einer Auskunftssperre gem. § 1758 Abs. 2 BGB (Schutz des Adoptionsgeheimnissess)
s. Tz. 63.2.1.3 Abs. 4 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743.

Die Adoption Volljähriger ist in ihrer Wirkung schwächer (vgl. Anm. 37), des-
halb erlöscht das Verwandtschafts- und damit auch das Kindschaftsverhältnis
zu den leiblichen Eltern nur dann, wenn das Vormundschaftsgericht der Annah-
me die Wirkung einer Volladoption beigelegt hat (§ 1772 BGB). Das Kind wird
sodann bei den Adoptiveltern berücksichtigt.

Zur Berücksichtigung des volljährigen Adoptivkinds bei dessen leiblichen Eltern als
Zählkind s. § 63 Anm. 5 und Tz. 63.2.1.3 Abs. 3 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743; zur
Vermeidung einer möglichen Doppelberücksichtigung als leibliches und als angenom-
menes Kind s. Anm. 62.

Einstweilen frei.

III. Pflegekinder (Satz 1 Nr. 2)

Schrifttum: Brockmeyer, Der Begriff des Pflegekindes und seine Bedeutung im alten
und im neuen Familienausgleich, DStZ 1996, 225; Moritz, Kindergeld für Pflegekinder
bei Familienvollzeitpflge, NWB F. 3, 12597; Siegers, EFG 2003, 172; Greite, Berücksich-
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tigung eines Kindes nur bei Übernahme von mindestens 20 vH. der tatsächlichen Unter-
haltskosten, FR 2003, 630; Bergkemper, Rückwirkende Änderung des Pflegegeldbegriffs
gilt auch für Kindergeld, FR 2005, 28.

1. Allgemeine Erläuterungen zur Pflegekindschaft

a) Pflegekindschaft in anderen Rechtsgebieten
In anderen Rechtsgebieten wird das Pflegekindschaftsverhältnis ähnlich wie im
EStRecht als tatsächliche Beziehung Erwachsener zu einem Kind gesehen.
Zivilrecht: Anders als zB im prALR (Teil II, § 753 „ein von seinen Eltern ver-
lassenes Kind“) ist das Institut der Pflegekindschaft im BGB nicht geregelt. Der
Begriff des Pflegekindes im Kinder- und Jugendhilferecht war vormals in § 27
JWG (heute § 44 SGB VIII) normiert. Ein besonderes Pflegeverhältnis ist das
einer Adoption regelmäßig vorgeschaltete Adoptionspflegeverhältnis (§ 8 Adop-
tionsvermittlungsG v. 22.12.2001, BGBl. I 2002, 354).
Strafrecht: Nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b StGB sind Angehörige iSd. StGB
auch Pflegeeltern und Pflegekinder. Diese Beziehung wird als „tatsächliches
Verhältnis“ gesehen, „das ähnlich dem natürlichen Eltern-Kindesverhältnis auf
Dauer berechnet ist und eine sittliche Unterordnung schafft“ (Fischer, StGB,
55. Aufl. 2008, § 11 Anm. 11).
Öffentliches Recht:
E SGB I v. 11.12.1975 (BGBl. I 1975, 3015): Pflegekinder sind gem. § 56 Abs. 2
SGB I Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis
mit häuslicher Gemeinschaft wie Kinder mit Eltern verbunden sind; eine in-
haltsgleiche Bestimmung findet sich auch in § 16 Abs. 5 Nr. 8 SGB X v. 18.1.
2001 (BGBl. I 2001, 130).
E Kindergeldrecht: Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 BKGG sind Pflegekinder „Personen,
mit denen der Berechtigte durch ein familienähnliches, auf Dauer berechnetes
Band verbunden ist, sofern er sie nicht zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt
aufgenommen hat und das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht
mehr besteht“. Diese im Wortlaut mit Abs. 1 Nr. 2 identische Fassung geht zu-
rück auf das StÄndG 2003 v. 15.12.2003 (s. Anm. 2). Aber bereits zuvor hatte
der Gesetzgeber auf eine Vereinheitlichung des strechtl. und des kindergeld-
rechtl. Begriffs des Pflegekindes hingewirkt (so BSG v. 6.8.1992 – 10 RKg 7/91,
DStR 1993, 886; anders noch BFH v. 21.7.1970 – IV R 71/68, BStBl. II 1970,
782, unter Verweis auf die fehlende Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen
im BKGG). Zum Begriff des Pflegekindes nach § 40 Abs. 3 BBesG vgl.
BVerwG v. 6.9.1984 – 2 C 37/82 (FamRZ 1985, 183); zu weiteren Pflegekind-
schaftsbegriffen anderer Gesetze vgl. auch BFH v. 25.1.1971 – GrS 6/70,
BStBl. II 1971, 274 zu III.1.a.

b) Rechtsentwicklung des einkommensteuerlichen Pflegekindschafts-
begriffs

Bis zur Neuregelung durch StSenkG 1986/1988 (s. Anm. 26) war der Begriff
des Pflegekinds im EStRecht nicht bestimmt.
EStG 1920 und 1925: Kinder iSd. Zusammenrechnungsvorschriften (Zusam-
menveranlagung des Haushaltungsvorstands mit sonstigen Haushaltsangehöri-
gen) sind neben den Abkömmlingen des Stpfl. auch Pflegekinder (ferner: Adop-
tiv-, Schwieger- und Stiefkinder); diese Regelungen in § 17 Abs. 2 EStG 1920 (v.
29.3.1920, RGBl. I 1920, 359) und § 23 Abs. 2 EStG 1925 (v. 10.8.1925, RGBl.
I 1925, 189) waren entsprechend anwendbar auf die Vorschriften über den (kin-
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derbezogenen) Grundfreibetrag (§ 50 Abs. 2 EStG 1925) und die Kinderermä-
ßigung (§ 52 Abs. 1 Nr. 2 EStG 1925).

Bereits der RFH stellte einen eigenständigen estl. Begriff der Pflegekindschaft heraus.
Danach liegt Pflegekindschaft vor, „wenn ein Stpfl. eine Person in der Absicht, für sie
durch Gewährung vollen Unterhalts und angemessener Erziehung wie für ein eigenes
Kind zu sorgen, in seinen Haushalt aufnimmt, ohne Rücksicht darauf, ob Zuschüsse
von dritter Seite gewährt werden oder nicht“ (RFH v. 22.1.1930, RStBl. 1930, 194).
Diese Definition enthält bereits alle Merkmale des geltenden Begriffs der Pflegekind-
schaft.

EStG 1934: Eine den Zusammenrechnungsvorschriften entsprechende, die
Pflegekinder den ehelichen Kindern gleichstellende Regelung wird in die Kin-
derermäßigungsvorschrift des § 32 EStG (v. 16.10.1934, RGBl. I 1934, 1005)
aufgenommen. Auch für diesen Begriff war die Gewährung vollen Unterhalts
Voraussetzung (RFH v. 11.3.1936, RStBl. 1936, 695).
EStG 1958: Durch ÄnderungsG zum EStG 1957 v. 18.7.1958 (BGBl. I 1958,
473; BStBl. I 1958, 412) wird die Voraussetzung der (vollen) Unterhaltsgewäh-
rung (für alle Kinder) dahingehend abgeschwächt, dass das Kind „im Wesentli-
chen“ auf Kosten des Stpfl. unterhalten werden muss (§ 32 Abs. 2 Nr. 2
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG 1958); der BFH wich daher insoweit auch für
den Begriff der Pflegekindschaft von der Rspr. des RFH ab und ließ die Erfül-
lung der Unterhaltspflicht „im Wesentlichen“ genügen (BFH v. 14.12.1962 – VI
99/62 S, BStBl. III 1963, 124).
EStG 1961: Durch StÄndG 1961 v. 13.7.1961 (BGBl. I 1961, 981; BStBl. I
1961, 444) wurde das Merkmal „im Wesentlichen“ weiter abgemildert und durch
den Begriff „überwiegend“ ersetzt (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst.
aa EStG 1961–1974). Zur Anwendung dieser Fassung auf den Begriff des Pfle-
gekinds: BFH v. 21.7.1970 – IV R 71/68, BStBl. II 1970, 782.
EStG 1975–1985: Der estl. Kindbegriff umfasste nach Fortfall des Kinderfrei-
betrags durch das EStReformG 1975 zwar auch das Pflegekind (§ 32 Abs. 4
Nr. 3/Nr. 2 EStG 1975–1982/1983–1985); der Gesetzgeber verzichtete jedoch
für alle Kindschaftsverhältnisse auf das Merkmal der Kostentragung (s.o.).
EStG 1986: Durch StSenkG 1986/1988 v. 26.6.1985 (BGBl. I 1985, 1153;
BStBl. I 1985, 391) wurde der estl. Begriff des Pflegekinds in § 32 Abs. 1 Nr. 2
erstmals gesetzlich geregelt. Er gilt seitdem auch für das estl. Kindergeldrecht
(§ 63 Anm. 6).
EStG 2003: Mit dem StÄndG 2003 v. 15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645; BStBl. I
2003, 710) wurde das Erfordernis, dass der Stpfl. das Kind mindestens zu einem
nicht unwesentlichen Teil auf seine Kosten ernährt, zu Gunsten der Einschrän-
kung, dass das Kind nicht zu Erwerbszwecken im Haushalt aufgenommen wur-
de, aufgegeben.

c) Bedeutung des einkommensteuerlichen Begriffs der Pflege-
kindschaft

Tatsächliche Umstände maßgebend: Pflegekinder sind nach Abs. 1 Nr. 2
Personen, mit denen der Stpfl. durch ein familienähnliches, auf längere Dauer
berechnetes Band verbunden ist und die er in seinen Haushalt aufgenommen
hat. Weiter wird gefordert, dass die Beziehung zu den Eltern gelöst ist und dass
das Kind nicht zu Erwerbszwecken aufgenommen wurde. Maßgebend sind da-
nach grundsätzlich die tatsächlichen Umstände des Einzelfalls (BFH v. 7.9.1995
– III R 95/93, BStBl. II 1996, 63, und v. 31.3.2000 – VI B 207/99, BFH/NV
2000, 1094); Grundlage eines Pflegekindschaftsverhältnisses können ausnahms-
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weise auch Rechtsbeziehungen sein (wie zB das Adoptionspflegeverhältnis nach
§ 1744 BGB), die idR jedoch zugleich alle Merkmale in tatsächlicher Hinsicht er-
füllen (Tz. 63.2.2.3 Abs. 1 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
Die geltende gesetzliche Regelung enthält die von der Rspr. des RFH und des
BFH entwickelten Begriffsmerkmale (vgl. BFH v. 25.1.1971 – GrS 6/70,
BStBl. II 1971, 274; v. 18.7.1985 – IV R 53/82, BStBl. II 1986, 14; v. 29.1.2003
– VIII R 71/00, BStBl. II 2003, 469): Familienähnliche Beziehung zwischen
Kind und Stpfl., Haushaltszugehörigkeit, Lösung der Beziehung zu den Eltern
und keine Aufnahme zu Erwerbszwecken. Als sog. Typusbegriff ist der Begriff
der Pflegekindschaft nur aufgrund einer Gesamtwürdigung der verschiedenen
konstituierenden Merkmale zu bestimmen; einzelne Merkmale können dabei in
geringerem oder gewichtigerem Umfang erfüllt sein und sind uU sogar verzicht-
bar (zum Typusbegriff im Einzelnen vgl. BFH v. 5.10.1984 – III R 192/83,
BStBl. II 1985, 151 betr. bewertungsrechtl. Abgrenzung von Ein- und Zweifa-
milienhäusern, und v. 7.2.2008 – VI R 83/04, BFH/NV 2008, 840 betr. steuer-
rechtl. Arbeitnehmerbegriff; allgemein Weber-Grellet in Festschr. Beisse,
1997, 551).

d) Verfahrensfragen zur Berücksichtigung von Pflegekindern
Eintragung auf der Lohnsteuerkarte auf Grund Lebensbescheinigung: In
der für eine Änderung der LStKarte erforderlichen Lebensbescheinigung sind
Aussagen über das Bestehen eines Pflegekindschaftsverhältnisses nach R 39.2
Abs. 6 Satz 4 LStR 2008 nur aufzunehmen, wenn hierüber eine Mitteilung des
FA vorliegt. Das FA hat nach R 39.2 Abs. 10 LStR 2008 den Gemeinden, bei
denen das Kind mit Wohnung gemeldet ist, mitzuteilen, wenn es das Kind erst-
mals als Pflegekind anerkennt oder ablehnt.

Zu dem Erfordernis einer Lebensbescheinigung für Kinder, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben und die nicht in der Wohnung des ArbN gemeldet sind,
s. Anm. 75.

2. Pflegekinder als Personen, die der Steuerpflichtige in familien-
ähnlicher Verbundenheit in seinen Haushalt aufgenommen hat
(Abs. 1 Nr. 2)

a) Rechtsnatur des Klammerzusatzes und Überblick zu den darin
enthaltenen Regelungen des Pflegekinds

Mit dem Klammerzusatz hat der Gesetzgeber eine für die Normierung von Tat-
bestandsmerkmalen ungewöhnliche Form gewählt. Denn üblicherweise wird
durch Klammerdefinitionen das zuvor im Text Gesagte zu einem juristischen
Begriff zusammengefasst (zB im BGB: § 93 „wesentliche Bestandteile“ oder
§ 121 „unverzüglich“; im EStG: § 33 Abs. 1 „außergewöhnliche Belastung“; in
der AO: § 171 Abs. 10 „Grundlagenbescheid“). Gleichwohl handelt es sich beim
Klammerzusatz in Abs. 1 Nr. 2 um echte Tatbestandsvoraussetzungen und
nicht etwa um erläuternde Nebenbestimmungen.
Der Klammerzusatz sieht folgende Tatbestandvoraussetzungen für das Pflege-
kindschaftsverhältnis vor:
– Verbindung durch ein familienähnliches, auf längere Dauer berechnetes Band

mit dem Stpfl. (s. Anm. 45 f.),
– Aufnahme des Kindes in den Haushalt des Stpfl. (s. Anm. 47),
– das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern besteht nicht mehr

(s. Anm. 49) und
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– der Stpfl. hat das Kind nicht zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt auf-
genommen (s. Anm. 50).

b) Familienähnliches Band
Voraussetzung für die Annahme eines Pflegekindschaftsverhältnisses ist zu-
nächst, dass der Stpfl. mit dem Kind durch ein familienähnliches, auf Dauer be-
rechnetes Band verbunden ist. Beide Merkmale (Familienähnlichkeit und Dauer)
entsprechen der Regelung in § 2 Abs. 1 Nr. 2 BKGG (s. Anm. 40); auch die so-
zialgerichtl. Rspr. kann daher für die Auslegung dieser Begriffe herangezogen
werden (BFH v. 5.10.2004 – VIII R 69/02, BFH/NV 2005, 524).
Begriff: Ein familienähnliches Band liegt vor, wenn das Kind wie zur Familie
angehörig angesehen und behandelt wird. Dies wird – anknüpfend an die Rspr.
des BSG (BSG v. 12.9.1963 – 4 RJ 151/62, BSGE 20, 26; v. 19.11.1997 – 14/10
RKg 18/96, FEVS 48, 188, und v. 7.8.1991 – 10 RKg 15/91, BSGE 69, 191;
vgl. auch Seewald, Kindergeldrecht, § 2 BKGG Rn. 49 mwN zur Rspr. des
BSG) – allgemein dann angenommen, wenn zwischen dem Stpfl. und dem Kind
ein Aufsichts-, Betreuungs- und Erziehungsverhältnis wie zwischen Eltern und
leiblichen Kindern besteht (BFH v. 5.10.2004 – VIII R 69/02, BFH/NV 2005,
524; v. 16.12.2003 – VIII B 297/02, BFH/NV 2004, 770; FG Düss. v. 27.2.
1998, EFG 1998, 953, rkr.; Hess. FG v. 1.10.1997, EFG 1998, 101, rkr.).
Eine vom Jugendamt nach § 44 SGB VIII (s. Anm. 40) erteilte Pflegeerlaubnis
kann Indiz für das Vorliegen einer familienähnlichen Bindung sein (Tz. 63.2.2.3
Abs. 3 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). Sie ist jedoch nicht in jedem Fall vor-
geschrieben und zB entbehrlich, wenn es sich um eine nicht gewerbsmäßige
Tagespflege handelt, das Kind vom Jugendamt vermittelt wurde oder mit den
Pflegeeltern verwandt ist (DAFamESt. aaO).
Person der Pflegeeltern: Jede Person, die nicht schon als leiblicher Elternteil
in Betracht kommt oder das Kind adoptiert hat, kann Pflegemutter oder -vater
sein. Leibliche Eltern und Adoptiveltern scheiden als Pflegeeltern aus, weil der
Klammerzusatz der Nr. 2 gerade die Lösung des Obhuts- und Pflegeverhältnis-
ses zu den Eltern voraussetzt (s. Anm. 49). Es ist unerheblich, ob die Pflege-
person mit dem Kind verwandt ist (BFH v. 5.8.1977 – VI R 187/74, BStBl. II
1977, 832; Nds. FG v. 24.10.2001, EFG 2002, 772, rkr.) oder ob es sich um ei-
ne männliche oder weibliche Pflegeperson handelt (BFH v. 25.1.1971 – GrS
6/70, BStBl. II 1971, 274) oder ob die Pflegeperson ledig, geschieden oder ver-
witwet ist. Auch ist gleichgültig, wem das Sorgerecht für das Kind zusteht;
denn „die Sorge für die Person des Kindes kann gerade auch darin bestehen,
dass es einer dritten Person als Pflegekind überlassen wird“ (BFH v. 20.1.1995
– III R 14/94, BStBl. II 1995, 582, und v. 17.12.1952 – IV 359/52 U,
BStBl. III 1953, 74).
Altersunterschied zwischen Kind und Pflegeperson: Umstritten ist, ob der
Begriff des familienähnlichen Verhältnisses auch einen bestimmten Altersunter-
schied zwischen dem Kind und der Pflegeperson voraussetzt. Problematisch ist
nicht der zu große (zB zwischen Großeltern und Enkel), sondern der zu kleine
oder nicht vorhandene Altersunterschied.
E Grundsatz: Das für das Pflegekindschaftsverhältnis erforderliche Eltern-Kind-
Verhältnis „wird entscheidend durch den Altersunterschied geprägt und die we-
sentlich hierauf fußende erzieherische Einwirkung“ (BFH v. 4.4.1975 – IV R
218/72, BStBl. II 1975, 636).
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Dementsprechend hat die Rspr. ein Pflegekindschaftsverhältnis zwischen Geschwis-
tern bei einem Altersunterschied von 1 1/4 Jahren nicht anerkannt (BFH v. 4.4.1975 –
VI R 218/72 aaO, betr. hochgradig geistesschwachen Bruder des Stpfl.; uE im Ergeb-
nis abzulehnen, s.u. Ausnahme und Stellungnahme), einen Altersunterschied von 14
Jahren jedoch genügen lassen (BFH v. 5.8.1977 – IV R 187/74, BStBl. II 1977, 832)
und bei einer Differenz von 12 und 14 Jahren (Hess. FG v. 16.11.2004, EFG 2005,
785) bzw. 9 Jahren (BFH v. 10.12.1965 – VI 172/65, StRK EStG [bis 1974] § 32 R. 48)
Zweifel geäußert. Die FinVerw. verzichtet auf das Erfordernis eines Altersunterschieds
„wie zwischen Eltern und Kindern“ (R 32.2 Abs. 3 EStR 2005; Tz. 63.2.2.3 Abs. 2
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).

E Ausnahme: Nach der Rspr. einiger FG kann dem Altersunterschied dann keine
entscheidende Bedeutung zukommen, wenn die aufgenommene Person geistig
behindert ist. Die aufgenommene Person kann in diesem Fall daher gleichaltrig
oder gar älter sein.

FG Düss. v. 29.11.1988, EFG 1989, 286, rkr.; vgl. auch FG Düss. v. 13.12.1973, EFG
1974, 312, rkr.; FG Münster v. 27.10.1977, EFG 1978, 172, rkr., betr. den 12 Jahre jün-
geren mongoloiden Bruder der Stpfl.; FG Rhld.-Pf. v. 13.12.1978, EFG 1979, 333, rkr.,
betr. den 33-jährigen und 4 Jahre älteren mongoloiden Bruder der Stpfl.; glA R 32.2
Abs. 3 EStR 2005; OFD Hannover v. 8.5.1989, DStR 1989, 465; BSG v. 7.8.1991 – 12
RK 39/90, NJW 1992, 196 betr. Kindergeldanspruch.

E Stellungnahme: UE kann der Altersunterschied nur Indiz für das Vorliegen ei-
nes familienähnlichen Bandes sein; denn geht man von der Vorstellung aus, nur
der zwischen zwei Generationen übliche Altersunterschied sei geeignet, ein fa-
milienähnliches Band zu begründen, so wären ua. Pflegekindschaftsverhältnisse
zwischen Großeltern und Enkeln ebenfalls nicht anzuerkennen. Unter diesem
Gesichtspunkt wäre es willkürlich, einen Altersunterschied von 14 Jahren genü-
gen zu lassen (so aber BFH v. 5.8.1977 – IV R 187/74, BStBl. II 1977, 832) oder
einen Mindestunterschied zu fordern. Für den Begriff des familienähnlichen
Verhältnisses ist daher entscheidend auf das Vorliegen einer nicht nur an Äußer-
lichkeiten erkennbaren Eltern-Kind-Beziehung abzustellen. Es kann daher auch
erforderlich werden, die psychologischen Aspekte einer solchen Beziehung auf-
zuhellen; für die Tatsacheninstanz kann sich daraus die Notwendigkeit einer
fachlichen Begutachtung ergeben. Allein durch die Übernahme der Pflegschaft
für den geistig behinderten Bruder wird ein Pflegekindschaftsverhältnis jeden-
falls nicht begründet (FG Münster v. 15.1.1996, EFG 1986, 922, rkr.).
Höchstalter der aufgenommenen Person: Ein Pflegekindschaftsverhältnis
kann im vorgerückten Lebensalter des (gesunden) Kindes uE nur noch in Aus-
nahmefällen begründet werden. Zu einem Volljährigen lässt sich eine Eltern-
Kind-Beziehung nicht mehr ohne weiteres begründen (BFH v. 21.4.2005 – III
R 53/02, BFH/NV 2005, 1547; FG Düss. v. 27.2.1998, EFG 1998, 953, rkr.).
Beendigung des Pflegekindschaftsverhältnisses: Das Pflegekindschaftsver-
hältnis endet zum gleichen Zeitpunkt wie andere Kindschaftsverhältnisse. Das
ergibt sich ohne weiteres aus der vom Gesetzgeber beabsichtigten Gleichstel-
lung förderungswürdiger Kindschaftsverhältnisse. Die Regelungen der Abs. 4
und 5 finden daher auch auf Pflegekinder Anwendung (glA FG Hamb. v. 17.12.
1958, EFG 1959, 410, rkr.).

c) Verbundenheit durch ein auf längere Dauer berechnetes Band
Der Stpfl. muss mit dem Kind durch ein auf längere Dauer berechnetes Band
„verbunden“ sein.
Verbundenheit: Die Formulierung ist ungeschickt und unklar: Handelt es sich
um eine – für einen Gesetzestext sicher ungewöhnliche – Metapher, so trägt die
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Verbindung durch ein Band kaum zum Verständnis des Pflegekindbegriffs bei.
Die FinVerw. fordert daher zutreffend, das Kind müsse zu den Pflegepersonen
in einer „auf längere Dauer angelegten Beziehung ... stehen“ (H 32.2 EStH 2007;
ähnlich Tz. 63.2.2.3 Abs. 1 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
Berechnet ist diese Beziehung, wenn sie beabsichtigt ist, das Kind also in der
Absicht und zu dem Zweck aufgenommen wird, für das Kind wie für ein ehe-
liches Kind zu sorgen. Eine tatsächlich nur kurze Haushaltszugehörigkeit erfüllt
daher diese Voraussetzung, wenn die Pflegepersonen zu einer langfristigen Auf-
nahme entschlossen waren (Nds. FG v. 11.3.1992, EFG 1992, 464, rkr.; glA
Schmidt/Loschelder XXVII. § 32 Rn. 14; ähnlich BFH v. 20.1.1995 – III R
14/94, BStBl. II 1995, 582).
Auf längere Dauer: Das Tatbestandsmerkmal „längere Dauer“ ist wie alle un-
bestimmten Rechtsbegriffe schwer zu fassen. Ausgehend vom Regelungszweck
wird es sich uE um einen Zeitraum handeln müssen, der die Begründung eines
Eltern-Kind-Verhältnisses erlaubt; dies ist bei Kleinkindern (vgl. FG Köln v.
22.8.2001, EFG 2002, 100, rkr., wonach 8 Monate bei einem anderthalbjährigen
Kind ausreichend sind) sicherlich ein kürzerer Zeitraum als bei schulpflichtigen
Kindern. Die zeitlich unbegrenzte oder nur bis zur Volljährigkeit dauernde Auf-
nahme des Kindes ist nicht erforderlich (BFH v. 7.9.1995 – III R 95/93,
BStBl. II 1996, 63 [65]; FG Hamb. v. 17.6.1999 – I 67/98, juris). Eine als vorü-
bergehend geplante Unterbringung kann sich in ein Pflegekindschaftsverhältnis
wandeln, wenn die Beziehung Dauercharakter annimmt, zB weil sich die natürli-
chen Eltern nicht mehr um ihr Kind kümmern (BFH v. 17.12.1952 – IV 359/52
U BStBl. III 1953, 74; glA Schmidt/Loschelder XXVII. § 32 Rn. 16).

d) Aufnahme des Kindes in den Haushalt des Steuerpflichtigen
Das Pflegekind muss in den Haushalt des Stpfl. „aufgenommen“ sein. Dieses
ebenfalls dem BKGG entlehnte Tatbestandsmerkmal (s. Anm. 40) erfordert das
örtlich gebundene Zusammenleben von Pflegekind und Pflegeperson in einer
gemeinsamen Familienwohnung. Das Kind muss im Haushalt des Stpfl. seine
durchgängige persönliche Pflege und Betreuung erfahren (Tz. 63.2.2.2 Abs. 1
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
Bedeutung des Begriffs der Aufnahme in den Haushalt: UE hat der Begriff
der „Aufnahme in den Haushalt“ die Bedeutung einer Zuordnungsregel und ist
damit dem Begriff der „Haushaltszugehörigkeit“ in § 33c Abs. 1 aF am ehesten
vergleichbar. Anders als mit der Formulierung „Unterbringung im Haushalt“
(§ 33a Abs. 2 aF) sollen nicht besonders geartete Aufwendungen abgegolten
werden. Zudem ist das Erfordernis der Aufnahme in den Haushalt geeignet, ei-
ne stl. Doppelberücksichtigung von Kindern auszuschließen, weil die Zugehö-
rigkeit zu einem Haushalt eine Zugehörigkeit zu einem anderen Haushalt aus-
schließt (vgl. auch Anm. 49).
Begriff des „Haushalts“: Haushalt ist die Wirtschaftsführung mehrerer (in ei-
ner Familie) zusammenlebender Personen oder einer einzelnen Person. Dieser
Haushaltsbegriff setzt uE nicht notwendigerweise eine Wohnung im Sinne
strechtl. Vorschriften (zB § 8 AO oder des II. WBG) voraus, so dass auch ein
möbliertes Zimmer oder eine Behelfsunterkunft den Begriff des Haushalts er-
füllt, wenn und soweit der Stpfl. darin ein selbstbestimmtes Leben auf eigene
Kosten führen kann (vgl. Hess. FG v. 16.11.2004, EFG 2005, 785, rkr., vernei-
nend für die Aufnahme der Halbschwester in einer Gemeinschaftsunterkunft
für Asylbewerber).
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In den Haushalt „aufgenommen“ ist das Kind, wenn es dem Haushalt ange-
hört, dh. bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter Leitung des Stpfl. dessen
Wohnung teilt oder sich mit seiner Einwilligung vorübergehend außerhalb sei-
ner Wohnung aufhält.

Das Pflegekindschaftsverhältnis endet nicht bereits bei Unterbringung des Kindes in
einem Internat, solange der Haushalt des Stpfl. „Lebensmittelpunkt“ für das Kind ist
(BFH v. 14.11.2001 – X R 24/99, BStBl. II 2002, 244, und v. 5.8.1977 – IV R 187/74,
BStBl. II 1977, 832). Auch ein vorübergehender Auslandsaufenthalt ist unschädlich;
s. ferner Anm. 46 „Weitere Einzelfälle“.

Soweit der BFH neben diesen Voraussetzungen materieller Art (Versorgung,
Unterhaltsgewährung) auch immaterielle Zuwendungen (Fürsorge, Betreuung)
einfordert (BFH v. 20.6.2001 – VI R 224/98, BStBl. II 2001, 713, und v. 19.10.
2000 – VI B 68/99, BFH/NV 2001, 441), handelt es sich uE nicht um ein im
Rahmen der „Haushaltsaufnahme“ zu prüfendes Tatbestandsmerkmal (aA
Frotscher/Dürr, § 32 Rn. 31). Denn der BFH zieht insoweit lediglich das Er-
fordernis eines familienähnlichen Bandes (vgl. Anm. 45) und die Haushaltsauf-
nahme (vgl. Anm. 47) zu einer „Aufnahme in die Familiengemeinschaft“ (BFH
v. 20.6.2001 – VI R 224/98 aaO) zusammen.
Der Steuerpflichtige selbst muss dem Haushalt vorstehen oder ihn führen.
Daher genügt es für die Annahme eines Pflegekindschaftsverhältnisses nicht,
dass der Stpfl. den Haushalt finanziert, in dem Mutter und Kind leben und den
er zuweilen besucht (FG Ba.-Württ. v. 4.11.1992, EFG 1993, 234, rkr., betr.
Haushalt in Österreich).

Einstweilen frei.

e) Das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern besteht nicht mehr
Durch die weitere Voraussetzung, dass das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den
Eltern nicht mehr besteht, soll „eine Doppelberücksichtigung des Kindes so-
wohl bei den Pflegeeltern als auch bei den leiblichen Eltern oder den Adoptiv-
eltern weitgehend“ ausgeschlossen werden (BTDrucks. 10/2884, 102). Dem
gleichen Zweck dienen die Regelungen des Abs. 2 (s. Anm. 62).
Negative Tatbestandsvoraussetzung ist, dass das Obhuts- und Pflegeverhält-
nis zu den Eltern (das sind leibliche Eltern, Adoptiveltern oder andere Pflege-
eltern des Kindes) nicht mehr besteht (stRspr.; grundlegend BFH v. 25. 1.1971
– GrS 6/70, BStBl. II 1971, 274; v. 14.12.1962 – VI 99/62 S, BStBl. III 1963,
124).
Obhuts- und Pflegeverhältnis: Das Begriffspaar, in der Rspr. auch als Ob-
huts- und Fürsorgeverhältnis bezeichnet (zB BFH v. 25.1.1971 – GrS 6/70,
BStBl. II 1971, 274), umschreibt einen tatsächlichen Zustand: Die Beteiligung
an der Pflege und Erziehung des Kindes. Unbeachtlich ist, ob die Eltern noch
das Sorgerecht haben. Der Entzug des Sorgerechts nach §§ 1666, 1666a BGB
kann aber Indiz für das Nichtbestehen eines Obhuts- und Pflegeverhältnisses
sein (OFD Düss. v. 23.3.1988, StEK EStG § 32 Nr. 76).
Nicht(mehr)bestehen des Obhuts- und Pflegeverhältnisses (Einzelfälle):
Das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern, dh. auch zu einem Elternteil,
besteht nicht mehr, wenn diese sich nicht mehr um das Kind „kümmern“ (BFH
v. 17.12.1952 – IV 359/52 U, BStBl. III 1953, 74; v. 14.12.1962 – VI 99/62 S,
BStBl. III 1963, 124). Erforderlich ist die im Einzelfall zu treffende Feststellung,
dass vonseiten der leiblichen Eltern deren Obhut und Pflege gegenüber dem
Kind derart zurückgetreten ist, dass sie im Wesentlichen nur noch durch die
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Pflegeeltern ausgeübt wird (BFH v. 31.3.2000 – VI B 207/99, BFH/NV 2000,
1094). IdR kann angenommen werden, dass ein Obhuts- und Pflegeverhältnis
zwischen einem alleinerziehenden Elternteil und seinem bei Pflegeeltern leben-
den, noch nicht schulpflichtigen Kind nicht mehr besteht, wenn der Elternteil
mindestens ein Jahr lang keine für die Wahrung des Obhuts- und Pflegeverhält-
nisses ausreichenden Kontakte zu dem Kind hat (BFH v. 20.1.1995 – III R
14/94, BStBl. II 1995, 582, mit Anm. Schmid, KFR F. 3 EStG § 32, 1/95, 315).
Allerdings wird ein zwischen einem alleinerziehenden Elternteil und seinem
Kind im Kleinkindalter begründetes Obhuts- und Pflegeverhältnis durch die vo-
rübergehende Abwesenheit des Elternteils nicht unterbrochen (BFH v. 12.6.
1991 – III R 108/89, BStBl. II 1992, 20). Ein regelmäßiger Kontakt der Eltern
zu dem Kind steht der Anerkennung eines Pflegekindschaftsverhältnisses daher
entgegen (FG Ba.-Württ. v. 29.3.1998, StEd. 1999, 20).

So wenn das Kind der studierenden Tochter von den Großeltern betreut wird und die
Tochter am Wochenende in den Haushalt ihrer Eltern zurückkehrt (FG Münster
v. 30.4.1975, EFG 1975, 526, rkr.); wenn sich das Kind mit Einwilligung seiner Eltern
zur Ausbildung im auswärtigen Haushalt seines Bruders aufhält, die Eltern ihm aber
„ein Zuhause bieten“ können (BFH v. 24.4.1961 – VI 297/60 U, BStBl. III 1961, 254,
uE zweifelhaft). Dagegen sind gelegentliche, kurze Besuche der leiblichen Eltern un-
schädlich, wenn im Übrigen sämtliche die Pflege und Erziehung des Kindes betreffen-
den Entscheidungen ausschließlich von den Pflegeeltern wahrgenommen werden
(Hess. FG v. 19.12.1983, EFG 1984, 349, rkr.).

Haushaltsgemeinschaft des Steuerpflichtigen mit einem Elternteil: Die
Haushaltsgemeinschaft des Stpfl. mit einem Elternteil steht der Begründung ei-
nes Pflegekindschaftsverhältnisses zu dem nicht mit dem Kind im ersten Grad
verwandten Stpfl. entgegen, weil „das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den El-
tern“ fortbesteht (stRspr., zuletzt BFH v. 19.3.1993 – III R 45/91, BFH/NV
1993, 535; v. 12.6.1991 – III R 106/89, BFH/NV 1992, 164, und v. 9.3.1989 –
IV R 94/88, BStBl. II 1989, 680 betr. Stpfl. mit Tochter und Enkel). In Ausnah-
mefällen aber kann uE die Haushaltsgemeinschaft des Stpfl. mit (leiblichem)
Kind und Enkelkind (Pflegekind) unschädlich sein (glA FG München v. 18.4.
1988, EFG 1988, 473, aufgeh. durch BFH v. 22.2.1991 – IV R 87/88, BFH/NV
1992, 90). Wenn das Gesetz nämlich die Voraussetzung aufstellt, „dass das Ob-
huts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht ...“, so geht der Ge-
setzgeber offensichtlich davon aus, dass ein solches Verhältnis einmal bestanden
hat und dass die Doppelberücksichtigung des Kindes bei einem Wechsel des
Obhuts- und Pflegeverhältnisses auszuschließen sei. Hat aber ein Obhuts- und
Pflegeverhältnis des Kindes zu seinen leiblichen Eltern nie bestanden, so kann
danach die Negativ-Voraussetzung des Abs. 1 Nr. 2 keine Anwendung finden.
Das könnte – wie im Fall des FG München v. 18.4.1988 (aaO) – etwa denkbar
sein, wenn die Mutter des Kindes selbst noch minderjährig in einem Obhuts-
und Fürsorgeverhältnis zu ihren Eltern steht und das Pflegekind in dieses Ver-
hältnis einbezogen wird. In diesem Fall ist ein Obhuts- und Pflegeverhältnis zur
Kindesmutter erst gar nicht begründet worden.
Durch Haushaltsgemeinschaft mit (auch gleichgeschlechtlichen) Lebensgefährten, der nicht mit
dem Kind verwandt ist, kann kein Pflegekindschaftsverhältnis begründet werden.
Denn das Obhuts- und Pflegeverhältnis zum leiblichen Elternteil ist hierdurch
nicht gelöst (Blümich/Heuermann, § 32 Rn. 55; FG Münster v. 26.9.1995,
EFG 1996, 378, rkr.).
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f) Der Steuerpflichtige hat das Kind nicht zu Erwerbszwecken in
seinem Haushalt aufgenommen

Nicht zu Erwerbszwecken darf der Stpfl. das Kind aufgenommen haben. All-
gemein liegt eine Aufnahme zu Erwerbszwecken vor, wenn der Stpfl. für die
Unterbringung und Betreuung nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen ent-
lohnt wird (BFH v. 12.6.1991 – III R 108/89, BStBl. II 1992, 20; FG Düss. v.
19.8.2005, EFG 2006, 433, rkr.). Nach Zweck und Bemessungsgrundlage sind
hingegen Pflegegelder und Erziehungsbeiträge, die der Stpfl. für den Unterhalt
einschließlich der Erziehung des Kindes erhält und die in ihrer Höhe die durch
Landesrecht festgelegten Sätze des zuständigen Jugendamts (vgl. § 39 SGB VIII)
nicht übersteigen, kein nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen berechnetes
Entgelt für Unterbringung und Betreuung, sondern nur Kostenersatz (BFH v.
23.9.1999 – VI R 106/98, BFH/NV 2000, 448). Denn anders als die Pflegesätze
im Fall einer Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) enthalten die Pflegegelder bei
der Unterbringung in einer Pflegefamilie (§ 33 SGB VIII) keinen pauschalierten
Ersatz für Personal- und Sachkosten der Pflegeeinrichtung (BFH v. 23.9.1999 –
VI R 106/98 aaO und v. 23. 9.1998 – XI R 11/98, BStBl. II 1999, 133). Kinder,
die in einem Kinderhaus (Heim) untergebracht sind, sind keine Pflegekinder
(BFH v. 23.9.1998 – XI R 11/98, BStBl. II 1999, 133). Die FinVerw. geht darü-
ber hinaus bei der Aufnahme von mehr als sechs Kindern im Haushalt des Stpfl.
von der Vermutung aus, dass es sich hierbei um Kostkinder handelt (R 32.2
Abs. 1 EStR; Tz. 63.2.2.3 Abs. 1 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743; krit. hiergegen
Helmke in Helmke/Bauer, Familienleistungsausgleich, § 32 Rn. 19).
Verzicht auf Unterhaltserfordernis in Abs. 1 Nr. 2 aF: Durch das ab 1.1.
2004 geltende (negative) Tatbestandsmerkmal, dass der Stpfl. das Kind nicht zu
Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufgenommen haben darf, wurde das frü-
here Unterhaltserfordernis, wonach der Stpfl. das Pflegekind zu einem nicht un-
wesentlichen Teil auf seine Kosten unterhalten musste, ersetzt (vgl. Anm. 24).
E Bedeutung und Inhalt der Unterhaltsvoraussetzung: Das Unterhaltserfordernis sollte
eine Doppelberücksichtigung des Kindes sowohl bei den Pflegeeltern als auch
bei den leiblichen Eltern oder den Adoptiveltern „weitgehend“ ausschließen
(BTDrucks. 10/2884, 102). Nach der Rspr. des BFH war im Regelfall von ei-
nem nicht unwesentlichen Beitrag zum Kindesunterhalt iSd. Abs. 1 Nr. 2 aus-
zugehen, wenn das Kind im Haushalt des Stpfl. lebte und von diesem zumindest
teilweise betreut wurde (BFH v. 12.6.1991 – III R 108/89, BStBl. II 1992, 20,
und v. 7.2.1992 – III R 103/90, BFH/NV 1992, 589). Dabei wurde das Unter-
haltserfordernis bereits dann als erfüllt angesehen, wenn die Pflegeeltern unab-
hängig von der Übernahme konkreter, im Einzelnen nachweisbarer Kosten der
ihnen übertragenen Pflicht der Personensorge (§§ 1626 ff. BGB) entsprachen
(sog. Betreuungsunterhalt). Die Erfüllung dieser Pflicht, die nach Zivilrecht die
Pflege, Erziehung, die Beaufsichtigung und die Aufenthaltsbestimmung des
Kindes (§ 1631 Abs. 1 BGB) umfasst, führe zwangsläufig zu einer Minderung
der stl. Leistungsfähigkeit, die sich je nach dem Alter des Kindes mehr oder we-
niger einkommensmindernd auswirken könne und daher stl. zu berücksichtigen
sei.

So ua. FG Schl.-Holst. v. 5.8.1987, EFG 1988, 77, rkr.; Kanzler, FR 1988, 214; Frot-
scher/Stolterfoht, § 32 Rn. 21; ablehnend KSM/Felix, § 63 Rn. B 40; Lück, DStZ
1992, 107 [108]).

E Die Änderung der Rechtsprechung, wonach das Unterhaltserfordernis durch Betreuungs-
unterhalt erfüllt wurde, führte zu dem jetzt geltenden Abzugsverbot bei Aufnahme
des Kindes zu Erwerbszwecken. Nach Auffassung des BFH (BFH v. 29.1.2003
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– VIII R 71/00, BStBl. II 2003, 469; v. 29.1.2003 – VIII R 85/00, BFH/NV
2003, 1296) widersprach die Berücksichtigung eines fiktiven Betreuungsauf-
wands der gefestigten Rspr., wonach Dienstleistungen nicht als Aufwendungen
iSd. §§ 9 und 10 zu qualifizieren seien.

Daher könne dem Unterhaltserfordernis nur die Bedeutung zukommen, dass dem
Stpfl. nicht bereits durch die Betreuungsleistung als solche, sondern nur dann Unter-
haltskosten entstehen, wenn und soweit ihm im Zusammenhang mit der Betreuung
des Kindes tatsächlich Aufwendungen erwachsen. Die mit der Nachweispflicht ver-
bundenen praktischen Schwierigkeiten und der befürchtete Verwaltungsaufwand be-
wogen den Gesetzgeber (BTDrucks. 15/1945, 9), das Unterhaltserfordernis aufzuge-
ben und auf Grund des StÄndG 2003 durch das (negative) Tatbestandsmerkmal der
nicht zu Erwerbszwecken erfolgenden Haushaltsaufnahme zu ersetzen. Der Neurege-
lung unterliegen alle Fälle, die zum 1.1.2004 noch nicht bestandskräftig veranlagt wur-
den (§ 52 Abs. 40).

Einstweilen frei.

IV. Kindschaftsverhältnisse, die nicht mehr anerkannt sind –
Stiefkinder und Enkelkinder

Stief- und Enkelkinder sind nach Abs. 1 grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
Hat aber ein Stpfl. ein Kind des anderen Ehegatten in seinen Haushalt auf-
genommen (sog. Stiefkindverhältnis) und verstirbt der leibliche Elternteil oder
wird die Ehe geschieden oder aufgelöst, so wird das Stiefkind beim überleben-
den Ehegatten ohne weitere Prüfung als Pflegekind berücksichtigt, wenn es im
Haushalt verbleibt (Tz. 63.2.3 Abs. 2 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
Seit VZ 1996 können Stief- und Enkelkinder im Wege der Übertragung des
Kinderfreibetrags nach Abs. 6 Satz 7 berücksichtigt werden (s. Anm. 188).

Einstweilen frei.

Erläuterungen zu Abs. 2:
Konkurrenz von Kindschaftsverhältnissen bei

Adoptiv- und Pflegekindern

A. Allgemeine Erläuterungen zu Abs. 2

I. Rechtsentwicklung des Abs. 2

EStG 1934 v. 16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261): Nach § 32
Abs. 2 Ziff. 2 Satz 3 wurde „die Kinderermäßigung ... nur für Kinder gewährt, die unbe-
schränkt steuerpflichtig sind“. Da die amtliche Begründung zum EStG 1934 (RStBl.
1935, 33 [49 ff.]) keinen Aufschluss über die Bedeutung dieser Änderung gibt,
lässt sich nur vermuten, dass das Tatbestandsmerkmal der unbeschränkten
StPflicht des Kindes auch der Verwirklichung jener „bevölkerungspolitischen
Gedankengänge des Nationalsozialismus“ diente, denen bei Reform des Ein-
kommensteuertarifs „Durchbruch“ verschafft werden sollte (Begr. zum EStG
1934, RStBl. 1935, 33, 50).
EStG 1938: Die Neufassung des § 32 Abs. 2 Ziff. 2 durch ÄndG v. 1.2.1938
(RGBl. I 1938, 99; RStBl. 1938, 97) verzichtete wieder auf das Merkmal der un-
beschränkten StPflicht des Kindes, weil es praktisch bedeutungslos war.
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Bei minderjährigen Kindern wurde das gleiche Ergebnis durch die immer schon gelten-
de Voraussetzung der Haushaltszugehörigkeit gewährleistet, „da Kinder, die zum
Haushalt eines unbeschränkt Steuerpflichtigen gehören, im Allgemeinen ihren Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und daher unbeschränkt
steuerpflichtig sind“ (Begr. zum ÄndG v. 1.2.1938, RStBl. 1938, 101), während für
volljährige Kinder bis zum 25. Lebensjahr die StEntlastung aufgrund einer Verwal-
tungsanordnung ohne Rücksicht darauf zu gewähren war, ob sie unbeschränkt estpfl.
waren oder nicht (Begr. zum ÄndG aaO).

Der stl. Kinderlastenausgleich galt fortan auch für nicht unbeschränkt estpfl.
Kinder (sog. Auslandskinder des unbeschränkt Stpfl.).
StSenkG 1986/1988 v. 26.6.1985 (BGBl. I 1985, 1153; BStBl. I 1985, 391): Ab
VZ 1986 wurde das Merkmal der unbeschränkten StPflicht des Kindes im Zu-
sammenhang mit der Reform des Kinderlastenausgleichs (s. Anm. 2) wieder ein-
geführt, so dass unbeschränkt Stpfl. für ihre sog. Auslandskinder keinen Kinder-
freibetrag erhielten (vgl. zur Rechtslage in den VZ 1986–1993 [Abzugsverbot für
Auslandskinder] die im elektronischen HHR-Archiv [www.hhr.otto-schmidt.de]
abgelegten Nachweise zum Schrifttum, zur Bedeutung des Abs. 2 und zur ver-
fassungskonformen Auslegung durch den BFH).

Zugleich wurden die kindbedingten Entlastungen beschränkt stpfl. ArbN durch Ände-
rung des § 50 Abs. 4 (s. § 50 Anm. 126) und niederländischer Grenzgänger durch Neu-
fassung des Ausführungsges. Grenzgänger Niederlande v. 24.3.1986 (BGBl. I 1986,
321; BStBl. I 1986, 114) gestrichen; zur Rechtslage vor und nach diesen Änderungen
auch Kanzler, FR 1988, 296.

StReformG 1990 v. 25.7.1988 (BGBl. I 1988, 1093; BStBl. I 1988, 224): Trotz
einiger durch das Merkmal der unbeschränkten StPflicht des Kindes erforderlich
gewordener Korrekturen wird diese Tatbestandsvoraussetzung ausdrücklich bei-
behalten (BTDrucks. 100/88, 279).
StMBG v. 21.12.1993 (BGBl. I 1993, 2310; BStBl. I 1994, 50): Mit Wirkung ab
VZ 1994 (§ 52 Abs. 1) wurde die Einschränkung, wonach nur unbeschränkt
estpfl. Kinder zu berücksichtigen sind, wieder aufgehoben. Abs. 2 blieb darauf
in den VZ 1994 und 1995 unbesetzt.
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): Aufgabe der
Doppelberücksichtigung von Pflegekindern und angenommenen Kindern in
den Fällen der Erwachsenenadoption (Abs. 1 und 2) durch Einfügung eines
neuen, nur die Pflegekindschaft betreffenden Abs. 2 (jetzt Abs. 2 Satz 2;
s. Anm. 57).
JStErgG 1996 v. 18.12.1995 (BGBl. I 1995, 1959; BStBl. I 1995, 786): Ergän-
zung des Abs. 2 durch eine Vorrangregelung bei Kindschaftsverhältnissen zu ei-
nem angenommenen und zu einem leiblichen Kind (Abs. 2 Satz 1; s. Anm. 57).

II. Bedeutung des Abs. 2

Mit der seit dem VZ 1996 geltenden Vorrangregelung hat der Gesetzgeber die
bis dahin mögliche Doppelberücksichtigung von Pflegekindern und angenom-
menen Kindern (im Fall der Erwachsenenadoption) unterbunden. Das Kind ist
nicht mehr bei den leiblichen Eltern (oder das Pflegekind bei den Adoptiveltern)
zu berücksichtigen, selbst wenn diese ihrer Unterhaltspflicht nachkommen.
Nach Auffassung des Gesetzgebers kommt für sie allerdings ein zivilrechtl. Aus-
gleich „wie nach § 1615g BGB in Betracht“ und wenn „dies nicht in jedem Ein-
zelfall zur vollen stl. Berücksichtigung erbrachter Unterhaltsleistungen führen
sollte, erscheint dies ... hinnehmbar“ (BTDrucks. 13/1558, 155).
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Vgl. zur Rechtslage in den VZ 1986–1993 (Abzugsverbot für Auslandskinder) und in
den VZ 1994 und 1995 (Wiedereinführung eines Kinderfreibetrags für Auslandskinder)
die im elektronischen HHR-Archiv (www.hhr.otto-schmidt.de) abgelegten Nachweise
zum Schrifttum, zur Bedeutung des Abs. 2 und zur verfassungskonformen Auslegung
durch den BFH.

Einstweilen frei.

B. Berücksichtigung eines Adoptiv- oder Pflegekindes
bei Fortbestehen des Kindschaftsverhältnisses zu den

leiblichen Eltern (Abs. 2)

Besteht bei einem angenommenen Kind das Kindschaftsverhältnis zu den leibli-
chen Eltern weiter, ist es vorrangig als angenommenes Kind zu berücksichtigen
(Abs. 2 Satz 1). Ist ein im ersten Grad mit dem Stpfl. verwandtes Kind zugleich
ein Pflegekind, ist es vorrangig als Pflegekind zu berücksichtigen (Abs. 2 Satz 2).
Das Kindschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern besteht bei einem an-
genommenen Kind weiter (Abs. 2 Satz 1) bei der Adoption von Volljährigen
(§ 1770 Abs. 2 BGB) und bei der Adoption von Minderjährigen für das Jahr der
Adoption (s. Anm. 37). Kindschaftsverhältnis ist die bürgerlich-rechtl. Ver-
wandtschaft iSd. §§ 1589, 1755, 1770 Abs. 3 BGB.
Wenn zu Beginn des Kj. bereits das der Annahme eines minderjährigen Kindes
regelmäßig vorausgehende Adoptionspflegeverhältnis (§ 1744 BGB) bestanden
hat, ist das Kind nicht mehr bei den leiblichen Eltern zu berücksichtigen; in die-
sem Fall ruhen die elterliche Sorge und die Unterhaltspflichten der leiblichen El-
tern gem. § 1751 BGB (glA Scheurmann-Kettner/Lantau, BB 1985, 1407).
Rechtsfolge des Abs. 2 Satz 1: Das Kind ist vorrangig als angenommenes
Kind zu berücksichtigen, dh. die Adoptiveltern erhalten den Kinderfreibetrag
und die übrigen kindbedingten Entlastungen (s. Anm. 32), nicht aber die leib-
lichen Eltern. Die leiblichen Eltern sollen nach Auffassung des Gesetzgebers ei-
nen Anteil am Kindergeld oder der Freibetragsentlastung im Wege des zivil-
rechtl. Ausgleichs nach § 1612b BGB (bis 30.6.1998: § 1615g BGB) erhalten
(BTDrucks. 13/1558, 155).
Ein im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandtes Kind ist zu-
gleich ein Pflegekind (Abs. 2 Satz 2), wenn es als leibliches Kind (s. Anm. 36)
oder als Adoptivkind (s. Anm. 37) des Stpfl. zugleich zu einer anderen Person in
einem Pflegekindschaftsverhältnis steht (s. Anm. 44 ff.). Anders als bei der
Adoption Minderjähriger bleiben die verwandtschaftlichen Beziehungen eines
Pflegekinds bestehen, wenn es sich nicht um ein Waisenkind handelt.
Rechtsfolge des Abs. 2 Satz 2: Das Kind ist vorrangig als Pflegekind zu be-
rücksichtigen, so dass die leiblichen Eltern ungeachtet der Erfüllung ihrer Unter-
haltspflichten nur im Wege des zivilrechtl. Ausgleichs nach § 1612b BGB an
den kinderbezogenen Leistungen teilnehmen.
Eine mögliche Doppelberücksichtigung für den Monat, in dem das weitere
Kindschaftsverhältnis begründet wird, ist durch die Konkurrenzregelung des
Abs. 2 nicht erfasst. Der Weg zu einer solchen Doppelberücksichtigung wird
durch das kindergeldrechtl. Monatsprinzip des § 32 Abs. 3 eröffnet, wonach es
für die monatliche Berücksichtigung des Kindes ausreichend ist, wenn die Vo-
raussetzungen an wenigstens einem Tag im Monat vorgelegen haben. Wird da-
her im laufenden Monat ein weitere Kindschaftsverhältnis begründet, fehlt es an
der in Abs. 2 vorausgesetzten Gleichzeitigkeit („zugleich“) beider Kindschafts-

E 37

Freibeträge für Kinder Anm. 57–62 § 32

58–61

62



E 38 Grönke-Reimann

verhältnisse. Denn der Anspruch der leiblichen Eltern oder Adoptiveltern auf
Berücksichtigung des Kindes ist vor der Begründung des weiteren Kindschafts-
verhältnisses entstanden. Für eine analoge Anwendung des Regelungsgedankens
des Abs. 2 zu Lasten des Stpfl. auch auf diese Fälle fehlt es uE an einer planwid-
rigen Regelungslücke (aA Blümich/Heuermann, § 32 Rn. 62). Eine Doppel-
berücksichtigung während eines Monats ist damit möglich (so auch KSM/Jach-
mann, § 32 B 19; Frotscher/Dürr, § 32 Rn. 50). Die Streitfrage ist uE auch
nicht durch BFH v. 16.12.2003 – VIII R 76/99 (BFH/NV 2004, 933) entschie-
den worden, da die Kindergeldvorschriften (§ 63 Abs. 1 Satz 2) des EStG § 32
Abs. 2 gerade nicht in Bezug nehmen (aA Helmke in Helmke/Bauer, Familien-
leistungsausgleich, § 32 Rn. 21).

Einstweilen frei.

Erläuterungen zu Abs. 3:
Berücksichtigung von Kindern grundsätzlich

nur bis zum 18. Lebensjahr

A. Allgemeine Erläuterungen zu Abs. 3

I. Rechtsentwicklung der Altersgrenze, bis zu der Kinder
grundsätzlich (von Amts wegen) berücksichtigt werden

PrEStG v. 24.6.1891 (G. S. 1891, 175): Nach § 18 wurde für jedes nicht selb-
ständig zu veranlagende Familienmitglied unter 14 Jahren von dem stpfl. Ein-
kommen des Haushaltungsvorstands, „sofern dasselbe den Betrag von 3000
Mk. nicht übersteigt, der Betrag von 50 Mk. in Abzug gebracht“.
EStG 1920 v. 29.3.1920 (RGBl. I 1920, 359): Nach § 20 Abs. 3 erhöhte sich der
stfreie Einkommensteil nicht nur für jede zur Haushaltung gehörende, sondern
für jede weitere Person, deren Unterhalt der Stpfl. zur Erfüllung einer gesetzl.
Unterhaltspflicht bestritt, um 500 Mark; bei einem Stpfl., dessen stbares Ein-
kommen 10000 Mark nicht überstieg, erhöhte sich dieser Betrag nochmals um
200 Mark für die zweite und jede weitere Person, sofern sie das 16. Lebensjahr
nicht vollendet hatte (Abs. 4).
EStG 1925 v. 10.8.1925 (RGBl. I 1925, 189): Nach § 50 wurde die ESt. nicht
festgesetzt, wenn die Einnahmen weniger als 1300 RM betrugen. Dieser Betrag
erhöhte sich für die zur Haushaltung des Stpfl. zählende Ehefrau und die zu sei-
ner Haushaltung zählenden minderjährigen Kinder (nach § 2 BGB bis zur Voll-
endung des 21. Lebensjahrs) um der Höhe nach gestaffelte Beträge. Kinder im
Alter von mehr als 18 Jahren wurden nicht berücksichtigt, wenn sie Einkünfte
aus sonstiger selbständiger und aus nichtselbständiger Arbeit bezogen (§ 50
Abs. 2 iVm. § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 4). Für jedes dieser Kinder wurden zur Fest-
setzung der ESt. nach § 52 Kinderfreibeträge, begrenzt durch Mindest- und
Höchstbeträge, nach bestimmten Prozentsätzen des zu versteuernden Einkom-
mens abgezogen (s. im Einzelnen Anm. 160).
EStG 1934 v. 16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261): Nach § 32
Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 stand dem Stpfl. Kinderermäßigung für minderjährige (dh.
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs) Kinder zu, die während seiner StPflicht
mindestens 4 Monate im Kj. zu seinem Haushalt gehört hatten.

§ 32 Anm. 62–70 Kinder,
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StVereinfachungs-VO v. 14.9.1944 (RGBl. I 1944, 202; RStBl. 1944, 577):
Nach § 5 der VO stand dem Stpfl. Kinderermäßigung für Kinder zu, die im VZ
mindestens 4 Monate das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.
Kontrollrats-Gesetz Nr. 12 v. 11.2.1946 (StuZBl. 1946, 2): Nach Art. II Nr. 1
Buchst. c des Gesetzes hatte der Stpfl. „Anrecht auf Kinderermäßigung“ für
Kinder, die mindestens 4 Monate im Steuerjahr zum Haushalt des Stpfl. gehört
hatten oder in diesem Jahr hauptsächlich auf seine Kosten unterhalten und erzo-
gen wurden und die während dieses Zeitraums das 16. Lebensjahr nicht voll-
endet hatten.
Kontrollrats-Gesetz Nr. 64 v. 22.6.1948 (WiGBl. 1948 Nr. 14 Beil. 4; StuZBl.
1948, 123): Mit Wirkung v. 21.6.1948 wurde der Rechtszustand nach der Steuer-
vereinfachungs-VO v. 14.9.1944 (s.o.) wieder hergestellt, der fortan bis VZ 1969
gelten sollte (§ 32 EStG 1948–1968).
StÄndG 1968 v. 20.2.1969 (BGBl. I 1969, 141; BStBl. I 1969, 116): Erstmals
für den VZ 1970 zog der Gesetzgeber die notwendigen Folgerungen aus dem
Beschluss des BVerfG v. 13.12.1967 – 1 BvR 679/64 (BStBl. III 1968, 70) und
beseitigte die Unterschiede zwischen dem EStVeranlagungsverfahren und dem
LStAbzugsverfahren, ua. auch der Gewährung von Kinderfreibeträgen und Son-
derfreibeträgen. Danach galt bezüglich des Kindesalters nicht mehr die Vier-
monatsfrist des § 32 Abs. 2 Nr. 1 idF bis 1969, wonach dem Stpfl. ein Kinder-
freibetrag nur für Kinder gewährt wurde, die im VZ mindestens vier Monate
das 18. Lebensjahr nicht vollendet hatten (vgl. dazu BFH v. 2.5.1951 – IV
136/51 U, BStBl. III 1951, 127; v. 16.2.1956 – IV 180/54 U, BStBl. III 1956,
136, und v. 26.9.1958 – VI 23/57 U, BStBl. III 1958, 466); künftig galt vielmehr
das Stichtagsprinzip, wonach es genügte, dass das Kind im Laufe des VZ gebo-
ren ist oder zu Beginn des VZ das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. In
§ 52 Abs. 15 EStG 1969 war eine Übergangsregelung für die Stpfl. vorgesehen,
deren Kinder im VZ vor Ablauf der ersten 4 Monate das 18. Lebensjahr voll-
endet hatten.
2. HStruktG v. 22.12.1981 (BGBl. I 1981, 1523; BStBl. I 1981, 235): Die Al-
tersgrenze wurde ab VZ 1983 (§ 52 Abs. 22a EStG 1981) vom 18. auf das
16. Lebensjahr herabgesetzt.
StÄndG 1991 v. 24.6.1991 (BGBl. I 1991, 1322; BStBl. I 1991, 665): Die all-
gemeine Altersgrenze für die Berücksichtigung von Kindern wurde wieder vom
16. auf das 18. Lebensjahr heraufgesetzt; dementsprechend war die Altersgrenze
für die unter besonderen Umständen bis zum 27. Lebensjahr zu berücksichti-
genden Kinder ebenfalls auf das 18. Lebensjahr anzuheben (Abs. 4 Satz 1). Die
Änderung galt erstmals für den VZ 1992 (§ 52 Abs. 21b idF des StÄndG 1991).
Zugleich wurde § 33c Abs. 1 Satz 1 dahingehend geändert, dass die Altersgrenze
von 16 Jahren für den Abzug von Kinderbetreuungskosten ausdrücklich fest-
gelegt wurde (s. § 33c Anm. 61).
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): Umstellung
auf das kindergeldrechtl. Monatsprinzip bei Berücksichtigung des Kindes
(Abs. 3) im Zuge der Einführung des sog. Familienleistungsausgleichs ab VZ
1996.

II. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der allgemeinen Altersgrenze

Bedeutung der allgemeinen Altersgrenze: Abs. 3 bestimmt die Berücksichti-
gungsvoraussetzungen minderjähriger Kinder. Kinder bis zum 18. Lebensjahr
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werden nach § 39 Abs. 3 Nr. 2 von Amts wegen von der Gemeinde auf der
LStKarte eingetragen. Dazu wird die Zahl der Kinderfreibeträge für jedes unbe-
schränkt estpfl. Kind iSd. Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 mittels sog. Zähler von 0,5
(wenn dem Stpfl. die Freibeträge nach Abs. 6 Satz 1 zustehen) bzw. von 1 (wenn
dem Stpfl. die Freibeträge nach Abs. 6 Sätzen 2 und 3 zustehen) vermerkt.
Verfassungsmäßigkeit der allgemeinen Altersgrenze von 18 Jahren: Die
Festsetzung der allgemeinen Altersgrenze für die Berücksichtigung von Kindern
unterliegt der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Wie die Rechtsentwicklung
der Vorschrift zeigt, wurde die Altersgrenze früher wiederholt, zuletzt in Anleh-
nung an die Altersgrenze des § 2 Abs. 2 BKGG aF von 16 Jahren, abgesenkt
(s. Anm. 70). Die Anhebung der Altersgrenze für Kinder vom 16. auf das
18. Lebensjahr ab VZ 1992 geht zurück auf einen Vorschlag des BRat (BT-
Drucks. 12/402, 6 f.). Nach Auffassung des BRat war die weit(er)gehende Be-
rücksichtigung von Kindern angesichts der länger andauernden Schul- und Be-
rufsausbildung der Jugendlichen mehr gerechtfertigt als je zuvor. Zudem wurde
darauf verwiesen, dass durch die Entlassung von mehr als 1 Mio. Stpfl. aus dem
umständlichen und beschwerlichen Antragsverfahren der Eintragung auf der
LStKarte eine Vereinfachung für FinVerw. und Stpfl. erreicht werde. Angesichts
der hohen ungerechtfertigten und gleichheitswidrigen Kindergeld- und Steuer-
vorteile stellt sich die Frage nach den verfassungsrechtl. Grenzen gesetzlicher
Typisierungen (vgl. Einf. ESt. Anm. 676 mwN; BVerfG v. 6.12.1983 – 2 BvR
1275/79, BVerfGE 65, 325).

Einstweilen frei.

III. Verfahrensvorschriften

Lohnsteuerverfahren: Da seit VZ 1996 nur noch Kindergeld als StVergüns-
tigung im laufenden Kj. gezahlt wird, entfällt die Berücksichtigung der Kinder-
freibeträge bei der Erhebung der LSt.

§ 38c Abs. 1 Satz 5 Nr. 5 aF wurde mit der Begründung gestrichen, ArbN erhielten
„während des Jahres ausschließlich das Kindergeld“ (BTDrucks. 13/1558, 157). Zur
Verfassungswidrigkeit der Nichtberücksichtigung des Kinderfreibetrags im LStAbzugs-
verfahren s. § 31 Anm. 32.

Für die Erhebung der Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und KiSt.) nach
§ 51a müssen die Kinderfreibeträge jedoch nach wie vor berücksichtigt werden.
Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die nicht in der
Wohnung des ArbN gemeldet sind, werden nur dann von der Gemeinde auf der
LStKarte berücksichtigt, wenn der Stpfl. eine stl. Lebensbescheinigung gem.
R 39.2 Abs. 6 LStR 2008 vorlegt, die nicht älter als 3 Jahre ist (s. R 39.1 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 und zu weiteren Fällen Nr. 2 und 3 LStR 2008). Kann diese Lebens-
bescheinigung nicht beigebracht werden, so ist für die Eintragung des Kindes
ausschließlich das WohnsitzFA des ArbN gem. § 39 Abs. 3a zuständig (R 39.2
Abs. 7 LStR 2008). Das FA hat derjenigen Gemeinde die Eintragung des Kindes
mitzuteilen, bei der das Kind mit Hauptwohnung gemeldet ist; ebenso die Aner-
kennung oder Ablehnung eines Pflegekinds (R 39.2 Abs. 10 LStR 2008).
Einkommensteuer-Veranlagungsverfahren: Wird im Veranlagungsverfahren
die Berücksichtigung eines unter 18 Jahre alten Kindes beantragt, das im VZ
beim Stpfl. nicht mit Wohnung gemeldet war, muss dieser – wie bei Berücksich-
tigung eines solchen Kindes auf der LStKarte – die unbeschränkte StPflicht des
Kindes regelmäßig durch Vorlage einer stl. Lebensbescheinigung nachweisen;

§ 32 Anm. 71–75 Kinder,
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nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 an keinem Tag vorliegen (s. Anm. 143). Satz 8 be-
stimmt, dass die auf die Kürzungsmonate entfallenden Einkünfte und Bezüge
außer Ansatz bleiben (s. Anm. 144).
Satz 9 regelt zur Missbrauchsabwehr, dass ein Verzicht auf Teile der dem Kind
zustehenden Einkünfte und Bezüge der Anwendung der Einkommens-
grenze (Sätze 2 und 3) und der Kürzungsregelung (Satz 7) nicht entgegensteht
(s. Anm. 145).
Satz 10 regelt Einzelheiten der Umrechnung nicht auf Euro lautender ausländ.
Einkünfte und Bezüge des Kindes (s. Anm. 148).

II. Rechtsentwicklung der Regelungen zur Berücksichtigung
von Kindern der mittleren Altersgruppe

Sowohl das PrEStG v. 24.6.1891 (G. S. 1891, 175) als auch das EStG 1920
v. 29.3.1920 (RGBl. I 1920, 359) und das EStG 1925 v. 10.8.1925 (RGBl. I
1925, 189) kannten nur eine Altersgrenze für die Berücksichtigung von Kindern
(s. Anm. 70). Die wirtschaftliche Belastung durch Unterhalts- und Ausbildungs-
kosten für ältere bzw. volljährige Kinder konnte der Stpfl. estl. nur als außerge-
wöhnliche Belastung geltend machen (zu den damaligen Abzugstatbeständen
vgl. § 33 Anm. 2).
EStG 1934 v. 16.10.1934 (RGBl. I 1934, 1005; RStBl. 1934, 1261): Nach § 32
Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 konnte die Kinderermäßigung für volljährige Kinder (dh.
nach Vollendung des 21. Lebensjahrs) gewährt werden, die auf Kosten des Stpfl.
für einen Beruf ausgebildet wurden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
hatten, und zwar auch dann, wenn sie nicht zum Haushalt des Stpfl. gehörten.
Steuervereinfachungs-VO v. 14.9.1944 (RGBl. I 1944, 202; RStBl. 1944, 577):
Nach § 5 der VZ stand dem Stpfl. auf Antrag Kinderermäßigung für Kinder ab
18 Jahre zu, die im VZ mindestens 4 Monate das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatten und während dieser Zeit auf Kosten des Stpfl. unterhalten und für
einen Beruf ausgebildet waren; ferner für Kinder von Gefallenen, die andere
Angehörige des Stpfl. sind (zB Neffen, Nichten) und die auf Kosten des Stpfl.
eine Berufsausbildung erhielten, bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs.
Kontrollrats-Gesetz Nr. 12 v. 11.2.1946 (StuZBl. 1946, 2): Nach Art. 11 Nr. 1
Buchst. c des Gesetzes wurde dem Stpfl. auf Antrag Kinderermäßigung für Kin-
der vom 16. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs gewährt, wenn diese Kinder
eine ua. vom Kontrollrat genehmigte Unterrichtsanstalt besucht hatten und
während dieser Zeit auf Kosten des Stpfl. unterhalten wurden.
Kontrollrats-Gesetz Nr. 64 v. 22.6.1948 (WiGBl. 1948 Nr. 14 Beil. 4; StuZBl.
1948, 123): Mit Wirkung v. 21.6.1948 wurde der Rechtszustand nach der Steuer-
vereinfachungs-VO v. 14.9.1944 (s.o.) wiederhergestellt, so dass für die in Be-
rufsausbildung befindlichen Kinder des Stpfl. vom 18. bis zum 25. Lebensjahr
auf Antrag eine Kinderermäßigung gewährt wurde.
StÄndG v. 18.7.1958 (BGBl. I 1958, 473; BStBl. I 1958, 412): Zur Berücksichti-
gung von Kindern, die bereits das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr voll-
endet hatten, wurden 2 neue Tatbestände eingeführt: Bei Unterbrechung der
Ausbildung durch Wehr- oder Ersatzdienst vor Vollendung des 25. Lebensjahrs
wurde die Altersgrenze von 25 Jahren um die Zeit der Wehrpflicht oder des Er-
satzdienstes hinausgeschoben (Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. bb); behin-
derte und dauernd erwerbsunfähige Kinder, die mindestens 4 Monate im We-
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sentlichen auf Kosten des Stpfl. unterhalten wurden, konnten ohne Rücksicht
auf eine Altersgrenze berücksichtigt werden (Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b).
Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres v. 17.8.1964
(BGBl. I 1964, 640; BStBl. I 1964, 534): Das Gesetz führte zu der Ergänzung,
dass Kinderfreibeträge auch für Kinder gewährt werden, die ein freiwilliges so-
ziales Jahr iS dieses Gesetzes leisten. Das Ges. trat am 1.4.1964 in Kraft; der
Kinderfreibetrag war dementsprechend erstmals für den VZ 1964 zu gewähren.
StÄndG 1964 v. 16.11.1964 (BGBl. I 1964, 885; BStBl. I 1964, 553): Die Alters-
grenze wurde ab VZ 1965 von 25 auf 27 Jahre heraufgesetzt. Dadurch sollte
den geänderten Verhältnissen (längere Studienzeiten, Verzögerungen der Ausbil-
dung durch Wehrdienst) Rechnung getragen werden (BRDrucks. 193/64, 71).
Zugleich wurde die Kinderermäßigung nach diesen Tatbeständen von der wei-
teren Voraussetzung abhängig gemacht, dass die eigenen Einkünfte und Bezüge
des Kindes im VZ 7200 DM nicht übersteigen.
StÄndG 1968 v. 20.2.1969 (BGBl. I 1969, 141; BStBl. I 1969, 116): Erstmals
für den VZ 1970 zog der Gesetzgeber die notwendigen Folgerungen aus dem
Beschluss des BVerfG v. 13.12.1967 – 1 BvR 679/64 (BStBl. II 1968, 70) und
gab die Viermonatsfrist bei Vollendung des 27. Lebensjahrs, ebenso wie bei
Kindern unter 18 Jahren (s. Anm. 70) auf. Ab VZ 1970 genügt es, dass das Kind
zu Beginn des VZ das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die übrigen Vo-
raussetzungen (Unterhalt und Berufsausbildung, Ableistung des Wehrdiensts/
Zivildiensts oder eines freiwilligen sozialen Jahrs) mussten auch weiterhin 4 Mo-
nate im VZ erfüllt sein.
EStReformG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Die Tat-
bestände, nach denen Kinder vom 18. bis zum 27. Lebensjahr zu berücksichti-
gen sind, wurden erweitert um die Nr. 3 und 4 des Abs. 6 aF (höchstens 3-jäh-
riger Wehr- und Polizeivollzugsdienst sowie Entwicklungshelfertätigkeit), so
dass alle Dienste gleichgestellt sind, die anstelle des gesetzl. Grundwehrdiensts
(Nr. 2) abgeleistet werden können. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung
entfielen die Berücksichtigung eigener Einkünfte und Bezüge des Kindes und
das Erfordernis, dass die Anspruchsvoraussetzungen mindestens 4 Monate im
VZ vorgelegen haben müssen (vgl. Ber. des FinAussch., BTDrucks. 7/2180, 19).
StÄndG 1977 v. 16.8.1977 (BGBl. I 1977, 1586; BStBl. I 1977, 442): In Abs. 6 aF
wurde Nr. 1a zur Berücksichtigung von Kindern ohne Ausbildungs- und Arbeits-
platz eingefügt und damit ab VZ 1977 die estl. Konsequenz aus der entsprechen-
den Änderung des BKGG gezogen (Begr. zum RegE, BTDrucks. 8/292, 22).
2. HStruktG v. 22.12.1981 (BGBl. I 1981, 1523; BStBl. I 1981, 235): Abs. 6
Nr. 1a aF wurde mit Wirkung ab VZ 1983 (§ 52 Abs. 22a EStG 1981) neu ge-
fasst und die Altersgrenze wurde ab VZ 1983 (§ 52 Abs. 22a EStG 1981) vom
18. auf das 16. Lebensjahr herabgesetzt.
StBereinigungsG 1985 v. 14.12.1984 (BGBl. I 1984, 1493; BStBl. I 1984, 659):
Abs. 6 Nr. 1a aF zur Berücksichtigung von Kindern ohne Ausbildungs- und Ar-
beitsplatz wurde neu gefasst (s. Anm. 102 ff.).
StSenkG 1986/1988 v. 26.6.1985 (BGBl. I 1985, 1153; BStBl. I 1985, 391): Im
Rahmen der Neufassung des § 32 wurde die Berücksichtigung von Kindern, die
das 16., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben, in Abs. 4 geregelt (s.
Anm. 89 ff.); Dabei wurden in Abs. 4 Nr. 2 die arbeitslosen Kinder herausgenom-
men (s. Anm. 103) und in Abs. 4 Nr. 7 die Voraussetzung gestrichen, wonach für
das behinderte Kind Anspruch auf Kindergeld nach dem BKGG oder andere
Leistungen für Kinder (§ 8 Abs. 1 BKGG) bestehen musste (s. Anm. 114).
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StÄndG 1992 v. 25.2.1992 (BGBl. I 1985, 297; BStBl. I 1985, 146): Abs. 4
Satz 1 Nr. 4 (Unterbrechung der Berufsausbildung durch freiwilligen Wehr-
dienst oder Polizeivollzugsdienst) wurde als gegenstandslos gestrichen. Dement-
sprechend wurden in Satz 2 die Worte „Nummern 3 bis 5“ durch die Worte
„Nummern 3 und 5“ ersetzt.
FÖJG v. 17.12.1993 (BGBl. I 1993, 2118; BStBl. I 1994, 19): In Abs. 4 Satz 1
Nr. 6 wurde als zusätzlicher Verzögerungstatbestand das freiwillige ökologische
Jahr nach dem FÖJG aufgenommen.
StMBG v. 21.12.1993 (BGBl. I993, 2310; BStBl. I 1994, 50): Der durch
StÄndG 1992 aufgehobene Verzögerungstatbestand des für nicht mehr als
3 Jahre geleisteten freiwilligen Wehrdiensts wurde wieder eingeführt.
JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995, 1250; BStBl. I 1995, 438): Mit der Neu-
fassung und Änderung des gesamten § 32 zur Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs wurde Abs. 4 wie folgt geändert:
– Neufassung des Katalogs der Berücksichtigungstatbestände für über 18 Jahre

alte Kinder (Abs. 4 Satz 1);
– Wegfall der Berücksichtigung von Kindern, die Wehr- oder Zivildienst leisten

oder eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer ausüben (Abs. 4 Nr. 3–5 aF), zu-
gunsten der Einführung entsprechender Verlängerungstatbestände in Abs. 5;

– Einführung einer Grenze für eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes, bei
deren Überschreiten der Kinderfreibetrag und alle anderen kindbezogenen
Leistungen entfallen (Abs. 4 Sätze 2–5).

JStErgG 1996 v. 18.12.1995 (BGBl. I 1995, 1959; BStBl. I 1995, 786): Ände-
rungen bzw. Ergänzungen des Abs. 4 betrafen das durch JStG 1996 neu geregel-
te Abzugsverbot bei eigenem Einkommen des Kindes, und zwar
– Klarstellung, dass für die schädlichen Einkünfte und Bezüge des Kindes das

Zuflussprinzip gilt (Abs. 4 Satz 2);
– Ergänzung zur Anrechnung nur solcher Einkünfte und Bezüge des Kindes,

die auf den Berücksichtigungszeitraum entfallen (Abs. 4 Satz 5).
JStG 1997 v. 20.12.1996 (BGBl. I 1996, 2049; BStBl. I 1996, 1523): Das Gesetz
brachte zwei Änderungen des Abs. 4 und eine Abs. 4 Satz 2 betreffende Ände-
rung des § 52 Abs. 22a:
– Kürzung der Einkommensgrenze von 12000 DM für Auslandskinder nach

der sog. Ländergruppeneinteilung (Abs. 4 Satz 2 Halbs. 2);
– Einfügung der neuen Sätze 4 und 5 zur Festlegung der Umrechnungskurse

für die anzurechnenden Einkünfte und Bezüge des Kindes (Abs. 4 Sätze 4
und 5); die bisherigen Sätze 4–6 des Abs. 4 werden zu den Sätzen 6–8;

– Anhebung der Grenze für das schädliche Einkommen des Kindes entspre-
chend der Regelung zum Grundfreibetrag: 12360 DM für 1998 und
13020 DM ab VZ 1999 (§ 52 Abs. 22a Satz 2).

StEntlG 1999 v. 19.12.1998 (BGBl. I 1998, 3779; BStBl. I 1999, 81): Die Schäd-
lichkeitsgrenze des Abs. 4 Satz 2 für eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes
wurde von 12000 DM auf 13020 DM heraufgesetzt.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304):
Erneut wurde die Schädlichkeitsgrenze in Satz 2 angehoben: für die VZ 2000
und 2001 auf 13500 DM und ab dem VZ 2002 auf 14040 DM (§ 52 Abs. 40).
FamFördG v. 22.12.1999 (BGBl. I 1999, 2552; BStBl. I 2000, 4): Der Begriff
der Arbeitslosigkeit in Satz 1 Nr. 1 bestimmt sich nunmehr nach näherer Maß-
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gabe des SGB III. In Satz 1 Nr. 2 wurde der Freiwilligendienst iSd. Beschlusses
Nr. 1686/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 20.7.1998 zur
Einführung des gemienschaftlichen Aktionsprogramms „Europäischer Freiwil-
ligendienst für junge Menschen“ (ABl. EG Nr. L 214, 1) als weiterer Verlänge-
rungstatbestand eingeführt. Die Berücksichtigung behinderter Kinder nach
Satz 1 Nr. 3 wird durch das Erfordernis, dass die Behinderung vor Vollendung
des 27. Lebensjahrs eingetreten sein muss, eingeschränkt. Die Umrechnung aus-
länd. Einkünfte und Bezüge in Deutsche Mark, bisher in den Sätzen 4 und 5 ge-
regelt, wird im neu gefassten Satz 4 an die Umrechnungskurse der Europäischen
Zentralbank gekoppelt.
StEuglG v. 19.12.2000 (BGBl. I 2000, 1790; BStBl. I 2001, 3): Die Grenze für
das schädliche Einkommen des Kindes in Satz 2 wurde von 14040 DM auf
7188 E umgestellt. Für die VZ 2003 und 2004 wurde der Betrag auf 7428 E er-
höht und für die VZ ab 2005 gilt eine Grenze von 7680 E (§ 52 Abs. 40).
2. FamFördG v. 16.8.2001 (BGBl. I 2001, 2074; BStBl. I 2001, 533): Eine Viel-
zahl von Änderungen des Abs. 4 betreffen die Berücksichtigung von Kindern,
die Anrechnung von Kindesbezügen und die Kürzungsregelungen. Im Einzel-
nen:
– Berücksichtigung von Übergangszeiten bis zu 4 Monaten zwischen Ausbil-

dung und Wehr-, Zivil- oder einem gleichgestellten Dienst (Satz 1 Nr. 2
Buchst. b).

– Berücksichtigung von Kindern, die einen Freiwilligendienst iSd. Beschlusses
Nr. 1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 13.4.2000
zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms „Jugend“ (ABl.
EG Nr. L 117, 1), leisten (Satz 1 Nr. 2 Buchst. d).

– Beispielhafte Bezeichnung anrechenbarer Kindesbezüge, zu denen stfreie Ge-
winne nach §§ 14, 16 Abs. 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3, stfreie Einkünfte
nach § 19 Abs. 2 und § 20 Abs. 4 sowie Sonderabschreibungen und erhöhte,
die höchstmöglichen AfA nach § 7 übersteigende Absetzungen gehören
(Satz 4).

– Anwendung der Kürzungsregelung (Zwölfelung) auf die Monate, an denen
die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 an keinem Tag vorliegen
(Satz 7).

– Ausdehnung der Kürzungsregelung auf die Einkommensgrenze der Sätze 2
und 3 (Satz 6) sowie auf die anrechenbaren Einkünfte und Bezüge des Kindes
(Satz 8).

– Neufassung der Regelung zur Umrechnung ausländ. Einkünfte und Bezüge,
soweit diese nicht auf Euro lauten, und Kopplung an den Referenzkurs der
Europäischen Zenteralbank (Satz 10).

2. Ges. für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt v. 23.12.2002
(BGBl. I 2002, 4621; BStBl. I 2003, 3): Die Berücksichtigung arbeitsloser Kinder
in Satz 1 Nr. 1 wurde an das Erfordernis geknüpft, dass das Kind bei einem Ar-
beitsamt arbeitsuchend gemeldet ist.
3. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt v. 23.12.2003
(BGBl. I 2003, 2848): Satz 1 Nr. 1 wurde sprachlich aktualisiert und verlangt
nun die Arbeitslosmeldung bei einer Agentur für Arbeit.
HBeglG 2004 v. 29.12.2003 (BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120): In Satz 2
wurde die nach § 52 Abs. 40 idF des StEuglG v. 19.12.2000 ab dem VZ 2005
geltende Schädlichkeitsgrenze von 7680 E festgeschrieben.
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II. Berücksichtigung arbeitsloser Kinder vom 18. bis zum 21. Lebensjahr
(Abs. 4 Satz 1 Nr. 1)

Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs kann ein Kind nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
berücksichtigt werden, wenn es nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht
und bei einer Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitsuchender gemeldet ist.
Die Vorschrift wurde durch das 2. Ges. für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt v. 23.12.2002 mit Wirkung ab dem VZ 2003 neu gefasst (vgl.
Anm. 82) und vereinfacht. Während bis zum VZ 2002 die Arbeitslosigkeit iSd.
§§ 118 ff. SGB III nebst Verfügbarkeit zur Arbeitsvermittlung inzidenter zu prü-
fen waren, ist nunmehr allein der formale Akt der Arbeitslosmeldung iSd. § 122
SGB III ausreichend.
Nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht das Kind, wenn es beschäfti-
gungslos iSd. § 119 Abs. 1 Nr. 1 SGB III ist. Eine Beschäftigung im sozialrechtl.
Sinne ist jeder nicht selbständige Einsatz körperlicher oder geistiger Kräfte im
Erwerbsleben zur Herbeiführung einer Dienstleistung oder eines Arbeitserfolgs,
welcher der Befriedigung eigener Bedürfnisses dient und im Wirtschaftsleben als
Arbeit anerkannt wird (BSG v. 1.6.1978 – 12 RK 23/77, BSGE 46, 244). Un-
schädlich ist es, wenn das Kind nur eine geringfügige Beschäftigung iSd. § 8
SGB IV ausübt oder dem Kind eine Arbeitsgelegenheit nach §§ 2 Abs. 1, 16
Abs. 3 SGB II (vormals §§ 19, 20 BSHG) geschaffen wurde (Tz. 63.3.1 Abs. 1
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743; krit. Blümich/Heuermann, § 32 Rn. 67a).
Bei einer Agentur für Arbeit als Arbeitsuchender gemeldet ist, wer gegen-
über der zuständigen Agentur persönlich die Tatsache einer künftigen oder ge-
genwärtigen Arbeitslosigkeit anzeigt. Die Agentur für Arbeit bescheinigt dem
Kind die Meldung als arbeitsuchend; auch der Nachweis der Arbeitslosigkeit
oder des Bezugs von Arbeitslosengeld kann als Nachweis der Arbeitslosmel-
dung dienen (Tz. 63.3.1 Abs. 3 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). Die FinVerw.
berücksichtigt ein arbeitsloses Kind auch dann, wenn das Kind wegen Erkran-
kung oder eines Beschäftigungsverbots nach §§ 3, 6 MuSchG nicht arbeitslos
gemeldet ist (Tz. 63.3.1 Abs. 4 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). Ist hingegen
das Kind wegen der Inanspruchnahme von Elternzeit nicht arbeitslos gemeldet,
scheidet eine Berücksichtigung aus (BFH v. 15.7.2003 – VIII R 47/02, BStBl. II
2003, 848, für den Fall der Unterbrechung der Berufsausbildung durch Eltern-
zeit).
Im Inland muss das Kind der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Diese
Voraussetzung ist idR nur bei Kindern erfüllt, die einen Wohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.
Ausnahmen vom Inlandserfordernis lässt die FinVerw. (BMF v. 9.3.1998,
BStBl. I 1998, 347; Tz. 63.3.1 Abs. 1 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743) aus euro-
parechtl. Gründen für Kinder zu, die in einem anderen EWR-Staat (seit 1.1.
2007: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Österreich, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn
und Zypern) oder der Schweiz bei der staatlichen Arbeitsvermittlung arbeit-
suchend gemeldet sind. Die Meldung der Arbeitslosigkeit und Arbeitsbereit-
schaft bei einem privaten Arbeitsvermittler ist indessen nicht ausreichend (BFH
v. 1.7.2003 – VIII R 54/02, BFH/NV 2003, 1562). Für Kinder mit Wohnsitz in
einem anderen EU-Mitgliedstaat ergibt sich die Berücksichtigungsmöglichkeit
unmittelbar aus Art. 73 EWG-VO 1408/71 v. 14.6.1971 (ABl. EG 1971, L 149,
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2), da das Inlandserfordernis nach der Rspr. des EuGH insoweit durch die Auf-
enthaltsfiktion in Art. 73, 74, 77 bzw. 78 VO EWG 1408/71 ersetzt wird
(EuGH v. 22.2.1990 – Rs. C-228/88 [Bronzino], EuGHE I-1990, 531, 549, und
v. 22.2.1990 – Rs. C-12/89 [Gatto], EuGHE I-1990, 557).

Einstweilen frei.

III. Berücksichtigung von Kindern vom 18. bis zum 25. Lebensjahr
(Abs. 4 Satz 1 Nr. 2)

1. Kinder, die für einen Beruf ausgebildet werden (Nr. 2 Buchst. a)

a) Vorbemerkung: Bedeutung des Begriffs der Berufsausbildung
Ein Kind, das für einen Beruf ausgebildet wird, ist zu berücksichtigen, wenn es
sich zu irgendeinem Zeitpunkt (es genügt ein Tag) nach Beginn des Berücksich-
tigungs- oder Zählmonats und vor Vollendung des 25. Lebensjahrs in Berufs-
ausbildung befindet. Der Begriff der Berufsausbildung ist auch für einige weitere
Tatbestände des Abs. 4 von Bedeutung, so für Satz 1 Nr. 2 Buchst. b und
Buchst. c und findet sich namentlich in § 10 Abs. 1 Nr. 7 (s. § 10 Anm. 232), in
§ 12 Nr. 5 sowie in § 33a Abs. 1 und 2.

b) Begriff der Berufsausbildung
Berufsausbildung ist der Inbegriff derjenigen Maßnahmen, durch die „erst das
für den Beruf typische Können und schließlich eine selbständige, gesicherte Le-
bensstellung erworben werden sollen“ (Begr. z. RegE des StÄndG 1968 betr.
§ 10 Abs. 1 Nr. 7, BTDrucks. V/3430, 8). Zur Berufsausbildung gehört daher
insbes. die Ausbildung für einen handwerklichen, kaufmännischen, technischen,
hauswirtschaftlichen oder wissenschaftlichen (Tz. 63.3.2 Abs. 1 DAFamESt.,
BStBl. I 2004, 743), uE aber auch künstlerischen Beruf, sowie das Studium an
Fachhochschulen und Universitäten, nicht dagegen die Einweisung in die Auf-
gaben des künftigen Betriebsinhabers (BFH v. 2.8.1968 – VI R 207/66,
BStBl. II 1968, 777). Die Berufsausbildung ist jedoch nicht nur auf Ausbildungs-
maßnahmen begrenzt, die erforderlich sind, um die Mindestvoraussetzungen für
die Ausübung des gewählten Berufs zu erfüllen. Erfasst werden auch Maßnah-
men, die aus der maßgeblichen Sicht der Eltern und des Kindes geeignet sind,
die berufliche Stellung des Kindes zu verbessern (BFH v. 26.11.2003 – VIII R
30/03, BFH/NV 2004, 1223, und v. 8.11.1972 – VI R 54/70, BStBl. II 1973,
138). Folgerichtig können auch Zweitausbildung und Zweitstudium als Berufs-
ausbildung berücksichtigt werden (BFH v. 20.7.2000 – VI R 121/98, BStBl. II
2001, 107).
Übereinstimmung des Begriffs der Berufsausbildung in verschiedenen
Vorschriften des EStG: Die Tatbestandsvoraussetzung „für einen Beruf aus-
gebildet“ ist mit dem Begriff „Berufsausbildung“ in Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
Buchst. c (s. Anm. 102) identisch; dieser stimmt seinerseits mit den gleichlauten-
den Begriffen in § 33a Abs. 1 und 2 überein. In R 33a. 2 Abs. 2 EStR 2005 wird
daher zutreffend auf R 32.5 EStR 2005 verwiesen. Zugleich stimmt der Begriff
der Berufsausbildung im EStG mit jenem in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c BKGG
überein.
In wesentlichen Teilbereichen (Verzicht auf feste Ausbildungs- oder Studienord-
nung; zeitliche Inanspruchnahme des Kindes nicht entscheidend) stimmt darü-
ber hinaus der Begriff der Berufsausbildung iSd. Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a

§ 32 Anm. 90–93 Kinder,
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mit jenem Begriff der Berufsausbildung iSd. § 10 Abs. 1 Nr. 7 überein. Eine
vollständige Kongruenz ist aber mit Blick auf die unterschiedlichen Zweckrich-
tungen der beiden Vorschriften nicht gegeben (s. § 10 Anm. 232; BFH v. 9.6.
1999 – VI R 92/98, BStBl. II 1999, 708, und v. 10.12.2003 – VIII B 151/03,
BFH/NV 2004, 929; Drenseck, DStR 2004, 1766; Prinz, FR 2005, 229). Zur
Vergleichbarkeit der Berufsausbildungsbegriffe in verschiedenen estl. Vorschrif-
ten auch BFH v. 11.10.1984 – VI R 69/83, BStBl. II 1985, 91.

c) Merkmale des Begriffs „Berufsausbildung“
Erwerbstätigkeit als Ausbildungsziel: Ausreichend ist, dass die Ausbildungs-
maßnahmen zukünftig eine Erwerbstätigkeit ermöglichen (Tz. 63.3.2 Abs. 2
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). Als Berufsziel ist daher weder ein Ausbil-
dungsberuf iSd. BBiG noch eine Tätigkeit zu fordern, die einem bestimmten Be-
rufsbild entspricht (BFH v. 9.6.1999 – VI R 33/98, BStBl. II 1999, 701, BFHE
189, 88, und v. 9.6.1999 – VI R 50/98, BStBl. II 1999, 706).
Ein behindertes Kind befindet sich auch dann in Berufsausbildung, wenn es
durch gezielte Maßnahmen auf eine, wenn auch einfache, Erwerbstätigkeit vor-
bereitet wird, die nicht spezifische Fähigkeiten oder Fertigkeiten erfordert. Bei
einem behinderten Kind ist daher auch das Arbeitstraining in einer Anlern- oder
beschützenden Werkstatt als Berufsausbildung anzusehen (Tz. 63.3.2 Abs. 7
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743; R 32.5 EStR 2005).
Ausbildungsmaßnahmen, die keine Erwerbstätigkeit, sondern nur die Ausübung
einer Liebhaberei ermöglichen sollen, zählen nicht zur Berufsausbildung (BFH v.
25.2.2004 – VI B 93/03, juris, und v. 22.9.1995 – VI R 13/93, BStBl. II 1996, 8).
Ausbildung mit Berufstätigkeit keine Berufsausbildung: Ein Kind, dessen
Ausbildung sich im Rahmen einer den vollen Lebensunterhalt sicherstellenden
Erwerbstätigkeit vollzieht, befindet sich nicht in Berufsausbildung iSd. Abs. 4.
Daher ist der Zeitsoldat, der an der Bundeswehrhochschule zum Offizier aus-
gebildet wird (FG München v. 28.7.1999, EFG 1999, 1186, rkr.) ebenso wenig
in Ausbildung wie der Beamte im Aufstiegslehrgang (FG Ba.-Württ. v. 13.6.
1990, EFG 1991, 25, rkr.). Hingegen ist – da das (Noch-)Nichterreichen des Be-
rufsziels in der Aufnahme des Studiums dokumentiert ist – der Jura-Student, der
halbtags als Finanzbeamter arbeitet, in Ausbildung (BFH v. 23.4.1997 – VI R
135/95, BFH/NV 1997, 655).
Umfang der Ausbildungsmaßnahmen: Die FinVerw. forderte ursprünglich,
dass die Berufsausbildung die Zeit oder Arbeitskraft des Kindes überwiegend in
Anspruch nimmt. Nach geltender Weisungslage soll es genügen, dass die auf-
gewandte Zeit und Arbeitskraft einen greifbaren Bezug zum angestrebten Be-
rufsziel vermitteln und Bedenken gegen die Ernsthaftigkeit ausgeschlossen er-
scheinen (Tz. 63.3.2 Abs. 5 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
Stellungnahme: UE sind der Einsatz von Arbeitskraft und die Ernsthaftigkeit keine
Wesensmerkmale des Begriffs der Berufsausbildung; zutreffend hat der BFH da-
rauf verwiesen, dass der Gesetzgeber den Umfang schädlicher Tätigkeiten typi-
sierend (allein) über die Höhe der Einkünfte und Bezüge des Kindes geregelt
hat (BFH v. 9.6.1999 – VI R 33/98, BStBl. II 1999, 701, und v. 9.6.1999 – VI R
143/98, BStBl. II 1999, 710).

d) Dauer der Berufsausbildung
Beginn der Berufsausbildung: Die Ausbildung beginnt mit der Aufnahme
der ersten berufsspezifischen Bildungsmaßnahme. Maßgebend sind die Verhält-
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nisse des Einzelfalls. So beginnt die Schule mit dem offiziellen Beginn des
Schuljahrs, die Lehrausbildung mit dem Beginn der (praktischen oder theoreti-
schen) Unterweisung, die Hochschulausbildung mit dem offiziellen Semester-
beginn (BFH v. 23.11.2001 – VI R 77/99, BStBl. II 2002, 484) und ein Vor-
bereitungsdienst in der öffentlichen Verwaltung mit Aushändigung der Ernen-
nungsurkunde (Blümich/Heuermann, § 32 Rn. 77). Die Ausbildung beginnt
nicht bereits mit der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz (FG München v.
11.5.1999, EFG 1999, 846, rkr.). Die Bestimmung des Beginns der Ausbildung
ist entbehrlich, wenn die Ausbildung sich binnen eines Zeitraumes von vier Mo-
naten an eine vorherige Ausbildung anschließt (Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b).
Abschluss der Berufsausbildung: Die Berufsausbildung ist beendet, wenn das
Kind einen Ausbildungsstand erreicht hat, der es zur Berufsausübung nach dem
angestrebten Berufsziel befähigt (Tz. 63.3.2.6 Abs. 4 DAFamESt., BStBl. I 2004,
743). Bei der Bestimmung des Endes der Berufsausbildung sind die gesamten
Umstände des Einzelfalls unter besonderes Berücksichtigung des Berufsziels in
den Blick zu nehmen (BFH v. 4.12.1969 – IV 329/64, BStBl. II 1970, 450).
Maßgebend ist das endgültige Berufsziel (Regelabschluss), so dass die Voll-
endung eines Ausbildungsabschnitts noch keinen Abschluss der Berufsausbil-
dung bedeutet, selbst wenn dieser schon zur Ausübung eines Berufs befähigen
sollte. Daher stellt zB die Gesellenprüfung noch nicht den Abschluss der Be-
rufsausbildung dar, wenn das Berufsziel weiter gesteckt ist (BFH v. 8.11.1972 –
VI R 309/70, BStBl. II 1973, 139) und angestrebt wird, den gewählten Lehr-
beruf als Meister auszuüben (BFH v. 13.10.1961 – VI 118/61 U, BStBl. III
1962, 48, und v. 8.11.1972 – VI R 54/70, BStBl. II 1973, 138) oder hernach zu
studieren (BFH v. 23.4.1997 – VI R 135/95, BFH/NV 1997, 655).
E Akademische Berufe schließen regelmäßig mit dem 1. Staatsexamen oder einer
entsprechenden Abschlussprüfung ab, es sei denn, dass sich ein ergänzendes
Studium oder Zweitstudium oder ein nach der maßgebenden Ausbildungs- oder
Prüfungsordnung vorgeschriebenes Dienstverhältnis oder Praktikum anschließt
(vgl. Tz. 63.3.2.7 Abs. 11 und Abs. 12 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
E Behinderte Kinder haben – sofern sie nicht schon nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 zu
berücksichtigen sind – ihre Berufsausbildung abgeschlossen, wenn ihnen eine
ihren Fähigkeiten angemessene Beschäftigung möglich ist (R 32.5 EStR 2005).
Unterbrechungszeiten können nach Auffassung der FinVerw. unter bestimm-
ten Voraussetzungen zur Berufsausbildung gehören. Dies gilt etwa für Unter-
brechungszeiten wegen Erkrankung oder Mutterschaft während der Schutzfris-
ten des § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG (Tz. 63.3.2.7 Abs. 3 DAFamESt.,
BStBl. I 2004, 743). Die Unterbrechung der Ausbildung zum Zweck der Kin-
desbetreuung ist hingegen nicht privilegiert (BFH v. 15.7.2003 – VIII R 47/02,
BStBl. II 2003, 848). In Zeiten der Beurlaubung vom Studium ist danach zu dif-
ferenzieren, ob der Beurlaubte auch während der Urlaubsunterbrechung an
Maßnahmen der Berufsausbildung teilnimmt (Auslandspraktikum während Ur-
laubssemester: BFH v. 14.1.2000 – VI R 11/99, BStBl. II 2000, 199) oder ob
dem Beurlaubten bereits nach den hochschulrechtl. Bestimmungen der Besuch
von Lehrveranstaltungen und der Erwerb von Leistungsnachweisen untersagt
ist (BFH v. 3.7.2004 – VIII R 23/02, BStBl. II 2004, 999).
Zweitausbildung oder Zweitstudium führen im Unterschied zu einer erst-
maligen, wenn auch mehrstufigen und mit einem bestimmten Berufsziel ab-
schließenden Ausbildung idR ohne vorhergehende Berufstätigkeit zu einem wei-
teren, andersartigen Berufsziel. Insoweit unterscheidet sich die Zweitausbildung
auch von der Umschulung. Zweitausbildung und Zweitstudium sind Berufsaus-
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Soziale Berufe: Berufsausbildung sind die in Berufen des Sozialwesens und der
nichtärztlichen medizinischen Hilfstätigkeiten im Anschluss an die schulische
Ausbildung zu leistenden Berufspraktika, die Voraussetzung für die staatliche
Anerkennung in dem ausgebildeten Beruf und die Berufsausübung sind, nicht
jedoch staatlich nicht vorgeschriebene Praktika, die nach der Abschlussprüfung
geleistet werden (Tz. 63.3.2 Abs. 8 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
Steuerfachgehilfe: Die normal entlohnte Tätigkeit als Steuerfachgehilfe ist
auch dann keine Berufsausbildung, wenn das Kind die Steuerbevollmächtigten-
prüfung ablegen will (BFH v. 11.10.1984 – VI R 69/83, BStBl. II 1985, 91);
s. auch Anm. 95 „Abschluss der Berufsausbildung“.
Strafvollzug: Zu berücksichtigen ist auch eine Berufsausbildung während des
Strafvollzugs (Tz. 63.3.2 Abs. 8 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). Dass die El-
tern während der Verbüßung der Strafhaft regelmäßig nicht mit Aufwendungen
für den Lebensunterhalt des Kindes belastet sind, steht der Berücksichtigung
des Auszubildenden für den Anspruch auf Kindergeld nicht entgegen (vgl. BSG
v. 22.9.1981 – 1 RJ 152/80, FamRZ 1982, 60).
Umschulungsmaßnahmen gehören zur Berufsausbildung (Berufswechsel;
s. § 33a Anm. 49); im Hinblick auf BFH v. 11.10.1984 – VI R 69/83 (BStBl. II
1985, 91) ist die Fortführung der bisherigen Berufstätigkeit schädlich (s. zB
„Aufstiegsbeamter“, „Zeitsoldat“).
Volontär: Der Volontär befindet sich in Berufsausbildung, wenn das Volontari-
at der Erlangung der angestrebten beruflichen Qualifikation dient und der Aus-
bildungscharakter im Vordergrund steht (BFH v. 9.6.1999 – VI R 50/98,
BStBl. II 1999, 706).
Zeitsoldat: Nach der Rspr. ist auch die Ausbildung eines Offiziersanwärters
(Soldat auf Zeit) zum Offizier als Berufsausbildung zu berücksichtigen (BFH v.
16.4.2002 – VIII R 58/01, BStBl. II 2002, 523; vgl. aber Anm. 95); ebenso be-
findet sich ein Kind, das als Unteroffiziersanwärter (Soldat auf Zeit) zum Tele-
kommunikationselektroniker ausgebildet wird, in einer Berufsausbildung (BFH
v. 15.7.2003 – VIII R 19/02, BStBl. II 2007, 247).

Einstweilen frei.

2. Kinder während einer Übergangszeit (Nr. 2 Buchst. b)
Ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, wird
nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b berücksichtigt, wenn es sich in einer Über-
gangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbil-
dungsabschnitt und der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildiensts, ei-
ner vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer
oder als Dienstleistender im Ausland nach § 14b des Zivildienstgesetzes oder
der Ableistung eines freiwilligen Diensts iSd. Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d von
höchstens vier Monaten befindet.
Rechtsentwicklung der Regelung zur Übergangszeit: Die Vorschrift wurde
durch JStG 1996 11.10.1995 (Anm. 82) zur Angleichung an das BKGG (§ 2
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BKGG) in das EStG aufgenommen. Das 2. FamFördG v.
16.8.2001 erstreckte die Berücksichtigung auch auf Zwangspausen von höchs-
tens vier Monaten, die zwischen einem Ausbildungsabschnitt und Pflichtdienst-
zeiten oder Zeiten der Ableistung eines freiwilligen Diensts iSd. Abs. 4 Satz 1
Nr. 2 Buchst. d liegen (BTDrucks. 14/6110, 11).
Die Übergangszeit ist der Zeitraum, in dem sich das Kind nicht in Ausbildung
oder in einem sozialen Dienst befindet. Die Übergangszeit ist daher von der Un-
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terbrechungszeit (wegen Krankheit oder Mutterschutz) zu unterscheiden, in der
die Ausbildung ruht (s. Anm. 95 „Unterbrechungszeiten“); eine Übergangszeit
liegt daher nicht vor, wenn ein ausbildungswilliges Kind einen Ausbildungs-
abschnitt beendet und sich danach wegen Kindesbetreuung nicht um einen An-
schluss-Ausbildungsplatz bemüht (Tz. 63.3.3 Abs. 4 DAFamESt., BStBl. I 2004,
743). Ebensowenig befindet sich ein Kind, dass nach Abschluss der Ausbildung
einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht, in einer Übergangszeit zwischen zwei
Ausbildungsabschnitten, auch wenn es nachfolgend eine weitere Ausbildung be-
ginnt (BFH v. 19.10.2001 – VI R 39/00, BStBl. II 2002, 481, und v. 24.5.2000 –
VI R 143/99, BStBl. II 2000, 473). Hingegen kann ein Kind in der Übergangs-
zeit zwischen Ausbildungsabschluss und Wehrdienstbeginn berücksichtigt wer-
den (BFH v. 25.1.2007 – III R 23/06, BFH/NV 2007, 1229; aA Tz. 63.3.3
Abs. 4 DAFamESt., BStBl. I 2004, 767).
E Ausbildungsabschnitte sind gleichartige Ausbildungsvorhaben, uE aber auch
voneinander unabhängige, unterschiedliche Berufsausbildungen. Die Über-
gangszeit ist damit zugleich ein Zeitraum, in dem schädliches Einkommen er-
zielt werden kann; Abs. 4 Satz 7 findet auf diesen Zeitraum keine Anwendung
(s. Anm. 143).
Höchstens vier Monate darf die Übergangszeit betragen. Die Vier-Monats-
Frist iSd. Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b ist nicht taggenau gem. § 108 Abs. 1 AO
1977 iVm. §§ 187, 188 BGB zu berechnen, sondern umfasst vier volle Kalender-
monate (BFH v. 15.7.2003 – VIII R 105/01, BStBl. II 2003, 847; anders noch
hier die Vorauflage). Der Viermonatszeitraum kann in zwei VZ fallen (glA
Schmidt/Loschelder XXVII. § 32 Rn. 30). Wird die Übergangszeit überschrit-
ten, so ist die gesamte Übergangszeit keine Berufsausbildung (BFH v. 15.7.2003
– VIII R 78/99, BStBl. II 2003, 841, und v. 24.8.2004 – VIII R 101/03, BFH/
NV 2005, 198).

Einstweilen frei.

3. Kinder ohne Ausbildungsplatz (Nr. 2 Buchst. c)

a) Rechtsentwicklung und Bedeutung der Vorschrift
Rechtsentwicklung: Die Vorschrift zur Berücksichtigung von Kindern ohne
Ausbildungsplatz wurde mit Wirkung ab VZ 1977 eingefügt und durch das 2.
HStruktG v. 22.12.1981 (s. Anm. 2) geändert; sie umfasste zunächst auch ar-
beitslose Kinder. Mit der Neuregelung wurden die estl. Konsequenzen aus der
entsprechenden Änderung des BKGG gezogen, da diese Kinder finanziell eben-
so abhängig sind wie die in Berufsausbildung befindlichen Kinder (Begr. zum
RegE, BTDrucks. 8/292, 22); auch die Änderungen durch das 2. HStruktG und
das StBereinigungsG 1985 (s. Anm. 82) waren auf Neuregelungen im BKGG
zurückzuführen. Der durch StSenkG 1986/1988 v. 26.6.1985 (s. Anm. 2) for-
mulierte Tatbestand gilt seit dem VZ 1986 unverändert.
Bedeutung der Nr. 2 Buchst. c: Bei einem Kind, das eine Berufsausbildung
mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann, wird in typi-
sierender Betrachtungsweise davon ausgegangen, dass dem Stpfl. regelmäßig
Unterhaltsaufwendungen in einer Höhe erwachsen, die den Abzug eines Kin-
derfreibetrags rechtfertigen (BTDrucks. 10/2884, 103). Zweck der Regelung ist
daher die Gleichstellung mit den Kindern iSd. Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a.
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b) Tatbestandsvoraussetzungen der Nr. 2 Buchst. c
(Kind ohne Ausbildungsplatz)

Nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c wird ein Kind zwischen 18 und 25 Jahren
auch berücksichtigt, wenn es eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes
nicht beginnen oder fortsetzen kann.
Beginn oder Fortsetzung der Berufsausbildung sind mangels Ausbildungs-
platzes nicht möglich. Mit Beginn der Berufsausbildung ist die Aufnahme einer wei-
teren Berufsausbildung oder eines weiteren Ausbildungsabschnitts gemeint,
denn nach dem weiten Begriff der Berufsausbildung von Rspr. und hM
(s. Anm. 95 und § 33a Anm. 48) hat jedes Kind bereits vor Vollendung des
18. Lebensjahrs mit einer Berufsausbildung begonnen. Die Fortsetzung der Berufs-
ausbildung ist dann unmöglich, wenn sie zwar begonnen hat, aber abgebrochen
werden musste. UE ist es dabei unbeachtlich, aus welchen Gründen die Unter-
brechung der Berufsausbildung eingetreten ist; unter die Regelung fallen daher
nicht nur die Fälle einer Kündigung des Ausbildungsverhältnisses durch den
ArbG, sondern auch die vom Auszubildenden veranlassten Kündigungen, die
Aufgabe des Ausbildungsplatzes wegen Krankheit oder mangelnder Eignung,
solange ein neuer Ausbildungsplatz trotz entsprechender Bemühungen nicht zur
Verfügung steht. Der Verzicht auf Ursachenforschung folgt aus dem Typisie-
rungscharakter der Regelung.
Mangels Ausbildungsplatzes kann die Berufsausbildung nicht begonnen oder
fortgesetzt werden.
E Ausbildungsplatz ist jede Stelle im In- oder Ausland (Tz. 63.3.4 Abs. 1 DAFa-
mESt., BStBl. I 2004, 743), die in einem geordneten Ausbildungsgang eine Be-
rufsausbildung ermöglicht. Darunter fallen Schul-, Fach- und Hochschulplätze,
betriebliche und überbetriebliche Ausbildungsplätze sowie (Praktikums-)Stellen,
an denen das Kind Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen erwerben kann,
die als Grundlagen für die Ausübung im angestrebten Beruf geeignet sind (BFH
v. 9.6.1999 – VI R 16/99, BStBl. II 1999, 713).
E Ernsthafte Bemühungen um einen Ausbildungsplatz fordert die FinVerw., die
vom Stpfl. nachzuweisen oder glaubhaft zu machen sind (R 32.7 EStR 2005;
Tz. 63.3.4 Abs. 2 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). UE zutreffend, weil nur die-
se Anforderung der hier unterstellten bildungspolitischen Zielsetzung der Rege-
lung (s. Anm. 103) gerecht wird.
Die Suche nach einem Ausbildungsplatz muss bisher erfolglos verlaufen sein
oder der bereits feststehende Beginn einer Berufsausbildung außerhalb des Vier-
monatszeitraums nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b liegen (s. Anm. 100). Nach
einer verbindlichen Zusage oder Zulassung für die angestrebte Ausbildung bzw.
nach Abschluss eines Ausbildungsvertrags ist das Kind weiterhin bis zum Monat
vor der tatsächlichen Aufnahme der Berufsausbildung zu berücksichtigen, wenn
die Aufnahme für den allgemein nächst erreichbaren Termin vorgesehen ist. Soll
diese Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, kann das Kind weiter-
hin als ausbildungswillig berücksichtigt werden, wenn es sich gleichwohl um ei-
ne Ausbildung für den nächsterreichbaren Termin bemüht (Tz. 63.3.4 Abs. 1
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
E Als Nachweise kommen Bescheinigungen der Agentur für Arbeit über die Mel-
dung des Kindes als Bewerber um eine berufliche Ausbildungsstelle, Unterlagen
über eine Bewerbung bei der ZVS und Bewerbungsschreiben unmittelbar an
Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder Ablehnung in Betracht
(R 32.7 EStR 2005). War eine Bewerbung noch nicht möglich (zB für Studier-
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willige, weil das Verfahren bei der ZVS noch nicht eröffnet ist), genügt eine
schriftliche Erklärung des Kindes, sich so bald wie möglich bewerben zu wollen
(Tz. 63.3.4 Abs. 1 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).).
E Die Vermutung, dass das Kind keine weitere Berufsausbildung anstrebt, kann
durch Nachweis eines sicheren Ausbildungsplatzes für das folgende Kj. wider-
legt werden (BFH v. 7.8.1992 – III R 20/92, BStBl. II 1993, 103; glA H 37.2
EStH 2007). Zur Nichtberücksichtigung des Kindes, das seinerseits ein Kind be-
treut, und zur Berücksichtigung bei Krankheit und Mutterschutz s. Anm. 100
„Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten“ und Tz. 63.3.4 Abs. 4
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743.
Erwerbstätigkeit schädlich: Nach ihrem Sinngehalt, Kinder, die trotz Bemü-
hungen keinen Ausbildungsplatz finden und finanziell von ihren Eltern mindes-
tens ebenso abhängig sind wie in einer Ausbildung befindliche Kinder, den letz-
teren gleichzustellen, passt die Vorschrift nicht für Kinder, die sich in einem
Beschäftigungsverhältnis befinden und sich aus dieser Situation heraus weiter
bewerben (FG Brandenb. v. 15.4.1999, EFG 1999, 783, rkr.). Der BFH hat da-
her in der Vergangenheit ein Kind während der Ausübung einer Vollzeit-
erwerbstätigkeit auch dann nicht berücksichtigt, wenn die Einkünfte und Bezüge
des Kindes insgesamt den (anteiligen) Jahresgrenzbetrag nicht übersteigen. Die-
se Rspr. hat BFH v. 16.11.2006 – III R 15/06 (BStBl. II 2008, 56) ausdrücklich
aufgegeben und berüchsichtigt das Kind – bei Vorliegen der tatbestandlichen
Voraussetzungen des Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a–c – auch dann, wenn es ei-
ner Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht und seine gesamten Einkünfte und Bezüge
den (anteiligen) Jahresgrenzbetrag nicht übersteigen. Dem folgt die FinVerw.
(BZSt. v. 4.7.2008, DStR 2008, 1736).

Einstweilen frei.

4. Kinder, die freiwillige Dienste leisten (Nr. 2 Buchst. d)
Nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d können Kinder im Alter zwischen 18 und
25 Jahren auch dann berücksichtigt werden, wenn sie ein freiwilliges soziales
oder ökologisches Jahr iSd. jeweiligen Förderungsgesetze ableisten, einen Frei-
willigendienst iSd. Beschlusses des Europäischen Parlaments und des Rats v.
13.4.2000 oder einen anderen Dienst im Ausland iSv. § 14b des Zivildienstgeset-
zes leisten.
Ein freiwilliges soziales Jahr iSd. Gesetzes zur Förderung eines freiwil-
ligen sozialen Jahres v. 17.8.1964 (BGBl. I 1964, 640; BStBl. I 1964, 534), neu
gefasst durch Bekanntmachung v. 15.7.2002 (BGBl. I 2002, 2596), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz v. 9.12.2004 (BGBl. I 2004, 3242) wird nach § 2 Abs. 1
des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres zwischen der Er-
füllung der Vollzeitschulpflicht (regelmäßig neun Schuljahre) und der Voll-
endung des 27. Lebensjahrs bis zur Dauer von 18 zusammenhängenden Mona-
ten geleistet; die Helferinnen und Helfer müssen sich mindestens für 6 Monate
verpflichtet haben. Dieser Begünstigungstatbestand wurde durch das am 1.4.
1964 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres
(aaO) eingeführt; der Kinderfreibetrag war dementsprechend erstmals für den
VZ 1964 zu gewähren.
Der Nachweis über die Leistung des freiwilligen sozialen Jahres ist durch die zwi-
schen dem Freiwilligen und dem Träger geschlossene schriftliche Vereinbarung
oder durch eine Bescheinigung des Trägers zu erbringen (Tz. 63.3.5 Abs. 2 und
Abs. 6 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743).
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geschöpft wird. Die unterjährig verbleibenden Liquiditätsnachteile sind insoweit
Folge der zulässigen Typisierung.
Zu Art und Umfang der anzusetzenden Einkünfte s. Tz. 63.4.2.1 und 63.4.2.2
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743. Zur Einkunftsermittlung, die den estl. Grundsät-
zen folgt (Berücksichtigung von Freibeträgen, Pauschbeträgen oder sonstigen
Steuervergünstigungen) s. Anm. 136.

b) Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung
bestimmt oder geeignet sind

Bezüge iSd. Abs. 4 Satz 2 Halbs. 1 sind alle Einnahmen in Geld oder Geldes-
wert, die nicht im Rahmen der estl. Einkunftsermittlung erfasst werden, also
nicht stbare (zB Erbschaft, Schenkung, Spiel- und Veräußerungsgewinne vor-
behaltlich § 23) oder im Einzelnen (zB durch §§ 3–3b) für stfrei erklärte Einnah-
men. Darüber hinaus benennt Satz 4 exemplarisch („auch“) stfreie Gewinne nach
§§ 14, 16 Abs. 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3, die nach § 19 Abs. 2 strfrei blei-
benden Einkünfte sowie Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen, so-
weit sie die höchstmöglichen AfA nach § 7 übersteigen, als anrechenbare Bezü-
ge. Mit dieser seit dem VZ 2002 geltenden Regelung (Anm. 128) hat der
Gesetzgeber unmittelbar auf die Rspr. des BFH v. 26.9.2000 – VI R 85/99
(BStBl. II 2000, 684) reagiert, die in den Einnahmen des Kindes in Höhe des
Versorgungsfreibetrags und des Sparerfreibetrags keine Bezüge iSd. Abs. 4
Satz 2 erkannte. In der Gesetzesbegründung zur Neuregelung (BTDrucks.
14/6160, 12) führt der Gesetzgeber aus, dass es nicht gerechtfertigt sei, Kindern,
die sich zweifelsfrei selbst unterhalten können, einen Anspruch auf Kindergeld
zu verschaffen. Diesem Ansatz ist uE zuzustimmen: Die stl. Freistellungen in
Höhe des Versorgungs- oder Sparerfreibetrags (bis VZ 2008) sind nicht Aus-
druck einer geminderten stl. Leistungsfähigkeit, sondern dienen als Sozialzweck-
normen der Stimulierung einer gesellschaftspolitisch erwünschten Vermögens-
bildung (vgl. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 19. Aufl. 2008, § 4 Rn. 21).
Einzelfälle: Bezüge iSd. Abs. 4 Satz 2 sind zB der Wehrsold, die Sachbezüge, das
Weihnachtsgeld und das Entlassungsgeld eines Wehrpflichtigen (BFH v. 14.5.
2002 – VIII R 57/00, BStBl. II 2002, 746) sowie das Taschengeld und die Sach-
bezüge für die Au-pair-Tätigkeit des Kindes (BFH v. 22.5.2002 – VIII R 74/01,
BStBl. II 2002, 695), ebenso nach §§ 40, 40a pauschal versteuerter Arbeitslohn
(BFH v. 6.4.1990 – III R 131/85, BStBl. II 1990, 885) oder Unterhaltsleistungen
des Ehegatten (BFH v. 7.3.2002 – VIII B 180/01, BFH/NV 2002, 1289), ferner
die nach § 13 5. VermBG gezahlte ArbNSparzulage, bei Leibrenten iSd. § 22
Nr. 1 Satz 3 Buchst. a der Rentenanteil, der über den nicht um die WK gekürz-
ten Ertragsanteil hinausgeht (BFH v. 17.10.1980 – VI R 98/77, BStBl. II 1981,
158; v. 15.10.1993 – III R 74/92, BFH/NV 1994, 315), und die Unterhaltsbeträ-
ge eines Sozialleistungsträgers, soweit dieser von einer Rückforderung bei ge-
setzlich unterhaltsverpflichteten Stpfl. abgesehen hat (BFH v. 26.11.2003 – VIII
R 32/02, BStBl. II 2004, 588, und v. 2.8.1974 – VI R 148/71, BStBl. II 1975,
139). Zu einer weiteren beispielhaften Auflistung der Bezüge s. R 32.10 Abs. 2
EStR 2005 und Tz. 63.4.2.3 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743.
Keine Bezüge iSd. Abs. 4 Satz 2 Halbs. 1 sind die Leistungen aus einer Pflege-
versicherung (§ 3 Nr. 1 Buchst. a) und verschiedene Leistungen nach dem
SGB III und dem SGB XII (s. im Einzelnen H 32.10 EStH 2007 „Nicht anre-
chenbare eigene Bezüge“). Keine anrechenbaren Bezüge sind auch solche, die für
einen individuellen Sonderbedarf gewährt werden und daher nicht zur Bestrei-
tung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind
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(BFH v. 1.7.2003 – VIII R 96/02, BStBl. II 2003, 759); s. auch Tz. 63.4.2.3 Abs. 3
DAFamESt., BStBl. I 2004, 743 zu einer beispielhaften Aufzählung von Nicht-
Bezügen und zu den Besonderheiten bei Renten- und Hinterbliebenenbezügen.
Zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmte
oder geeignete Bezüge sind bei der Ermittlung der Einkommensgrenze anzu-
setzen.
E Bedeutung des Relativsatzes: Der Relativsatz schließt Leistungen, die dem Kind
zweckgebunden für die Abdeckung eines nach Art und Höhe über das Übliche
hinausgehenden besonderen und außergewöhnlichen Bedarfs zufließen (BFH v.
22.7.1988 – III R 253/83, BStBl. II 1988, 830), von der Berücksichtigung als Be-
züge aus.
E Geltungsbereich des Relativsatzes: Der Satz „die zur Bestreitung des Unterhalts
oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind“ bezieht sich nicht allein
auf den Begriff der „Bezüge“, sondern auch auf den Begriff der „Einkünfte“
(s. Anm. 134).

Bezüge, die zur Bestreitung von Aufwendungen der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet
sind, sind nach Tz. 63.4.2.6 DAFamESt. (BStBl. I 2004, 743) insbes.:
– Leistungen nach dem BAföG, die als Zuschuss – und nicht als Darlehen – gewährt

werden;
– Leistungen für den Lebensunterhalt nach §§ 65, 66 und 74 SGB II, Lernmittel und

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nach § 69 Abs. 2 SGB III sowie Ar-
beitskleidung nach § 68 Abs. 3 SGB III;

– Leistungen zur beruflichen Eingliederung behinderter Menschen nach § 98 SGB III;
– Unterhaltsgeld nach § 77 iVm §§ 153 ff. SGB III;
– im Zusammenhang mit berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation zustehen-

des Übergangsgeld von den Trägern der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversiche-
rung;

– Eingliederungshilfe nach §§ 418, 420 SGB III ohne die Lehrgangskosten nach § 419
Abs. 1, 420 Abs. 3 iVm § 82 SGB III.

c) Ermittlung der Einkünfte und Bezüge des Kindes
Ermittlung der Einkünfte: Da der Begriff „Einkünfte“ iSd. Abs. 1 Satz 3 dem
estl. Begriff „Einkünfte“ nach § 2 entspricht, sind bei Anrechnung der Einkünf-
te auch alle Einkunftsermittlungsvorschriften zu berücksichtigen. So sind BA/
WK ebenso wie WKPauschbeträge nach § 9a, ferner die Freibeträge des § 19
Abs. 2 (aber Qualifizierung als Bezüge) und § 20 Abs. 9 (Sparer-Freibetrag) so-
wie § 13 Abs. 3 ebenso abzusetzen wie Sonderabschreibungen (aber Qualifizie-
rung als Bezüge), nicht jedoch SA und agB (BFH v. 8.11.1972 – VI R 257/71,
BStBl. II 1973, 143; v. 8.11.1972 – VI R 24/72, BStBl. II 1973, 145) oder ein
Verlustabzug nach § 10d (BFH v. 24.8.2001 – VI R 169/00, BStBl. II 2002,
250). Ergibt sich bei Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte ein Verlust,
so entspricht es dem Zweck des Abs. 4 Satz 2, dass dieser etwa vorhandene an-
rechenbare Bezüge mindert (vgl. Anm. 134). Sehr ausführlich zu den abzieh-
baren WK s. Tz. 63.4.2.2 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743.
Ermittlung der Bezüge: Aus Vereinfachungsgründen ist eine Kostenpauschale
von 180 E im Kj. abzuziehen, sofern nicht höhere Aufwendungen, die in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit den entsprechenden Einnahmen stehen, nach-
gewiesen oder glaubhaft gemacht werden (Tz. 63.4.2.3 Abs. 4 DAFamESt. aaO;
s. auch R 32.10 Abs. 3 EStR 2005). Der Abzug dieser Kostenpauschale ist nur
zulässig, wenn auch Bezüge in Höhe von mindestens dieser Kostenpauschale an-
zurechnen sind (OFD Bremen v. 16.3.1978, StEK EStG § 33a Abs. 1 Nr. 45).
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Der Nachweis höherer Aufwendungen kann uE aber zu negativen Bezügen (Ver-
lust) und damit zur weiteren Minderung etwa anzurechnender Einkünfte führen.
Bewertung von Sachleistungen: Soweit Einkünfte oder Bezüge nicht in
Geld-, sondern in Sachleistungen bestehen, sind sie nach § 8 Abs. 2 mit den üb-
lichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts anzusetzen. Liegen Sachbezugswerte
vor (§ 8 Abs. 2 Satz 2), so sind diese maßgebend (BFH v. 31.7.1981 – VI R
67/78, BStBl. II 1981, 805 betr. Unterhaltsleistungen für einen Wehrpflichtigen;
BFH v. 27.10.2004 – VIII R 8/04, BFH/NV 2005, 536 betr. freie Unterkunft
und Verpflegung im Rahmen einer au-pair-Tätigkeit). Maßgebend ist danach die
SachBezV 1996 v. 8.12.1995 (BGBl. I 1995, 1643) und ab VZ 2007 die Sozial-
versicherungsentgeltverordnung v. 21.12.2006 (BGBl I 2006, 3385).

d) Rechtsfolge: Das Kind wird nach Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2
berücksichtigt

Übersteigt das Kindeseinkommen im Kj. die in Satz 2 festgelegte Grenze, so
wird das Kind nicht berücksichtigt. In diesem Fall kann sich ein Abzug nach-
zuweisender Unterhaltsaufwendungen nach § 33a Abs. 1 ergeben (vgl. Plenker,
DB 1997, 247 [248 f. mit Berechnungsbeispiel[). Zur unterschiedlichen Höhe
der Grenze in den einzelnen VZ s. Anm. 129.
Anwendung auf nicht behinderte Kinder: Die Regelungen in Abs. 4 Sät-
zen 2–10 können zum Ausschluss des Kinderfreibetrags und des Kindergelds
für alle nicht behinderten Kinder führen, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben; § 63 Abs. 1 Satz 2 verweist ua. auf § 32 Abs. 4. Damit entfallen auch die
kinderfreibetrags- und kindergeldabhängigen Ermäßigungen, wenn die Einkom-
mensgrenze nur geringfügig überschritten wird (sog. „Hackebeileffekt“ nach
Paus, FR 1996, 337; Ulmer, DStZ 2000, 596). Zur Verfassungswidrigkeit dieses
Fallbeileffekts s. Anm. 130.
Für behinderte Kinder wird zumindest die Regelung des Abs. 4 Satz 2 (Ein-
kommensgrenze) entsprechend angewendet, wenn es um die Frage geht, ob das
Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten (Abs. 4 Satz 1 Nr. 3; s. auch
Anm. 118).

3. Kürzung der Einkommensgrenze für Auslandskinder (Abs. 4 Satz 3)
JStG 1997 v. 20.12.1996 (BGBl. I 1996, 2049; BStBl. I 1996, 1523): Der vor-
malige Satz 2 Halbs. 2 wurde mit Wirkung ab dem VZ 1997 ohne inhaltliche
Änderung als Abs. 4 Satz 3 neu gefasst. Hiernach ist die Grenze für das Abzugs-
und Auszahlungsverbot zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohn-
sitzstaat des Kindes notwendig und angemessen ist.
Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit der Regelung: Die Regelung soll der
Gleichbehandlung von In- und Auslandskindern dienen und dem Umstand
Rechnung tragen, dass sich auch die Höhe der Freibeträge für Auslandskinder
nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats richtet (BTDrucks. 13/5952, 97).
Da die Einkommensgrenze am Grundfreibetrag ausgerichtet ist, handelt es sich
im Ergebnis um eine Anpassung des Existenzminimums des Kindes an die Ver-
hältnisse des Wohnsitzstaats unter Anwendung der sog. Ländergruppeneintei-
lung als Vereinfachungsregelung. Diese Ländergruppeneinteilung ist verfas-
sungsrechtl. nicht zu beanstanden (BVerfG v. 31.5.1988 – 1 BvR 520/83, FR
1988, 675 mit Anm. Kanzler).
Soweit es nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaates notwendig und an-
gemessen ist, wird der jeweils geltende Betrag (Anm. 129) gekürzt. Diese
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Abs. 6 Satz 4, vor allem aber § 33a Abs. 1 Satz 5 entsprechende Formulierung
ermöglicht die Anwendung der sog. Ländergruppeneinteilung (BTDrucks.
12/5630, 60). Im Wege einer Vereinfachungsregelung (R 33a. 1 Abs. 3 EStR
2005) ergibt sich die mit gewisser Regelmäßigkeit neu aufgelegte sog. Ländergrup-
peneinteilung oder Drittelregelung (ab 1996: BMF v. 27.2.1996, BStBl. I 1996, 115;
ab 2001: BMF v. 26.10.2000, BStBl. I 2000, 1502, und zuletzt ab 2004: BMF v.
17.11.2003, BStBl. I 2003, 637, und v. 9.2.2005, BStBl. I 2005, 369). Die in
Abs. 4 Satz 6 vorgesehene monatsanteilige Ermäßigung (Zwölftelung) der Ein-
kommensgrenze (s. Anm. 143) bezieht sich auch auf die Ländergruppeneintei-
lung. UE ist daher auch monatsbezogen immer dann eine Minderung der Ein-
kommensgrenze vorzunehmen, wenn auch der Kinderfreibetrag gekürzt wird
(dazu Anm. 178).

Einstweilen frei.

III. Für besondere Ausbildungszwecke bestimmte Bezüge
und verwendete Einkünfte (Abs. 4 Satz 5)

Im Zuge der durch das 2. FamFördG v. 16.8.2001 (s. Anm. 2) erfolgten Ände-
rungen (vgl. Anm. 82) wurde die vormals in Abs. 4 Satz 3 enthaltene Bestim-
mung inhaltlich unverändert nach Abs. 4 Satz 5 übernommen. Nach Abs. 4
Satz 5 bleiben Bezüge und Einkünfte für besondere Ausbildungszwecke außer
Betracht. Der Gesetzgeber geht von Bezügen aus, die für die besonderen Zwe-
cke bestimmt sind (Halbs. 1); demgegenüber müssen die Einkünfte nach dem Ge-
setzeswortlaut für diese Zwecke verwendet werden (Halbs. 2).
Bezüge, die für besondere Ausbildungszwecke bestimmt sind (Abs. 4 Satz 5
Halbs. 1): Das sind Bezüge, die einen ausbildungsbedingten Sonderbedarf ab-
decken sollen (besondere Ausbildungskosten). Nach dem Gesetzeswortlaut ge-
nügt die Bestimmung für Ausbildungszwecke; dass die Bezüge tatsächlich auch
so verwendet werden, ist, anders als bei den Einkünften, nicht erforderlich.
Nach dem Zweck der Vorschrift, aber auch aus Gründen der Gleichbehand-
lung, ist jedoch eine Auslegung dahingehend erforderlich, dass ausbildungs-
bedingte Mehraufwendungen unabhängig davon außer Ansatz bleiben, ob sie
durch funktionsgebundene oder andere Bezüge oder durch Einkünfte finanziert
werden (BFH v. 14.11.2000 – VI R 62/97, BStBl. II 2001, 491).
Die FinVerw. hatte in der Vergangenheit versucht, die entsprechenden Bezüge
abschließend aufzuzählen (Tz. 63.4.2.5 Abs. 7 DAFamESt. v. 28.6.1996,
BStBl. I 1996, 723; ebenso schon BTDrucks. 13/1558, 155). Dem ist der BFH
entgegengetreten (BFH v. 14.11.2000 – VI R 62/97, BStBl. II 2001, 491), so
dass Tz. 63.4.2.8 Abs. 2 DAFamESt. (BStBl. I 2004, 743) heute besondere Aus-
bildungskosten nur beispielhaft benennt.
Bei der Ermittlung der Schädlichkeitsgrenze des Abs. 4 Satz 2 ist zunächst fest-
zustellen, welche finanziellen Mittel (Einkünfte und Bezüge) dem Kind zur Be-
streitung der Lebensführung oder der Berufsausbildung zu Gebote stehen. So-
dann sind die besonderen Ausbildungskosten nach Abs. 4 Satz 5 zu ermitteln
und von den saldierten Einkünften und Bezügen abzuziehen, soweit sie nicht
bereits im Rahmen der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge abgezogen wor-
den sind. Eine doppelte Berücksichtigung von Ausbildungskosten als WK einer-
seits und als im Rahmen des Abs. 4 Satz 5 zu berücksichtigende besondere Aus-
bildungskosten andererseits ist nicht zulässig (BFH v. 23.7.2002 – VIII R 63/00,
BFH/NV 2003, 24).

§ 32 Anm. 138–141 Kinder,
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len“ und dem Regelungszweck des Abs. 4 Satz 8 in Einklang zu bringen. Liegen
die besonderen Anspruchsvoraussetzungen nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2
nicht während des gesamten Kj. vor und erzielt das Kind Einkünfte derselben
Einkunftsart und Bezüge nicht nur während des Anspruchszeitraums, sind diese
nur insoweit zu berücksichtigen, als sie auf den Anspruchszeitraum entfallen.
Dabei ist grundsätzlich der Jahresbetrag der Einkünfte und Bezüge auf die Zei-
ten innerhalb und außerhalb des Anspruchszeitraums aufzuteilen.

Nach FinVerw. sind die Einkünfte und Bezüge dabei wie folgt aufzuteilen:
p Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, sonstige Einkünfte iSv. § 22 sowie Bezüge

nach dem Verhältnis der in den jeweiligen Zeiträumen zugeflossenen Einnahmen;
p andere Einkünfte auf jeden Monat des Kj. mit einem Zwölftel des Jahresbetrags.

Der Stpfl. kann jedoch nachweisen, dass eine andere Aufteilung wirtschaftlich
gerechtfertigt ist, zB wenn bei Einkünften aus selbständiger Arbeit die Tätigkeit
erst im Laufe des Jahres aufgenommen wird oder wenn bei Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit in den Monaten, in denen das Kind zu berücksichti-
gen ist, höhere WK angefallen sind als bei verhältnismäßiger Aufteilung darauf
entfallen würden. Auch hierbei können WK aber nur insoweit abgezogen wer-
den, als sie auf den Zeitraum der besonderen Voraussetzungen entfallen
(Tz. 63.4.2.10 Abs. 1 und Abs. 2 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743). Zu einzelnen
Fallgruppen s. § 33a Anm. 387; s. im Übrigen die Beispiele zu Tz. 63.4.2.10
Abs. 4 DAFamESt. aaO.

VII. Anwendung der Einkommensgrenze trotz Verzichts auf Teile der
zustehenden Einkünfte und Bezüge (Abs. 4 Satz 9)

Nach Abs. 4 Satz 9 steht ein Verzicht auf Teile der zustehenden Einkünfte und
Bezüge der Anwendung von Abs. 4 Sätze 2, 3 und 7 nicht entgegen.
Bedeutung der Regelung zum Ausschluss eines Verzichts: Die § 2 Abs. 2
Satz 9 BKGG nachgebildete Regelung dient der Missbrauchsabwehr. Die Vor-
schrift ist erforderlich geworden, weil § 46 Abs. 2 SGB I nur den Verzicht auf
Sozialleistungsansprüche verbietet, soweit dadurch „andere Personen oder Leis-
tungsträger belastet oder Rechtsvorschriften umgangen werden“; auf Entgelte
aus zivilrechtl. Arbeitsverträgen ist diese Vorschrift nicht anwendbar (BSG v.
28.2.1990 – 10 RKg 15/89, FamRZ 1990, 738).
Unzulässigkeit eines Verzichts auf Teile der Einkünfte und Bezüge: Er-
folgt der Verzicht auf Einkünfte oder Bezüge allein deshalb, um dem Berechtig-
ten den Anspruch auf Kindergeld bzw. auf den Kinderfreibetrag zu erhalten
und sind auch andere einleuchtende Gründe für einen solchen Verzicht nicht
gegeben, so ist dieser Verzicht stl. unbeachtlich (BFH v. 11.3.2003 – VIII R
16/02, BStBl. II 2003, 746). Nach FinVerw. liegt ein schädlicher Verzicht auch
dann vor, wenn der Arbeitslohn (einschließlich Ausbildungsvergütung) einzel-
vertraglich unter Bezug auf einen Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder
eine andere Kollektivvereinbarung festgelegt war und nachträglich herabgesetzt
wird. Dies gilt auch dann, wenn das Kind nicht tarifgebunden ist und Tarifver-
träge nicht für allgemein verbindlich erklärt sind (Tz. 63.4.2.12 Abs. 1 DA-
FamESt., BStBl. I 2004, 743).

Einstweilen frei.
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VIII. Umrechnung ausländischer Einkünfte und Bezüge in Euro
(Abs. 4 Satz 10)

Nach Abs. 4 Satz 10 sind nicht auf Euro lautende Einkünfte und Bezüge seit
VZ 2002 (vgl. Anm. 82) entsprechend den für Ende September des Vorjahres
vor dem VZ von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Referenz-
kursen umzurechnen. Die Referenzkurse werden jährlich gesondert bekannt-
gegeben (für 09/2007: BStBl. I 2008, 497). Die Regelung entspricht § 2 Abs. 2
Satz 10 BKGG.
Für VZ bis einschließlich 2001 (Abs. 4 Sätze 4 und 5 aF) verweist die FinVerw.
auf die DAFamESt. idF v. 12.5.2000 (BGBl. I 2000, 636).
Die Maßgeblichkeit des Referenzkurses der Nicht-Euro-Währung vom Sep-
tember des dem VZ vorangegangenen Jahres schließt es nach dem Willen des
Gesetzgebers aus, dass sich Stpfl. oder FA auch auf Kursschwankungen größe-
ren Ausmaßes berufen, um zu einer zeitnäheren und leistungsgerechteren Fami-
lienbesteuerung zu kommen. UE ist für den Ausnahmefall einer in- oder aus-
länd. Währungsreform daher nur mit einem Billigkeitserlass zu helfen.

Erläuterungen zu Abs. 5:
Berücksichtigung von Kindern über das

25. Lebensjahr hinaus

Schrifttum: Schulze, Wehrdienst, Kinderfreibeträge und Kinderzuschläge, Der Bundes-
wehrbeamte 1962, 8; Foerster, Die Wehrpflicht: Entstehung, Erscheinungsformen und
politisch-militärische Wirkung, München 1994; Dietrich, Europarecht versus Wehr-
pflicht, DÖV 2003, 883; Steinlechner/Walz, Wehrpflichtgesetz, 6. Aufl. München 2003;
Graulich, Wehrdienst – Zivildienst – Pflichtdienst. Der rechtliche und historische Rah-
men, NZWehrR 2005, 177; Hahnenfeld/Boehm-Tettelbach, Wehrpflichtgesetz, Mün-
chen (Loseblatt).

A. Allgemeine Erläuterungen zu Abs. 5

I. Überblick zu den Regelungen des Abs. 5

Abs. 5 regelt die wehr- oder ersatzdienstbedingten Verzögerungstatbestände
und bestimmt, unter welchen Voraussetzungen gesunde Kinder über das 21.
oder 25. Lebensjahr hinaus zu berücksichtigen sind.
Satz 1 bestimmt, dass dies nur für die Dauer des inländ. gesetzlichen Grund-
wehrdiensts oder Zivildiensts (Nr. 1) zulässig ist, auch wenn das Kind einen der
anderen der in Nr. 2 und Nr. 3 bezeichneten Ersatzdienste ableistet. Das ist der
freiwillig für eine Dauer von nicht mehr als drei Jahren an Stelle des gesetzlichen
Grundwehr- oder Zivildiensts geleistete Wehrdienst (Nr. 2) und die vom gesetz-
lichen Grundwehrdienst oder Zivildienst befreiende Tätigkeit als Entwicklungs-
helfer iSd. § 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes (Nr. 3); dazu Anm. 151 f.
Satz 2 dehnt die Verzögerungstatbestände des Satz 1 auch auf den gesetzlichen
Grundwehrdienst oder Zivildienst aus, der in einem Mitgliedstaat der EU oder
einem Staat geleistet wird, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) Anwendung findet (s. Anm. 153).

§ 32 Anm. 147–148 Kinder,
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Anm. 108). Auch für Kinder ohne Ausbildungsplatz ist kein Verlängerungs-
tatbestand mehr vorgesehen, weil solche Kinder bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres berücksichtigt werden können (Tz. 63.5 Abs. 1 DAFamESt., BStBl. I
2004, 743).

2. Rechtsfolgen des Abs. 5 Satz 1: Das Kind wird für die Dauer des
Diensts länger berücksichtigt

Das arbeitslose, in Berufsausbildung oder in einer Übergangszeit befindliche
Kind wird für einen der Dauer des von ihm geleisteten Diensts entsprechenden
Zeitraum, höchstens für die Dauer des inländ. gesetzlichen Grundwehrdiensts
oder Zivildiensts berücksichtigt. Der Stpfl. erhält Kindergeld, die Freibeträge
des Abs. 6 und die weiteren kindbedingten Ermäßigungen (s. Anm. 32).
Mindestverlängerungszeitraum ist die Dauer des tatsächlich geleisteten
Diensts. Bei vorzeitiger Entlassung aus dem Grundwehrdienst wird das Kind
nur für diesen kürzeren Zeitraum über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus be-
rücksichtigt, auch wenn sich dadurch die Gesamtdauer der zusätzlich zum
Grundwehrdienst zu leistenden Wehrübungen verlängert (s. § 6 Abs. 3 WPflG).
Nur der Grundwehrdienst wird vom Verlängerungstatbestand des Abs. 5 Satz 1
Nr. 1 erfasst. Eine kürzere Dauer des Zivildiensts kann sich ergeben, wenn das
Kind vor Vollendung des 21. oder 25. Lebensjahrs nur zeitweise herangezogen
wurde, weil es den Dienst nach § 24 Abs. 3 ZDG in zeitlich getrennten Ab-
schnitten leistet. Auch in diesem Fall wird das Kind nur für den kürzeren Zeit-
raum des tatsächlich geleisteten Diensts über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus
berücksichtigt.
Höchstens für die Dauer des inländischen gesetzlichen Grundwehr-
diensts oder Zivildiensts wird das Kind berücksichtigt. Diese Höchstdauer gilt
für alle drei Verlängerungstatbestände. Seit 1.10.2004 entspricht die Dauer des
Zivildiensts nach § 24 Abs. 2 ZDG der Dauer des Grundwehrdiensts; der
Grundwehrdienst dauert nach § 1a WPflG neun Monate. Die gesetzlich vor-
gesehene Dauer des Wehrdiensts kann überschritten werden, wenn das Kind
freiwillig zusätzlichen Wehrdienst nach § 6b WPflG leistet oder zu einer „beson-
deren Auslandsverwendung“ iSd. § 6a WPflG herangezogen wird. Da es sich da-
bei aber nicht mehr um Grundwehrdienst handelt, tritt insoweit keine Verlänge-
rung ein. Die Verlängerung bezieht sich auf die zur Zeit des Dienstantritts
geltende Dauer des Grundwehrdiensts oder Zivildiensts.
Wehr- oder Zivildienst im Ausland kann nach § 8 Abs. 2 WPflG vom Bun-
desministerium für Verteidigung auf den inländ. Wehrdienst angerechnet wer-
den. Mit Ausnahme des Diensts in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat (Abs. 5
Satz 2) gilt jedoch auch hier, dass eine Berücksichtigung der im Ausland bzw.
nach ausländ. Rechtsvorschriften abgeleisteten Dienste (einschließlich des
Diensts als Entwicklungshelfer) grundsätzlich nur bis zur Dauer des deutschen
gesetzlichen Grundwehrdiensts oder Zivildiensts möglich ist. Nach FinVerw. ist
dabei auf die zu Beginn des Auslandsdiensts maßgebende Dauer des deutschen
Grundwehrdiensts oder Zivildiensts abzustellen (Tz. 63.5 Abs. 5 DAFamESt.,
BStBl. I 2004, 743). Ist der ausländ. Dienst kürzer, so ist der tatsächlich geleis-
tete Dienst für die Verlängerung maßgebend.
Dauer der Dienstpflicht in ausländischen Staaten: Nach dem Stand von
2008 ergeben sich folgende Dienstpflichten in ausländ. Staaten:
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E Dauer der Dienstpflicht in anderen Staaten:

Belgien keine Wehrpflicht
BulgarienDänemark keine Wehrpflicht

Wehrpflicht (4 Monate Grundausbildung; 8, 9 und
12 Monate auf Grund besonderer Verpflichtung)

Estland Wehrpflicht (8 Monate)
Frankreich keine Wehrpflicht
Griechenland Wehrpflicht (12–15 Monate)
Großbritannien keine Wehrpflicht
Island keine eigenen Streitkräfte
Italien keine Wehrpflicht
Kanada keine Wehrpflicht
Lettland keine Wehrpflicht
Litauen Wehrpflicht (12 Monate)
Luxemburg keine Wehrpflicht
Niederlande keine Wehrpflicht
Norwegen Wehrpflicht (6–12 Monate)
Polen Wehrpflicht (12 Monate)
Portugal keine Wehrpflicht
Rumänien keine Wehrpflicht
Slowakei keine Wehrpflicht
Slowenien keine Wehrpflicht
Spanien keine Wehrpflicht
Tschechien keine Wehrpflicht
Türkei Wehrpflicht (15 Monate)
Ungarn Wehrpflicht ausgesetzt
USA keine Wehrpflicht

E Dauer der Dienstpflicht in anderen Staaten:

Albanien 12 Monate
Armenien 18 Monate
Aserbeidschan 18 Monate
China Wehrpflicht (24 Monate)
Finnland Wehrpflicht (6–12 Monate)
Georgien 18 Monate
Indien keine Wehrpflicht
Irland keine Wehrpflicht
Israel Wehrpflicht (36 Monate für Männer,

24 Monate für Frauen)
Japan keine Wehrpflicht
Malta keine Wehrpflicht
Moldawien 18 Monate
Österreich Wehrpflicht (6 Monate)
Russland Wehrpflicht (18–36 Monate)
Schweden Wehrpflicht (7 1/2 Monate)
Schweiz Wehrpflicht (260 Tage)
Ukraine Wehrpflicht (18 Monate)
Weißrussland Wehrpflicht (18 Monate)

§ 32 Anm. 152 Kinder,
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für jedes Kind iSd. § 32 Abs. 1–4, „für das kein Anspruch auf Kindergeld be-
steht“ (dazu Anm. 171) die Eintragung eines Freibetrags nach § 39a Abs. 1 Nr. 6
möglich.
Auslandskinder beschränkt estpfl. ArbN können seit dem VZ 1996 ebenfalls
nach § 39a Abs. 1 Nr. 6 berücksichtigt werden, wenn der ArbN nach § 1 Abs. 3
beantragt, als unbeschränkt stpfl. behandelt zu werden (vgl. zur Rechtslage bis
VZ 1995: § 39d Abs. 2 Nr. 4, § 50 Abs. 4 aF).
E EStVeranlagungsverfahren: Bei Eintragung eines Kinderfreibetrags für ein Aus-
landskind nach § 39a Abs. 1 Nr. 6 ist eine Pflichtveranlagung durchzuführen
(§ 46 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1).

II. Anwendungsvoraussetzungen des Abzugs von Freibeträgen
für Auslandskinder

Nach Abs. 6 Satz 4 können für ein nicht nach § 1 Abs. 1 oder 2 unbeschränkt
estpfl. Kind die Beträge nach den Abs. 6 Sätzen 1–3 nur abgezogen werden, so-
weit dies nach den Verhältnissen seines Wohnsitzstaats notwendig und ange-
messen ist.
Ein nicht nach § 1 Abs. 1 oder 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichti-
ges Kind ist ein Kind, das weder Wohnsitz (§ 8 AO) noch gewöhnlichen Auf-
enthalt (§ 9 AO) im Inland hat (vgl. § 1 Anm. 52 ff.) oder zum Haushalt einer
nach § 1 Abs. 2 der erweiterten unbeschränkten EStPflicht unterliegenden Per-
son mit völkerrechtl. Vorrechten gehört (vgl. § 1 Anm. 150 ff.).
Befindet sich das Kind vorübergehend im Inland, ohne unbeschränkt estpfl. zu
werden, so ist Abs. 6 Satz 4 uE gegen seinen Wortlaut nicht anwendbar (aA
KSM/Jachmann, § 32 Rn. D 12; Kirchhof/Seiler VIII. § 32 Rn. 32). Bei
zweckgerichteter und zur Vermeidung eines Gleichheitsverstoßes verfassungs-
konformer Auslegung setzt Abs. 6 Satz 4 voraus, dass der Unterhaltsempfänger
im Ausland lebt (glA FG Ba.-Württ. v. 18.10.1982, EFG 1983, 236, rkr., betr.
Unterhaltshöchstbetrag). Ein Auslandskind wird nicht dadurch unbeschränkt
estpfl., dass es die Urlaubszeit im Inland (beim Unterhaltsverpflichteten) ver-
bringt (BFH v. 22.4.1994 – III R 22/92, BStBl. II 1994, 887; v. 27.4.1995 – III
R 57/93, BFH/NV 1995, 967, beide betr. § 33a Abs. 1 und 2).
Nur soweit er nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaats notwendig und
angemessen ist, wird der Kinderfreibetrag abgezogen. Diese § 33a Abs. 1
Satz 5 entsprechende Formulierung ermöglicht die Anwendung der sog. Länder-
gruppeneinteilung (BTDrucks. 12/5630, 60). Im Wege einer Vereinfachungs-
regelung (H 32.10 Anhang 2 EStH 2005) ergibt sich die mit gewisser Regel-
mäßigkeit neu aufgelegte sog. Ländergruppeneinteilung oder Drittelregelung (für VZ
ab 2004: BMF v. 17.11.2003, BStBl. I 2003, 637, und v. 9.2.2005, BStBl. I 2005,
369). Diese Ländergruppeneinteilung ist verfassungsrechtl. nicht zu beanstanden
(BVerfG v. 31.5.1988 – 1 BvR 520/83, FR 1988, 675 mit Anm. Kanzler).

Einstweilen frei.

D. Übertragung des Kinderfreibetrags auf einen Elternteil
(Abs. 6 Satz 6 Halbs. 1)

Schrifttum: Paus, Übertragung ..., wenn Unterhaltszahlungen für ein Kj. erst nachträglich
geleistet werden, DStZ 1988, 333; Grosse, Korrektur der doppelten Berücksichtigung ei-

E 101

Freibeträge für Kinder Anm. 177–179 § 32

178

179



E 102 Grönke-Reimann

nes Kinderfreibetrages nach einer Übertragung gem. § 32 Abs. 6 Satz 4 Altern. 1 EStG,
DStZ 1989, 613; Tjarks, Die Übertragung des Kinderfreibetrags nach § 32 Abs. 6 Satz 4
EStG, FR 1989, 736; Kanzler, EStrechtl. Folgen bei Auflösung der Ehe, DStR 1990, 367
und 405; Kanzler, Halbteilung des Kinderfreibetrags bei Nachzahlung von Kindesunter-
halt, FR 1993, 274; Niemeyer, Zur Berücksichtigung des hälftigen Kinderfreibetrags bei
geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, FuR 1995, 313; Hillmoth, Übertragung
von Kinderfreibeträgen, Inf. 1997, 417; Müller/Traxel, Die Übertragung des (halben)
Kinderfreibetrags, wenn ein Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht „im wesent-
lichen“ nachkommt, BB 1997, 442; Paus, Übertragung des halben Kinderfreibetrags,
DStZ 2004, 875.

I. Rechtsentwicklung und Bedeutung der Übertragung des
Kinderfreibetrags für Eltern ohne Ehegattenveranlagung

Die Übertragung des Kinderfreibetrags auf einen unverheirateten oder in nicht
intakter Ehe lebenden Elternteil ist in der Vergangenheit mehrfach geändert
worden. Bis zum VZ 1995 gab es sowohl eine zustimmungsfreie (einseitige) als
auch eine zustimmungsgebundene Übertragung.
Nur noch einseitige Übertragung vorgesehen: Seit VZ 1996 hat der Gesetz-
geber nur noch den (konfliktträchtigen) Tatbestand der einseitigen Übertragung
vorgesehen und die bis zum VZ 1996 mögliche Übertragung durch Zustimmung ge-
strichen (vgl. aber Anm. 188 zur Übertragung auf Stief- oder Großeltern).
Leistungsfähigkeitsprinzip und Grundsatz der Meistbegünstigung: Die
Übertragung des halben Kinderfreibetrags auf den allein der Unterhaltspflicht
nachkommenden Ehegatten (Abs. 6 Satz 6 Halbs. 1) dient der Verwirklichung
des Grundsatzes der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Sie trägt im Übri-
gen aber auch der Erfahrungstatsache Rechnung, dass derjenige, der sich seiner
Unterhaltsverpflichtung entzieht oder mangels Leistungsfähigkeit nicht ver-
pflichtet ist, meist kein zu versteuerndes Einkommen hat, so dass sich der Kin-
derfreibetrag nicht auswirken könnte. UE hat die Übertragungsregelung mangels
eindeutiger Hinweise des Gesetzgebers weder Sanktionscharakter (wohl aA FG
Düss. v. 20.10.1994, EFG 1995, 218, rkr., von einer Verletzung der Unterhalts-
pflicht ausgehend) noch kommt ihr ein Edukationseffekt zu. Sie ist damit nicht
Lenkungs- oder Sozialzweck-, sondern Fiskalzwecknorm.

II. Tatbestandsvoraussetzungen der Übertragung des
Kinderfreibetrags nach Abs. 6 Satz 6 Halbs. 1

1. Antrag auf Übertragung und verfahrensrechtliche Folgen des Antrags
Auf Antrag des Stpfl. wird der Kinderfreibetrag des anderen (geschiedenen, ge-
trennt lebenden oder nichtehelichen) Elternteils dem Stpfl. übertragen, wenn
nur er seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind für das Kj. (im Wesentli-
chen) nachkommt. Einer Zustimmung des anderen Elternteils bedarf es inso-
weit nicht. Der Stpfl. hat die Voraussetzungen für die Übertragung (Erfüllung
bzw. Nichterfüllung der Unterhaltsverpflichtung) darzulegen (R 32.13 Abs. 4
Satz 1 EStR 2005).
Antrag auf Übertragung: Erforderlich ist ein Antrag des Stpfl. gegenüber dem
WohnsitzFA; eine Erklärung gegenüber der Kindergeldkasse (Familienkasse) ist
für das FA jedenfalls nicht bindend (OFD Münster v. 23.1.1990, FR 1990, 262).
Der andere Elternteil ist in jedem Fall zu hören (§ 91 AO); zum Teil aA R 32.13
Abs. 4 Satz 4 EStR 2005: nur „in Zweifelsfällen“). Der Antrag ist formlos zulässig
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(FG Hamb. v. 31.3.1993, EFG 1994, 43, rkr.); er kann bis zur Bestandskraft der
Veranlagung des Stpfl. (s. § 2 Anm. 107) und bei ihrer Wiederaufrollung gestellt
werden. Anders als im Fall des § 10 Abs. 1 Nr. 1 ist der Antrag nach Abs. 6
Satz 4 widerruflich und kann bis zur Durchführung der Veranlagung zurück-
genommen werden (FG Ba.-Württ./Freiburg v. 29.7.1992, EFG 1993, 32, rkr.).
Nach der Rspr. soll ein mehrfacher auf wechselseitige Übertragung des Kinder-
freibetrags gerichteter Antrag unzulässig sein (FG Hamb. v. 31.3.1993 aaO); uE
allein ein Problem der Rücknahme und des Widerrufs, die im Fall ihrer Wirk-
samkeit einer neuen Antragstellung durch den anderen Elternteil nicht ent-
gegenstehen.
Keine notwendige Beiladung: Ist im finanzgerichtlichen Verfahren die Über-
tragung des Kinderfreibetrags streitig, so ist der andere Elternteil nicht nach
§ 60 Abs. 3 FGO zum Verfahren notwendig beizuladen (BFH v. 4.7.2001 – VI
B 301/98; BStBl. II 2001, 729; anders noch BFH v. 25.2.1993 – III R 4/91,
BStBl. II 1993, 513). Der BFH begründet diese Änderung in der Rspr. mit der
Überlegung, dass die Übertragung des Kinderfreibetrags von einem auf den an-
deren Elternteil keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber dem Elternteil,
bei dem der Kinderfreibetrag entfällt, hat. Denn wenn auch der Kinder-, Ausbil-
dungs- und Haushaltsfreibetrag insgesamt nur einmal gewährt werden kann, so
besteht für seine Inanspruchnahme bei dem einen oder dem anderen Elternteil
lediglich ein sachlogischer und rechnerischer Zusammenhang, der eine notwen-
dige Beiladung des anderen Elternteils zu dem Rechtsstreit des klagenden El-
ternteils nicht zu begründen vermag. Dessen ungeachtet hält die FinVerw. nach
Lage des Einzelfalls eine Zuziehung nach § 174 Abs. 4 und 5, § 360 Abs. 3 AO
für geboten (R 32.13 Abs. 4 Satz 8 EStR 2005).

2. Elternpaar, das nicht der Ehegattenveranlagung unterliegt
Die Übertragungsregelung findet nur auf unbeschränkt estpfl. Elternpaare An-
wendung, die nicht der Ehegattenveranlagung unterliegen, dh. nur auf einige der
von Abs. 6 Satz 1 erfassten Fallgruppen, nämlich auf dauernd getrennt lebende
oder geschiedene Eltern oder Eltern eines nichtehelichen Kindes (s. Anm. 174);
dementsprechend formuliert das Gesetz: „abweichend von Satz 1“. Nicht er-
fasst werden Ehegatten, die die getrennte Veranlagung (§ 26a) oder die besonde-
re Veranlagung im VZ der Eheschließung (§ 26c) beantragen.

3. Erfüllung und Nichterfüllung der Unterhaltspflicht

a) Bedeutung des Merkmals der Erfüllung der Unterhaltspflicht
Entsprechend dem Zweck der Übertragungsregelung soll der volle Kinderfrei-
betrag nur dem Stpfl. zustehen, der seine Unterhaltspflicht erfüllt und dem ent-
zogen werden, der seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Insoweit verwirk-
licht Abs. 6 Satz 6 allein den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit, ohne dass der Bestimmung ein Sanktionscharakter
beigelegt werden kann. Da aber die stl. Freistellung des Existenzminimums nach
§ 31 Satz 1 durch die Freibeträge des Abs. 6 oder Kindergeld erfolgt, ließe sich
auch unter dem Gesichtspunkt der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit die einfache Lösung denken, wonach der Kindergeldberechtigte
auch den Freibetrag für das sächliche Existenzminimum (Kinderfreibetrag)
nebst dem Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf abziehen kann. Der zahlende Elternteil ohne Kindergeld wird dann allein
unterhaltsrechtl. entlastet, so dass seiner geminderten stl. Leistungsfähigkeit be-
reits dadurch Rechnung getragen wird. Gerade die Fragen der estl. und kinder-
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geldrechtl. Entlastungen beschäftigen bereits die Familiengerichte bei Fest-
setzung des angemessenen Unterhalts in Fällen von Unterhaltskonkurrenz. Die
Regelung des § 31 Satz 5 zur Berücksichtigung von Kindergeldleistungen, die
dem Stpfl. im Wege des zivilrechtl. Ausgleichs zustehen (s. § 31 Anm. 36 f.),
deutet in diese Richtung. Ein Verzicht auf die Übertragungsregelung würde
schließlich der Konfliktvermeidung zwischen geschiedenen Eltern dienen.

b) Der Steuerpflichtige erfüllt seine Unterhaltspflicht gegenüber dem
Kind für das Kalenderjahr

Nach Abs. 6 Satz 6 wird dem Stpfl. der volle Kinderfreibetrag gewährt, wenn er,
nicht jedoch der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind
für das Kj. im Wesentlichen nachkommt. Dies setzt zunächst voraus, dass der
Stpfl. seiner Unterhaltspflicht im Wesentlichen nachkommt; die Übertragung er-
fordert aber weiter, dass der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht im We-
sentlichen nicht nachkommt (s. Anm. 185).
Wegfall der Unterhaltsverpflichtung mangels Bedürftigkeit des Kindes:
Grundvoraussetzung für die Anwendung der Übertragungsregelung ist, dass das
Kind überhaupt einen die Unterhaltspflicht begründenden Unterhaltsanspruch
hat (BFH v. 25.7.1997 – VI R 107/96, BStBl. II 1998, 329; FG Düss. v. 20.10.
1994, EFG 1995, 218, rkr.). Eine Übertragung des Kinderfreibetrags ist daher
ausgeschlossen, wenn das minderjährige Kind wegen hohen eigenen Einkom-
mens nicht unterhaltsbedürftig ist.
Der Stpfl. kommt seiner Unterhaltsverpflichtung im Wesentlichen nach:
Der Elternteil, der dem in seiner Obhut befindlichen Kind Pflege und Erzie-
hung angedeihen lässt, entspricht hierdurch seiner Unterhaltsverpflichtung nach
§ 1606 Abs. 3 BGB, so dass eine Übertragung auf den barunterhaltspflichtigen
anderen Elternteil nicht möglich ist.
Ein Elternteil kommt seiner Barunterhaltsverpflichtung im Wesentlichen nach,
wenn er sie zu mindestens 75 % erfüllt (R 32.13 Abs. 2 EStR 2005; KSM/Jach-
mann, § 32 Rn. D 21; Blümich/Heuermann, § 32 Rn. 212; aA Müller/Traxel,
BB 1997, 442). Die Barunterhaltspflicht kann auch durch Weiterleitung des Kin-
dergelds an das volljährige Kind erfüllt werden (FG Bremen v. 25.11.1993, EFG
1994, 879, rkr.). Soweit die Barunterhaltsverpflichtung nicht durch gerichtliche
Entscheidung, Verpflichtungserklärung, Vergleich oder anderweitig durch Ver-
trag festgelegt ist, können dafür im Zweifel die von den OLG als Leitlinien auf-
gestellten Unterhaltstabellen, zB „Düsseldorfer Tabelle“ (siehe hierzu Palandt/
Diederichsen, BGB, 67. Aufl. 2008, Einf. vor § 1601 Rn. 15), einen Anhalt
geben.
Andere Leistungen zur Erfüllung der Unterhaltsverpflichtung: Str. ist, ob
auch andere, anstelle laufender Unterhaltszahlungen gewährte Leistungen eine
Erfüllung der Unterhaltspflicht iSd. Abs. 6 Satz 6 sind. Denkbar sind Sachleis-
tungen, die dem volljährigen Kind gegenüber erbracht werden (zB Wohnung)
oder Unterhaltsabfindungen durch Geldzahlung, Sachleistung oder Aufrech-
nung. UE dienen auch diese Leistungen der Erfüllung der Unterhaltspflicht, so-
weit dies zivilrechtl. zulässig ist (§ 1612 BGB – Naturalleistung zulässig – und
§ 1614 BGB – Abfindung nicht, aber Vorausleistungen als sog. Freistellungsver-
einbarungen zulässig). Die laufende Geldrente ist aus dem Barwert abzuleiten
und mit den Sätzen nach der Düsseldorfer Tabelle zu vergleichen.

FG Köln v. 12.8.1994, EFG 1995, 217, rkr., betr. Freistellungsvereinbarung durch Auf-
rechnung mit Schulden; aA FG Münster v. 30.1.1990, EFG 1991, 127, rkr.; FG Ba.-
Württ./Stuttgart v. 1.7.1994, EFG 1995, 33, rkr., da Verzicht gegen Entgelt keine Leis-
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tung „gegenüber dem Kind“; s. auch FG Ba.-Württ./Stuttgart v. 12.12.1990, EFG
1991, 542, rkr., betr. eine geltendgemachte, aber nicht anerkannte Verrechnung mit
Zugewinnausgleichsforderung.

Für das Kalenderjahr muss der Stpfl. seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem
Kind nachkommen bzw. der andere Elternteil nicht nachkommen.
E Zuordnung von Nachzahlungen: Es gelten nicht das Zu- und Abflussprinzip nach
§ 11, sondern die zivilrechtl. Zuordnung der Unterhaltsleistungen aufgrund
Schuldnerbestimmung oder gesetzlich festgelegter Tilgungsreihenfolge (§§ 366,
367 BGB), weil die Unterhaltspflicht nach Abs. 6 Satz 6 „für“ das Kj. zu erfüllen
ist (BFH v. 11.12.1992 – III R 7/90, BStBl. II 1993, 397, mit abl. Anm. Kanz-
ler, FR 1993, 274, weil Zurechnung von Unterhaltszahlungen und Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit auseinanderfallen); allerdings ist der Gesetzgeber ei-
nem Vorschlag des BRat nicht gefolgt, die Formulierung „für das Kalenderjahr“,
wegen der bei Nachzahlungen auftretenden Probleme, durch die Worte „in dem
Kalenderjahr“ zu ersetzen (BTDrucks. 11/2226, 13).
E Unterhaltspflicht für Teil des Kj.: Besteht die Unterhaltsverpflichtung wegen des
Todes des Elternteils oder aus Gründen, die in der Person des Kindes liegen,
nur in einem Teil des Kj., so ist nur auf den Zeitraum des Bestehens der Ver-
pflichtung abzustellen (R 32.13 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStR 2005). Wird der un-
terhaltspflichtige Elternteil wegen § 1613 BGB erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt innerhalb eines Kj. zur Unterhaltszahlung verpflichtet, ist zur Beurteilung,
ob er seiner Unterhaltsverpflichtung zu 75 % nachkommt, nur dieser begrente
Zeitraum einzubeziehen (FG Rhld.-Pf. v. 3.9.1997, EFG 2000, 631, rkr.). Nach
FinVerw. kommt es im Übrigen nicht darauf an, ob die unbeschränkte StPflicht
des Kindes oder der Eltern während des ganzen Kj. bestanden hat (R 32.13
Abs. 3 Satz 3 EStR 2005).
Hieran schließt sich die weitere Frage an, ob ein Stpfl., dessen Unterhaltspflicht
mangels Leistungsfähigkeit im Laufe des Kj., etwa infolge Arbeitslosigkeit, ent-
fallen ist (s. Anm. 185 „Wegfall der Unterhaltsverpflichtung“), vom Kinderfrei-
betrag auch für die Monate des Kj. ausgeschlossen werden kann, in denen er sei-
ner Unterhaltspflicht voll nachgekommen ist. Dies ist uE nicht zulässig; die
Tatbestandsvoraussetzung „für das Kalenderjahr“ ist insoweit (unabhängig von
BFH v. 11.12.1992 – III R 7/90, BStBl. II 1993, 397) einschränkend auszulegen
(vgl. BFH v. 12.4.2000 – VI R 148/97, BFH/NV 2000, 1194).

c) Der andere Elternteil kommt seiner Unterhaltsverpflichtung im
Wesentlichen nicht nach

Diese weitere Voraussetzung muss erfüllt sein, so dass bei einer Barunterhalts-
verpflichtung auch insoweit die zu Abs. 1 Nr. 2 ergangene 75 %-Grenze zu be-
achten ist. Im Übrigen sind Bar- und Naturalunterhalt als gleichwertige Unter-
haltsleistungen zu bewerten; soweit daher ein Elternteil durch Übernahme der
Pflege und Erziehung des Kindes Naturalunterhalt leistet, kommt er stets seiner
Unterhaltsverpflichtung in vollem Umfang nach, so dass eine Übertragung des
Kinderfreibetrags auf den barunterhaltspflichtigen Elternteil unzulässig ist (BFH
v. 25.7.1997 – VI R 123/95, BFH/NV 1998, 568; FG Bremen v. 25.11.1993,
EFG 1994, 879, rkr.; R 32.13 Abs. 2 Satz 2 EStR 2005; Kuhn, Inf. 1989, 363;
Kanzler, DStR 1990, 406).
Folgerichtig kann der naturalunterhaltspflichtige und kindergeldberechtigte El-
ternteil selbst dann die Übertragung des dem barunterhaltspflichtigen Elternteil
zustehenden Kinderfreibetrags beanspruchen, wenn er selbst kein Einkommen
versteuert, die Leistungen des Barunterhaltspflichtigen aber nicht die 75 %-
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Grenze erreichen. Ein solcher Antrag auf einseitige Übertragung kann uE nicht
rechtsmissbräuchlich sein (vgl. FG Münster v. 27.6.1997, EFG 1998, 98, aufgeh.
durch BFH v. 12.4.2000 – VI R 148/97, BFH/NV 2000, 1194). Die Grundsätze
zur Unwirksamkeit der Wahl einer getrennten Veranlagung (BFH v. 28.8.1981 –
IV R 139/78, BStBl. II 1982, 156) lassen sich nicht auf diesen Fall übertragen
(glA Altfelder, Stl. Gestaltung des Ehegatten- und Kindesunterhalts, 1987, 89;
aA Scheurmann-Kettner/Lantau, BB 1985, 1410).
Wegfall der Unterhaltsverpflichtung mangels Leistungsfähigkeit des
Steuerpflichtigen: Der Kinderfreibetrag eines Elternteils, der mangels Leis-
tungsfähigkeit nicht zum Unterhalt verpflichtet ist (§§ 1603, 1609 BGB), aber
auch keinen Betreuungsunterhalt leistet, kann nicht auf den anderen Elternteil
übertragen werden (BFH v. 25.7.1997 – VI R 107/96, BStBl. II 1998, 329; H
32.13 EStH 2007 „Fehlende Unterhaltsverpflichtung“).

III. Rechtsfolgen der Übertragung des Kinderfreibetrags

Der antragstellende Steuerpflichtige erhält den vollen Kinderfreibetrag von
304 euro; monatlich bzw. 3648 E jährlich. In diesem Fall ist jedoch auch das
dem anderen Elternteil oder einem Dritten gewährte Kindergeld der tariflichen
ESt. nach § 31 Satz 5 iVm. § 36 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 hinzuzurechnen (§ 31
Anm. 36; Paus, DStZ 2004, 875).
Der übertragende Elternteil muss außer dem halben Kinderfreibetrag auch
auf alle übrigen kinderfreibetragsabhängigen StEntlastungen (ein Teil der in
Anm. 32 aufgeführten kindbedingten Ermäßigungen) verzichten.
Das sind im Einzelnen (vgl. auch H 32.13 „Steuerliche Folgewirkungen der
Übertragung“ EStH 2007):
– der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b),
– die Minderung der zumutbaren Belastung (§ 33 Abs. 3),
– der Ausbildungsfreibetrag (§ 33a Abs. 2),
– der übertragbare Pauschbetrag für Behinderte und Hinterbliebene (§ 33b

Abs. 5).
Die übrigen in Anm. 32 bezeichneten Ermäßigungen sind nicht vom Kinderfrei-
betrag, sondern vom estl. Kindbegriff (vgl. zB § 33c Abs. 1 oder § 34f Abs. 2)
abhängig.

IV. Verfahrensfragen bei Übertragung des Kinderfreibetrags

Lohnsteuer-Abzugsverfahren: Nach § 39 Abs. 3a kann ein Elternteil die Ein-
tragung des vollen Kinderfreibetrags (Übertragung) auf der LStKarte durch das
FA beantragen, wenn der ArbN darlegt, dass die Voraussetzungen für die Über-
tragung erfüllt sind und eine summarische Prüfung keine Anhaltspunkte dafür
ergibt, dass die Angaben des ArbN unzutreffend sind oder sich die Vorausset-
zungen im Laufe des Kj. ändern werden (R 109 Abs. 8 LStR 2005).
Einkommensteuer-Veranlagung: Nach der Rspr. ist eine im Veranlagungs-
verfahren des Stpfl. vorgenommene Übertragung für das Veranlagungsverfahren
des anderen Elternteils nicht bindend, wenn diesem die Übertragung nicht be-
kannt gegeben worden ist (FG Bremen v. 25.11.1993, EFG 1994, 879, rkr.); da-
her ist über die Übertragung durch besonderen Verwaltungsakt zu entscheiden,
der beiden Eltern bekannt zu geben ist (FG Bremen v. 23.11.1993, EFG 1994,
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886, rkr.; nun auch Schmidt/Loschelder XXVII. § 32 Rn. 91; aA Blümich/
Heuermann, § 32 Rn. 217). Eine bereits durchgeführte Veranlagung des ande-
ren Elternteils führt zur Änderung der StFestsetzung nach § 164 Abs. 2 Satz 1
oder § 165 Abs. 2 AO bzw. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO.
Weitere Verfahrensfragen:
E Kompetenzfragen im Verhältnis der beteiligten FÄ zueinander: Werden die Freibeträ-
ge für Kinder bei einer Veranlagung auf den Stpfl. übertragen, teilt das Wohn-
sitzFA des Stpfl. dies dem für den anderen Elternteil zuständigen FA mit (vgl.
R 32.13 Abs. 4 Satz 6 EStR 2005). Eine bereits durchgeführte Veranlagung des
anderen Elternteils ist dann ggf. zu ändern.
E Kompetenzfragen im Verhältnis FA – Familienkasse: Nach FinVerw. kann das FA
die von der Familienkasse über die Berücksichtigung von Kindern getroffenen
Entscheidungen übernehmen, soweit die Voraussetzungen für das stl. Kinder-
geld und den Kinderfreibetrag übereinstimmen; bei abweichender Entscheidung
hat das FA die Familienkasse zu unterrichten (BMF v. 26.1.1998, BStBl. I 1998,
347 Tz. 3), wobei die Unterrichtungspflicht auf § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO (Offen-
barung zur Durchführung eines StVergütungsverfahrens) und § 21 Abs. 4 FVG
gestützt wird (OFD Frankf. v. 24.10.1996, FR 1996, 869). Jedenfalls soll die
Kindergeldfestsetzung kein Grundlagenbescheid für die EStFestsetzung sein,
„weil eine die Bindungswirkung ausdrücklich anordnende Norm nicht vorhan-
den ist“ (OFD Frankf. v. 24.10.1996 aaO unter Hinweis auf BFH v. 29.6.1992 –
I R 114/91, BStBl. II 1993, 180 [182] betr. Rücklage nach § 6d aF).
UE ließe sich eine sog. Tatbestandswirkung der Kindergeldfestsetzung wohl
auch aus den Regelungen des § 31 herleiten, sie erscheint aber kaum wünschens-
wert, weil die größere Sachkompetenz bei der FinVerw. und nicht der Arbeits-
verwaltung liegt.
Zu weiteren mit dem Antrag auf Übertragung zusammenhängenden Verfahrens-
fragen s. Anm. 181.

E. Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs-
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf einen

Elternteil (Abs. 6 Satz 6 Halbs. 2)

I. Überblick

Bei getrennt lebenden Eltern wird nach Abs. 6 Satz 6 Halbs. 2 der Freibetrag
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines minderjäh-
rigen Kindes, der dem Elternteil zusteht, in dessen Wohnung das Kind nicht ge-
meldet ist, dem anderen Elternteil auf dessen Antrag übertragen.

II. Rechtsentwicklung und Bedeutung der Übertragung des
Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-

bedarf für Eltern ohne Ehegattenveranlagung

FamFördG v. 22.12.1999 (BGBl. I 1999, 2552; BStBl. I 2000, 4): Abs. 6 Satz 6
Halbs. 2 bestimmte, dass der Betreuungsfreibetrag (s. Anm. 160), der dem El-
ternteil, in dessen Wohnung das Kind nicht gemeldet ist, zusteht, auf Antrag auf
den anderen Elternteil übertragen wird.
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2. FamFördG v. 16.8.2001 (BGBl. I 2001, 2074; BStBl. I 2001, 533): Nachdem
der vormalige Betreuungsfreibetrag durch einen Freibetrag für den Betreuungs-
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf ersetzt wurde, wurde der Wortlaut des
Abs. 6 Satz 6 Halbs. 2 entsprechend angepasst.
Entgegen der Übertragung des Kinderfreibetrags (s. Anm. 181 ff.) kann der Frei-
betrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf unabhän-
gig von der Erfüllung der Unterhaltsverpflichtung übertragen werden. Anknüp-
fungspunkt insoweit ist allein die melderechtl. Erfassung des Kindes. Dies
ermöglicht die alleinige Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf unabhängig von der Übertragung des Kin-
derfreibetrags (aA R 32.13 Abs. 4 EStR 2005).

III. Tatbestandsvoraussetzungen der Übertragung des Freibetrags
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf

Antrag auf Übertragung: Erforderlich ist ein Antrag des Stpfl. gegenüber dem
WohnsitzFA (s. Anm. 181); der Stpfl. hat zudem die Bestätigung der Melde-
behörde über den Bezug der Wohnung durch das Kind vorzulegen.
Meldung des Kindes in der Wohnung des Steuerpflichtigen:Maßgebend für
die Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus-
bildungsbedarf ist allein die melderechtl. Situation: ist das Kind nicht zumindest
mit Nebenwohnsitz beim getrennt lebenden Ehegatten gemeldet, so kann dieser
dem Übertragungsbegehren des anderen Ehegatten nichts entgegensetzen. Eine
Beteiligung oder Anhörung (so aber R 32.13 Abs. 4 EStR 2005) des betroffenen
Ehegatten ist von Gesetzes wegen nicht vorgesehen. Die Gesetzesmaterialien des
FamFördG v. 22.12.1999 (BTDrucks. 14/1513, 15) erhellen nicht, warum der
Gesetzgeber auf die melderechtl. Situation abgestellt hat. Ein Rückgriff auf das stl.
determinierte Tatbestandsmerkmal der Haushaltszugehörigkeit wäre uE sachge-
rechter gewesen (Blümich/Heuermann, § 32 Rn. 231; KSM/Jachmann, § 32 Rn.
D 30), da hierdurch die tatsächliche Belastung durch die Betreuungs- und Erzie-
hungstätigkeit dem dies leistenden Elternteil besser zugewiesen werden könnte.

IV. Rechtsfolge der Übertragung des Freibetrags für den
Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf

Der antragstellende Steuerpflichtige erhält den vollen Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf iHv. 2160 E. Da die Über-
tragung des Kinderfreibetrags nicht zwingend mit der Übertragung des Frei-
betrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf verbun-
den ist, sind Fallgestaltungen denkbar, in denen der Stpfl. den halben Kinder-
freibetrag und den vollen Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf vom Einkommen in Abzug bringen kann. Bei der nach § 31
Satz 4 gebotenen Vergleichsrechnung ist das Kindergeld hingegen weiterhin im
Verhältnis der in Anspruch genommenen Kinderfreibeträge (hälftig) zu berück-
sichtigen (Schmidt/Loschelder XXVII. § 31 Rn. 15; OFD Frankf. v. 29.6.
2001, DB 2001, 1697; Paus, DStZ 2004, 875).

§ 32 Anm. 189–191 Kinder,
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F. Übertragung der Freibeträge auf Stief- und Großeltern
(Abs. 6 Satz 7)

I. Rechtsentwicklung und Bedeutung der Übertragungsregelung
zugunsten der Stief- und Großeltern

Rechtsentwicklung: Die Vorschrift ist nach ihrer Neuregelung im JStG 1996
durch das JStG 1997 rückwirkend geändert worden, so dass die ursprüngliche
Fassung zu keiner Zeit gegolten hat.
E Durch JStG 1996 (s. Anm. 160) wurden die Übertragungsmöglichkeit zunächst
als Satz 7 an Abs. 6 angefügt. Durch JStErgG 1996 wurde die Möglichkeit der
einverständlichen Übertragung des Kinderfreibetrags unter den Eltern abge-
schafft (s. Anm. 180), so dass die Übertragungsregelung von Satz 7 nach Satz 6
gelangte. Diese für den VZ 1996 geltende Regelung lautete wie folgt:

„Der Kinderfreibetrag kann auch auf einen Stiefelternteil oder Großeltern übertragen
werden, wenn sie das Kind in ihren Haushalt aufgenommen haben“.

E Durch JStG 1997 (s. Anm. 160) wurde mit Wirkung ab VZ 1996 (§ 52
Abs. 22a) das Antragserfordernis und die Übertragungsmöglichkeit mit Zustim-
mung ausdrücklich geregelt sowie die Widerrufsregelung eingefügt; im Übrigen
wurden einige Verweisungen auf Satz 7 aF auf Satz 6 angepasst, die bei der Än-
derung durch JStErgG 1996 übersehen worden waren (so zB in § 33a Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und § 34f Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3).
Bedeutung der Übertragungsregelung: Mit der Regelung soll der durch die
Aufnahme eines Stief- und Enkelkinds im Haushalt geminderten Leistungsfähig-
keit Rechnung getragen werden (BTDrucks. 13/1558, 156). Dieser Umstand
wird im Kindergeldrecht dadurch berücksichtigt, dass Stief- und Großeltern
nach § 63 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 und § 64 Abs. 2 Satz 1 vorrangig Kindergeld-
berechtigte sind (s. § 63 Anm. 7 f.). Die Übertragungsregelung stellt damit ein
Stück Übereinstimmung zwischen Kindergeld- und Kinderfreibetragsrecht her.
Diese gesetzgeberische Absicht ist schon wegen der übereinstimmenden Vo-
raussetzung der Aufnahme des Kindes in den Haushalt (s. § 63 Abs. 1 Nr. 2 und
Nr. 3) offensichtlich, wenn auch nicht ausdrücklich in den BTDrucks. erwähnt.
Mit der Neufassung des Abs. 6 Satz 6 durch das JStG 1997 sollte „klargestellt
werden, dass die Übertragungsmöglichkeit auch mit Zustimmung des berechtig-
ten Elternteils erfolgen kann“ (BTDrucks. 13/5952, 98).
Stellungnahme: Nachdem die zustimmungsgebundene Übertragung des Kinder-
freibetrags für die nicht der Ehegattenveranlagung unterliegenden Eltern durch
das JStG 1996 aufgegeben worden war (s. Anm. 180), mutet es widersprüchlich
an, wenn diese Gestaltungsmöglichkeit für Stief- und Großeltern durch das glei-
che Gesetz wieder eingeführt wurde. UE hätte es die beabsichtigte Harmonisie-
rung von Kindergeld- und Kinderfreibetragsregelungen durchaus nahe legen
können, Stief- und Enkelkinder wieder als Kinder iSd. Abs. 1 zu berücksichti-
gen, wie dies bis zum VZ 1985 der Fall war (s. Anm. 52).

II. Übertragung der Freibeträge auf Stief- und Großeltern

1. Auslegungsalternativen und gemeinsame Voraussetzungen der
Übertragung nach Abs. 6 Satz 7 Halbs. 1 und 2

Nach Abs. 6 Satz 7 können die Freibeträge auf Antrag auch auf einen Stief-
elternteil oder die Großeltern übertragen werden, wenn sie das Kind in ihren
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Haushalt aufgenommen haben (Abs. 6 Satz 7 Halbs. 1); dies kann auch mit Zu-
stimmung des berechtigten Elternteils geschehen, die nur für künftige Kj. wider-
rufen werden kann (Abs. 6 Satz 7 Halbs. 2). Wird ein Pflegekindschaftsverhält-
nis zu Stief- oder Großeltern begründet, findet ausschließlich Abs. 1 Nr. 2 und
Abs. 2 Anwendung (vgl. Anm. 40 ff. und 62 ff.).
Anwendung der Übertragungsregelung des Abs. 6 Satz 6 nur in Fällen
des Abs. 6 Satz 5: UE ergibt sich aus der Formulierung „auch“ eine Bezugnah-
me auf Abs. 6 Satz 6, so dass die Übertragung auf einen Stiefelternteil oder die
Großeltern nur für berechtigte Eltern in Betracht kommt, die beide unbe-
schränkt estpfl. sind und nicht die Voraussetzungen der Ehegattenveranlagung
nach § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen (s. Anm. 182; aA KSM/Jachmann, § 32 Rn.
D 36). Ob ein Bedürfnis besteht, die Übertragungsmöglichkeit auch einem El-
ternpaar in intakter Ehe einzuräumen, ist uE auch zweifelhaft.
Auch nach den kindergeldrechtl. Regelungen ist hier eine freie Bestimmung des
Berechtigten nur bei gemeinsamer Haushaltsführung von Eltern und Großeltern
möglich (§ 64 Abs. 2 Satz 5 Halbs. 2); in den anderen Fällen gilt dies nur für den
Fall der Zahlung gleich hoher Unterhaltsrenten (§ 64 Abs. 3 Satz 3). Eine Über-
tragung der vollen Freibeträge ist daher nur denkbar, wenn diese zuvor einem
Elternteil nach Abs. 6 Satz 6 übertragen wurden (glA Plenker, Der neue Famili-
enleistungsausgleich, 1996, 63 Beispiel).
Mehrdeutiger Wortlaut und zweifelhafter Sinnzusammenhang: Eindeutig
geregelt ist eigentlich nur, dass der „berechtigte Elternteil“ einer Übertragung
zustimmen kann. Unklar ist, wer den Antrag auf Übertragung zu stellen hat.
Auslegungsalternativen nach dem Wortlaut des Abs. 6 Satz 6: Der Geset-
zeswortlaut lässt mehrere Auslegungsergebnisse zu:
E Antragsrecht des Übertragungsempfängers (Lösung 1), ähnlich der Regelung des
Abs. 6 Satz 5 mit und ohne Zustimmung der berechtigten Eltern; Übertragung
durch das FA.

Der Sinnzusammenhang des Abs. 6 Satz 7 mit Abs. 6 Satz 6 („kann ... auf Antrag auch
... übertragen werden“) legt es nahe, ebenso wie bei den getrennten Eltern nach Abs. 6
Satz 6 von einem Antragsrecht des Übertragungsempfängers, also des Stiefelternteils
oder der Großeltern auszugehen. Das Verhältnis des 1. zum 2. Halbs., von Antrag und
Zustimmung, spricht dafür, dass es eine zustimmungsfreie oder einseitige Übertragung
auf Antrag der Großeltern oder des Stiefelternteils und eine einverständliche Übertra-
gung gibt.

E Antragsrecht des Übertragenden (Lösung 2), nämlich eines berechtigten Elternteils:
Übertragung durch den Elternteil, der den halben Kinderfreibetrag beanspru-
chen kann und Zustimmung des anderen berechtigten Elternteils hinsichtlich
seiner Hälfte des Kinderfreibetrags.
Stellungnahme: Die Materialien sind wenig hilfreich. „Mit der Neufassung des
Satzes 6 soll klargestellt werden, dass die Übertragung des Kinderfreibetrags auf
einen Stiefelternteil oder Großeltern auch mit Zustimmung des berechtigten El-
ternteils erfolgen kann“ (BTDrucks. 13/5952, 98). Auch dieser Hinweis deutet
eigentlich auf ein Antragsrecht der Übertragungsempfänger, die Übertragung
durch das FA und eine Übertragungsmöglichkeit mit und ohne Zustimmung
der berechtigten Eltern hin.
E Antragsrecht der Empfänger auf Übertragung mit und ohne Zustimmung der berechtigten
Eltern: UE spricht daher mehr für Lösung 1, zumal unklar bleibt, warum der
Übertragende nach Lösung 2 eines Antragsrechts bedarf, wenn er ähnlich wie
nach § 64 Abs. 2 Satz 5 auf sein Recht verzichtet. Freibetragsverzicht durch
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Übertragung und Antragsrecht schließen einander aus. Eine Antragsbefugnis
hingegen setzt ein Interesse voraus, denn einen Antrag stellt, wer etwas haben
will. Dementsprechend bestimmt § 64 Abs. 2 Satz 4: „Den Antrag kann stellen,
wer ein berechtigtes Interesse an der Zahlung des Kindergeldes hat“.
Folgende Möglichkeiten der Übertragung sind bei dieser Lösung denkbar:
– Beide Kindeseltern verletzen ihre Unterhaltspflicht (Übertragung nach Abs. 6

Satz 7 Halbs. 1).
– Beide Kindeseltern erfüllen eine Barunterhaltspflicht (Übertragung nach

Abs. 6 Satz 7 Halbs. 2).
– Ein Elternteil kommt seiner Unterhaltspflicht nach, der andere nicht (Über-

tragung jeder Hälfte jeweils nach Abs. 6 Satz 7 Halbs. 1 und 2; stimmt der sei-
ne Barunterhaltspflicht erfüllende Elternteil nicht zu, so verbleibt ihm der
Kinderfreibetrag nach Abs. 6 Satz 1).

E Zwei weitere ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzungen: Geht man allerdings vom
Antragsrecht der Übertragungsempfänger (Lösung 1) und einer Übertragung
durch das FA mit und ohne Zustimmung der berechtigten Eltern aus, so bedarf
es für die zustimmungsfreie, einseitige oder zwangsweise Übertragung noch der
weiteren, das Merkmal der Haushaltsaufnahme ergänzenden Voraussetzung, ei-
ner Nichterfüllung der Unterhaltspflicht. Andernfalls würde die bloße Aufnah-
me des Stief- oder Enkelkinds in den Haushalt zum Entzug des Kinderfrei-
betrags führen, obwohl die Eltern ihrer Barunterhaltspflicht in vollem Umfang
nachkommen. Dies würde der Bedeutung der Übertragungsregelungen wider-
sprechen, die einer Minderung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit Rechnung tra-
gen sollen (BTDrucks. 13/1558, 156; s. auch Anm. 189). Stimmig ist Lösung 1
hinsichtlich der Rechtsfolgen auch im Vergleich zu Abs. 6 Satz 6: Der seine Un-
terhaltspflicht verletzende Elternteil muss auf seine Freibetragshälfte zugunsten
des anderen Elternteils (Abs. 6 Satz 6) oder zugunsten eines Stiefelternteils oder
der Großeltern (Abs. 6 Satz 7 Halbs. 1) verzichten.
Aus der der Regelung offensichtlich zugrunde liegenden gesetzgeberischen Ab-
sicht einer Gleichstellung der Kindergeldberechtigung nach § 63 Abs. 1 Nr. 2
und Nr. 3 iVm. § 64 Abs. 2 Satz 1 mit dem Anspruch auf Kinderfreibetrag folgt
uE weiter, dass die Übertragung auf Stief- und Großeltern nur möglich ist, wenn
diese für den VZ bereits das Kindergeld erhalten haben. Andernfalls würden der
Bezug von Kindergeld und der Abzug des Kinderfreibetrags mit der Folge aus-
einanderfallen, dass eine doppelte Entlastung für das Kind eintritt, soweit eine
Hinzurechnung des Kindergelds nach § 31 Satz 5 nicht in vollem Umfang mög-
lich sein sollte. Nach hier vertretener Auffassung ist auch das einem Dritten ge-
währte Kindergeld hinzuzurechnen (§ 31 Anm. 36).

2. Einseitige Übertragung auf Antrag (Abs. 6 Satz 7 Halbs. 1)
Nach Abs. 7 Satz 6 kann der Kinderfreibetrag auf Antrag (ohne Zustimmung
der Eltern) auch auf einen Stiefelternteil oder die Großeltern übertragen werden,
wenn sie das Kind in ihren Haushalt aufgenommen haben (Abs. 6 Satz 7
Halbs. 1).
Auf Antrag kann der Kinderfreibetrag übertragen werden. Der Antrag ist auch
im Fall der zustimmungsbedürftigen Übertragung erforderlich. Für die Übertra-
gung nach Abs. 6 Satz 7 Halbs. 1 genügt jedoch allein der Antrag (s. Anm. 193
„Stellungnahme“).
In beiden Fällen, also auch der Übertragung mit Zustimmung des Berechtigten,
ist ein Antrag des Stpfl. gegenüber dem WohnsitzFA erforderlich; eine Erklä-
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rung gegenüber der Kindergeldkasse (Familienkasse) ist für das FA jedenfalls
nicht bindend, obwohl die Berücksichtigung der Kinder nach § 63 Abs. 1 Nr. 2
und Nr. 3 Indizwirkung haben dürfte (s. auch Anm. 181 zum Antrag auf Über-
tragung nach Abs. 6 Satz 6 und den verfahrensrechtl. Folgen des Antrags). Er-
folgt der Antrag ohne Zustimmung, so ist der berechtigte Elternteil nicht not-
wendig beizuladen; die FinVerw. wird aber eine Hinzuziehung im Verwaltungs-
verfahren prüfen (s. Anm. 181 „Keine notwendige Beiladung“). Zur Person des
Übertragenden und damit zum sachlichen Anwendungsbereich der Übertra-
gungsregelung s. Anm. 195.
Entscheidung über den Antrag: Die Wahl der Formulierung „kann“ bedeutet
zunächst, dass es trotz Vorliegens der Voraussetzungen des Abs. 6 Satz 7 (ins-
bes. der Haushaltsaufnahme des Kindes) bei der Berücksichtigung nach Abs. 6
Sätzen 1–3 bleiben kann; dieses Wahlrecht eröffnet schon der Antrag. Ist der
Antrag jedoch gestellt, so besteht kein Entscheidungsermessen: Sind die Voraus-
setzungen gegeben, zu denen uE auch gehört, dass der auszuschließende Eltern-
teil seine Unterhaltspflicht nicht erfüllt hat und der ASt. das Kindergeld erhält
(s. Anm. 193 „Stellungnahme“), so ist der Kinderfreibetrag zu übertragen.
Der „Stiefelternteil“ ist antragsbefugt und übertragungsberechtigt. Die Formu-
lierung erscheint auslegungsbedürftig. Das EStG hatte früher den Begriff des
„Stiefkinds“ verwendet, so in § 32 Abs. 4 Nr. 3 aF (bis VZ 1985), um das Kind-
schaftsverhältnis zu kennzeichnen, und bedient sich in § 63 Abs. 1 Nr. 2 einer
Umschreibung des Stiefkindschaftsverhältnisses („vom Berechtigten in seinen
Haushalt aufgenommene Kinder seines Ehegatten“). Nach umgangssprach-
lichem Verständnis und dem Regelungszweck der Berücksichtigung geminderter
Leistungsfähigkeit entsprechend könnte auch der Lebensgefährte des Elternteils
Stiefelternteil sein, zumal das BGB kein besonderes Recht des Stiefkinds kennt.
Nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 werden Stiefkinder als Kinder des Ehegatten bezeich-
net.
UE gebietet die durch § 31 bezweckte Verknüpfung von Kindergeld- und Kin-
derfreibetragsregelungen den Begriff „Stiefelternteil“ der Regelung in § 63
Abs. 1 Nr. 2 entsprechend zu bestimmen. Danach aber ist wie bei der Schwäger-
schaft die Ehe Voraussetzung für die Annahme eines Stiefkindschaftsverhältnis-
ses (s. auch Tz. 63.2.3 Abs. 2 DAFamESt., BStBl. I 2004, 743; ferner § 63
Anm. 7).
Die Großeltern als antragsbefugte und übertragungsberechtigte Stpfl. sind
ebenfalls nicht eindeutig bezeichnet. Der Begriff „Großeltern“ könnte umgangs-
sprachlich und dem Regelungszweck der Berücksichtigung geminderter Leis-
tungsfähigkeit entsprechend auch eine Berücksichtigung von Urenkeln oder
Stiefenkeln rechtfertigen. Nach bürgerlichem Recht sind Großeltern und Enkel
aber Verwandte 2. Grades in gerader Linie (§§ 1589, 1926 BGB). UE gilt auch
insoweit ergänzend die Bestimmung des § 63 Abs. 1 Nr. 3, wonach nur Enkel-
kinder zu berücksichtigen sind (§ 63 Anm. 11).
In den Haushalt „aufgenommen“ ist das Stief- oder Enkelkind, wenn es dem
Haushalt angehört, dh. bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter Leitung des
Stpfl. dessen Wohnung teilt oder sich mit seiner Einwilligung vorübergehend
außerhalb seiner Wohnung aufhält (ausführlich dazu Anm. 47 betr. Pflegekind
und § 63 Anm. 8 jeweils mwN). Das EStG verwendet, wie in § 1 Abs. 2 Satz 1
und § 33a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b zum Teil unterschiedliche Formulierun-
gen, die uE jedoch alle einheitlich den Begriff der Haushaltszugehörigkeit um-
schreiben (§ 1 Anm. 167 und § 33a Anm. 354).

§ 32 Anm. 194 Kinder,
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Verlust des Kindergelds: Nach einer im Schrifttum vertretenen Auffassung
soll der (zwangsweise oder freiwillig) übertragende Elternteil mit der Übertra-
gung auch seinen Anspruch auf Kindergeld verlieren; man könne „nicht auf die
eine Alternative verzichten und die andere behalten“ (Nolde, FR 1995, 845
[849]). UE wird dabei nicht genügend berücksichtigt, dass der Kindergeld-
anspruch dem Übertragungsempfänger des Kinderfreibetrags nicht rückwirkend
zugewiesen werden kann. Nach hier vertretener Auffassung setzt die Übertra-
gungsregelung des Abs. 6 Satz 6 die Kindergeldberechtigung nach § 63 Abs. 1
Nr. 2 und Nr. 3 iVm. § 64 Abs. 2 Satz 1 stillschweigend voraus (s. Anm. 193
„Stellungnahme“ aE; ebenso Lademann/Jechnerer, § 32 Rn. 381).
Verlust des zivilrechtlichen Ausgleichsanspruchs: Die Übertragung vom
barunterhaltspflichtigen und seiner Unterhaltspflicht nachkommenden Elternteil
führt uE nicht zum Verlust eines zivilrechtl. Ausgleichsanspruchs entsprechend
§ 1612b BGB (aA Nolde, FR 1995, 845 [849]). Der zivilrechtl. Ausgleichs-
anspruch nach § 1612b BGB (bis 30.6.1998: § 1615g BGB) erfordert nur, dass
der Vater die Anspruchsvoraussetzungen für das Kindergeld erfüllt, ein anderer
aber vorrangig berechtigt ist. Im Übrigen ist § 1612b BGB auch anwendbar,
wenn Groß- oder Stiefeltern vorrangig das Kindergeld erhalten (Palandt/Die-
derichsen, BGB, 67. Aufl. 2008, § 1612b Rn. 4). UE gilt der Rechtsgedanke des
§ 1612b BGB auch für die Freibeträge des Abs. 6, die alternativ zum Kindergeld
die Freistellung des Existenzminimums und die Abgeltung von Unterhaltsauf-
wand gewährleisten.

Einstweilen frei.

Erläuterungen zu Abs. 7 aF:
Haushaltsfreibetrag (weggefallen)

I. Überblick zu den Regelungen des Abs. 7

Bis zur Aufhebung durch das HBeglG 2004 enthielt Abs. 7 die Regelungen zum
Haushaltsfreibetrag für Stpfl., die weder der Ehegattenveranlagung noch der Be-
steuerung nach dem Splittingtarif unterlagen. Die Norm, die letztmalig im VZ
2003 zur Anwendung gelangte, hatte folgenden Wortlaut:

„1Ein Haushaltsfreibetrag von 2340 Euro wird bei einem Steuerpflichtigen, für den
das Splitting-Verfahren (§ 32a Abs. 5 und 6) nicht anzuwenden und der auch nicht als
Ehegatte (§ 26 Abs. 1) getrennt zur Einkommensteuer zu veranlagen ist, vom Einkom-
men abgezogen, wenn er einen Freibetrag nach Absatz 6 oder Kindergeld für mindes-
tens ein Kind erhält, das in seiner Wohnung im Inland gemeldet ist. 2Kinder, die bei
beiden Elternteilen oder einem Elternteil und einem Großelternteil mit Wohnung im
Inland gemeldet sind, werden dem Elternteil oder Großelternteil zugeordnet, in dessen
Wohnung sie im Kalenderjahr zuerst gemeldet waren, im Übrigen der Mutter oder mit
deren Zustimmung dem Vater oder dem Großelternteil; dieses Wahlrecht kann für
mehrere Kinder nur einheitlich ausgeübt werden. 3In Fällen, in denen ein Kind nur
gleichzeitig beim Vater und einem Großelternteil gemeldet ist, steht das Wahlrecht
dem Vater zu. 4Als Wohnung im Inland im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Woh-
nung eines Elternteils oder Großelternteils, der nach § 1 Abs. 2 unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig ist. 5Die Zustimmung nach Satz 2 oder 3 kann nur für künftige Ka-
lenderjahre widerrufen werden.“
Die Nachweise zum Schrifttum bis 1997, zu den allgemeinen Erläuterungen und zu
den Tatbestandsvoraussetzungen des Abs. 7 – Stand Februar 1997 – sind im elektro-
nischen HHR-Archiv (www.hhr.otto-schmidt.de) abgelegt.
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II. Rechtsentwicklung des Haushaltsfreibetrags
nach der Entscheidung des BVerfG vom 10.11.1998

Schrifttum: Drüen, Haushaltsvorbehalt bei der Verwerfung verfassungswidriger Steuer-
gesetze? FR 1999, 289; Frenz, Familenschutz vor Steuern aus der Hand des Bundesverfas-
sungsgerichts, DStZ 1999, 465; Glanegger, Der Kinderbetreuungs- und Kindererzie-
hungsbedarf nach dem Beschluss des BVerfG vom 10.11.1998, DStR 1999, 227;
Heuermann, Paradigmawechsel im Leistungsausgleich für Familien, BB 1999, 660; Oepen,
Verständnisprobleme beim Familienleistungsausgleich oder mehr?, FR 2000, 372; D. Fe-
lix, Das Zweite Gesetz zur Familienförderung, NJW 2001, 3073; Gröpl, Grundgesetz,
Bundesverfassungsgericht und „Kinderleistungsausgleich“, StuW 2001, 150; Kanzler, Die
Besteuerung von Ehe und Familie, DStJG 24 (2001), 417; Kanzler, Haushalts- und Kin-
derbetreuungsfreibetrag: An- und Abwachsungsmodelle des Gesetzgebers, FR 2002, 326.

Nach der Grundsatzentscheidung des BVerfG v. 10.11.1998 – 2 BvR 980/91, 2
BvR 1057/91, 2 BvR 1226/91, (BStBl. II 1999, 182) war Abs. 7 nicht mit Art. 6
Abs. 1 und Abs. 2 GG vereinbar, soweit die in ehelicher Gemeinschaft leben-
den, unbeschränkt stpfl. Eltern von der Gewährung des Haushaltsfreibetrags
ausgeschlossen waren. Zugleich verpflichtete das BVerfG den Gesetzgeber, bis
zum 1.1.2002 eine Neuregelung zu treffen. Diesem Verfassungsauftrag ent-
sprach der Gesetzgeber mit dem 2. FamFördG v. 16.8.2001 (BGBl. I 2001,
2074; BStBl. I 2001, 533): Danach sollte der Haushaltsfreibetrag stufenweise so-
zialverträglich abgeschmolzen werden (BTDrucks. 14/6160, 13) und ab dem
VZ 2005 entfallen (kritisch dazu Kanzler, FR 2002, 326). In einem ersten
Schritt wurde der Haushaltsfreibetrag ab dem VZ 2002 auf 2340 E abgesenkt;
die weiter vorgesehene Absenkung auf 1180 E für VZ 2003 und 2004 (vgl. § 52
Abs. 40a) wurde durch das Flutopfersolidaritätsgesetz v. 19.9.2002 (BGBl. I
2002, 3651; BStBl. I 2002, 865) für VZ 2003 ausgesetzt. Durch das HBeglG
2004 v. 29.12.2003 wurde die für 2005 vorgesehene Steuerentlastungsstufe nach
2004 vorgezogen (BTDrucks. 15/1502, 1, 17) und der Haushaltsfreibetrag be-
reits ab dem VZ 2004 aufgehoben. Ein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
(§ 24b) wurde sodann durch das AO-ÄndG v. 21.7.2004 (BGBl. I 2004, 1753;
BStBl. I 2005, 343) mit Wirkung ab dem 1.1.2004 eingeführt.

III. Einzelfragen des Haushaltsfreibetrags in der Behandlung der
Rechtsprechung nach der Entscheidung des BVerfG

BFH v. 20.4.2004 – VIII R 82/03 (BFH/NV 2004, 1254) hat darauf erkannt,
dass der Widerruf der Zustimmung zur Übertragung des Haushaltsfreibetrags
auf den anderen Elternteil gegenüber dem FA erfolgen muss; der Widerruf allein
gegenüber dem anderen Elternteil ist nicht ausreichend.
Zudem hat BFH v. 5.10.2004 – VIII R 38/03 (BFH/NV 2005, 529) entschie-
den, dass zur ESt. zusammen veranlagte Eheleute auch nach dem Beschluss des
BVerfG v. 10.11.1998 – 2 BvR 980/91, 2 BvR 1057/91, 2 BvR 1226/91
(BStBl. II 1999, 182) keinen Anspruch auf Gewährung eines Haushaltsfrei-
betrags iHv. 2871 E haben.
Bei der Anknüpfung des Haushaltsfreibetrags an die melderechtl. Verhältnisse
ist nach dem Urteil des BFH v. 30.6.2005 – III R 55/01 (BFH/NV 2005, 1992)
allein darauf abzustellen, wann die Anmeldung oder Ummeldung bei der Melde-
behörde eingegangen ist. Der Gesetzgeber hat dabei in Kauf genommen, dass
die melderechtl. Erklärung von Anfang an unzutreffend war oder später unrich-
tig geworden ist.

Einstweilen frei.

§ 32 Anm. 200–299 Kinder,
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Übertragung des Kinderfreibetrags und des Betreungs-, Erziehungs- und
Ausbildungsfreibetrags auf den anderen Elternteil s. Anm. 180 ff. und auf die
Großeltern s. Anm. 195 ff.
Umrechnung: Die Umrechnung nicht auf Euro lautender Einkünfte und Be-
züge ist in Abs. 4 Satz 10 geregelt (s. Anm. 148).
Unterhaltspflicht: Ihre Erfüllung ist für die Übertragung des Kinderfreibe-
trags und des Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsfreibetrags maßgebend
(s. Anm. 183 ff.).
Verfassungsmäßigkeit des § 32: s. Anm. 7.

Zu Einzelfragen der Verfassungsmäßigkeit s. Anm. 72 zur Verfassungsmäßigkeit der
allgemeinen Altersgrenze von 18 Jahren; Anm. 83 zur Verfassungsmäßigkeit der Vor-
schriften über die Berücksichtigung von Kindern der mittleren Altersklasse; Anm. 112
zur Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften zur Berücksichtigung behinderter Kinder;
Anm. 129 f. zur Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots bei höherem Kindeseinkom-
men; Anm. 138 zur Verfassungsmäßigkeit der Kürzung der Einkommensgrenze für
Auslandskinder; Anm. 150 zur Verfassungsmäßigkeit der Verlängerungstatbestände;
Anm. 166 ff. zur Verfassungsmäßigkeit der Freibeträge des Abs. 6 und Anm. 178 zur
Verfassungsmäßigkeit der Freibetragskürzung für Auslandskinder.

Wehrdienst, den das Kind für eine Dauer von nicht mehr als 3 Jahren freiwil-
lig ableistet, begründet einen Verlängerungstatbestand nach Abs. 5 Satz 1 (s.
Anm. 151 f.).
Zivildienst , den das Kind ableistet, begründet einen Verlängerungstatbestand
nach Abs. 5 Satz 1 (s. Anm. 151 f.).
Zuschlagsteuern: Nur für Zwecke des Abzugs von Zuschlagsteuern (Solidari-
tätszuschlag und KiSt.) trägt die Gemeinde die Zahl der Kinderfreibeträge für
jedes nach § 1 Abs. 1 unbeschränkt estpfl. Kind iSd. Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3
auf der LStKarte ein (s. Anm. 171, ferner: „Lohnsteuerabzug“ und „Monats-
prinzip“).
Zwölftelung: s. „Monatsprinzip“.
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§ 32 Kinder, Freibeträge für Kinder


